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Einleitung.

Die landesüblichen Deputationen sind prompt bei Herrn 
v. Körber erschienen, »in ihm ihren Dank für die Ein
bringung der Regierungsvorlage „betreffend die Pensions- 
-ersichernng der in privaten Diensten und einiger in öffent
lichen Diensten Angestellten" ausznsprechen. Der Titel des 
Gesetzes und die offiziösen Anpreisungen seines Inhaltes 
scheinen vielen genügt zu haben, um ihnen den Himmel ans 
Erden vorzutänschen. Nähert man sich freilich der Vorlage, 
so erkennt man bald, daß dem Rausche der Begeisterung, den 
sich mancher an der sozialpolitischen Offenbarung der Re
gierung angetrunken hat, unausweichlich ein schwerer Katzen
jammer folgen muß. Die Unternehmer haben bereits den 
Anfang gemacht. Jahrelang schwankten sie in echt öster
reichischer Konseguenz zwischen Klagen über die schweren 
Lasten der Arbeiter-Versicherung und der Forderung nach 
Einführung der Invalidenversicherung für die Arbeiter und der 
Pensionsversorgnng für die Privatbeamten. Und nun, da Herr 
v. Körber sich bereit erklärt, einem Theil ihrer Wünsche zu 
entsprechen, finden sie zu ihrer Uebcrraschnng, daß der Spaß 
auch Geld tostet. So hatten sie die Sache allerdings 
nicht gemeint. Sie wollten nur weniger zahlen und diese 
nichts weniger als arbeiterfrenndlichen Wünsche sozialpolitisch 
verbrämen.

Die bittere Enttäuschung der Herren Unternehmer kann 
nicht überraschen, sie muß eine gewisse Heiterkeit Hervorrufen. 
Ganz anders diePrivatbea m t e n. Sie sind seit Jahren
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vielfach zum Bewußtsein ihres Elends erwacht. Sie haben, 
oft gegen den Willen demagogischer Führer, erkannt, daß sie bei 
Erkrankung wie bei KonditionSlosigkcit, im Falle der Invali
dität wie des Alters der schwersten Roth preisgegeben, daß 
nach ihrem Ableben Frau und Kind der österreichischen Armen
pflege überliefert sind. Und sie haben mit ihrem ganzen Herzen 
die Forderung »ach Schaffung von PensionSgesctzcn vertreten. 
Schon im Jahre 1896 erklärte sich die Regierung bereit, 
durch eine Euqiwtc die Grundlagen für die Äcrsichcrnng der 
Privatbeamten herbeiznschaffen. Die Ergebnisse dieser Enquete 
wurden im Jahre 1898 veröffentlicht. Und jetzt folgt eine 
Gesctzesvorlagc. Ist es nicht begreiflich, wenn die zahlreichen 
Angestellte» der Landwirthschaft, der Industrie, des Handels, 
der freien Berufe erleichtert anfathmen, wenn sie Herrn 
v. Körber, den Spender der langersehnten sozialen Versiche
rung, preisen, sich in Hoffnungen wiegen und sich nicht einmal 
durch die Haltung der Unternehmer beirren lassen?

Die spezifisch österreichische Methode der Gcsetzcs- 
fabrikation erleichtert nur zu sehr die Täuschungen und 
Enttäuschungen. Als man in Deutschland an die Schaffung' 
der Invalidenversicherung ging, wurden von der Regierung 
zuerst die Grnndzügc des Gesetzes veröffentlicht, um eine all
seitige Kritik zu ermöglichen. Erst dann wurden nacheinander 
zwei Gesetzentwürfe ausgearbcitet und dem Reichstag 
vorgelegt, durch den die Regierungsvorlage noch ein
schneidende Abänderungen erfuhr. Bei uns bedarf es der 
Mitarbeit der O c f s e n t l i ch k e i t und der 
Interessenten nicht. Der Gesetzentwurf wandert ohne An
hörung der zunächst bethciligtcn Privatbcamtcn brühwarm aus 
einem Ministerialbnrcan in den sozialpolitischen Ausschuß des 
Abgeordnetenhauses. Dort wird sich bestenfalls ein halbes 
Dutzend von Abgeordneten mit dem Gegenstand befassen. 
Erfahrungsgemäß werden Aendernngen nicht mehr zugelassen, 
nnd^ erst bei der zweiten Lesung im Plenum wird die 
Oeffcntlichkeit Gelegenheit^ finden, die Details der Vorlage 
zu dnrchblicken. Ich weiß nun nicht, ob man in den be
theiligten Kreisen heute auf Würdigung zu rechnen hat, 
wenn man daran gcht, die kritische Sonde an die Regie-
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rnngsvorlagc zu legen, zu prüfen, ob sie in der Thal Wohl- 
thaten und wem sie dieselben gewähren will. Ich meine aber, 
es ist besser, Tausenden spätere bittere Enttäuschungen zu 
ersparen, indem man ihnen heute reinen Wein einschänkt. Ich 
meine überdies, daß vielleicht doch noch etwas Ganzes und 
Brauchbares geschaffen werden wird, wenn die Kritik die, 
gelinde gesagt, großen Mängel des Entwurfes nachgewieseu 
haben wird.

Der Meis der Versicherten.

Man wird es wohl nicht als unbescheidene Forderung 
anffassen, wenn wir von der Regierungsvorlage Aufschluß 
darüber verlangen, wie groß dieZahl d e r P e r s o n e n 
annähernd ist, ans die sich der vorliegende 
Gesetzentwurf erstrecken sol l. Auf diese Frage finden 
wir im Motivenbericht keine bestimmte Antwort. Man muß, um 
auch nur eine ganz unzulängliche Auskunft zu erhalten, nach 
der amtlichen Publikation über die Enguöte aus dem 
Jahre 1898 greifen. Wir erfahren ans derselben, daß die 
statistische Zentralkommission unter Zugrundelegung der Er
gebnisse der Berufszählung vom 31. Dezember 1890 von den 
351.670 Angestellten, annähernd identisch mit den Beamten, 
die öffentlichen Beamten, Geistlichen sowie einen großen Thcil 
der Angestellten des Eisenbahndienstes und des höheren 
Sanitätsdienstes in Abzug brachte und so zu einer Zahl von 
160.000 Angestellte» gelangte. Hierin sei aber eine größere 
»jahl von niederen technischen Beamten, Diurnisten und der
gleichen nicht enthalten, weshalb die obere Grenze für die 
Schätzung der Zahl der Privatbeamten mit rund 200.000 an- 
znnehmen sei. Es bleibt bei dieser Berechnung jedoch die 
E n t w i ckl un g d er B ev ö l k er u n g seit dem Jahre 1890 
ganz außer Betracht. Diese ist aber ein Faktor von 
weittragender Bedeutung. Die letzte deutsche Berufszählung 
des Jahres 1895 hat die überraschende Thatsache aufgedcckt, 
daß im sianfc von 13 Jahren, seit 1882, die Bevölkerung 
um 14-48 Perzent, die Zahl der Bernfsthätigen um 
17-8 Perzent gestiegen ist, die Zahl der Angestellten in



Landwirthschaft, Industrie, Handel und Verkehr sich jedoch 
mehr nls verdoppelt hat, was eine jährliche Zunahme der 
Zahl der Privatbcamten in» fast 8 Perzent bedeutet. Es ist 
klar, daß die rapide industrielle und kommerzielle Ent
wicklung des Deutschen Reiches ganz andere soziale Er
scheinungen bietet als Oesterreich mit seiner zurückgebliebenen 
Industrie, seinem rückständigen Handel. ES erscheint uns 
aber zweifellos, daß die gleichen Tendenzen, wenn auch 
weniger intensiv, auch bei uns in Oesterreich in der Zeit 
von 1890 bis heute wirksam waren, und daß die Zunahme 
der Zahl der Angestellten weit über die mit mehr als 
9 Perzent konstatirte Bevvlkerungsznnahme hinansreichen 
wird. Auch unter unseren bescheidenen Verhältnissen darf mit 
einer Zunahme der Zahl der Angestellten oder Privat
bcamten von 20 bis 25 Perzent im Dezennium 1890 bis 
1900 gerechnet werden.*) Zieht man noch in Betracht, daß 
auch ein Theil der in öffentlichen Diensten stehenden Beamten 
zu dem Kreise der ^einer Zwangsversicherung Bedürftigen 
gehört, so wird die Schätzung mit 250.000 bis 300.000 sich 
der Wirklichkeit viel eher nähern. ^

Welchen Theil dieser der. Pcnsionsvcrsicherung be
dürftigen Personen will nun die Regierung dem Versichernngs- 
zwang unterwerfen? Auf die Hoffnungen der Hand 
l n n g s g e h i l j e n fällt vor allem ein zerstörender Reif. 
Man war wohl ziemlich allgemein bisher einig darüber, daß 
die zu kaufmännischen Diensten verwendeten gualifizirten 
Handlungsgehilfen als Privatbcamte zu betrachten und der 
Versicherung bedürftig seien. Schon bei Beginn der Enquete 
erklärte aber die Regierung mit kühler Gelassenheit, daß eS 
sich bei der Pensionsversicherung um die Handlungsgehilfen 
nicht handeln könne, soweit sic nicht in Handelsunternehmnngen 
zu höheren Dienstleistungen angestellt seien. Auf diesem 
Standpunkt verharrt auch die Regierungsvorlage, die es

. *) Die Erhebungen über die Standesverhältnisse der
Pnvataiige,teilten lwbcn sogar ergeben, daß erwartungsgemäß 
whrlich >n den Stand der Privatbcamten über 4 Perzent des jeweiligen 
Gewinn,lstandes einlrctcn. Das bedeutet für zehn Jahre eine etwa 
49perzenligc Zunahme. ^
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gleichsam als selbstverständlich hinstcllt, daß die Hand
lungsgehilfen in der Regel dem Pcnsious- 
g e s c tz n i ch t n n t e r w o r f e n sein sollen. Der 
Einwand, das; eine Scheidung von höheren und niederen 
kanflnünnischen Dienstleistungen praktisch unmöglich sei, daß 
die Vorlage bei den technischen und landwirthschaftlichcu 
Beamten sowohl die höheren als die niederen heranzieht, 
daß die Buchhalter, Kassiere, Prokuristen re. aus den Reihen 
der Handlungsgehilfen ergänzt werden und oft erst in einem 
Alter, in dem der Zweck der Versicherung für sie nicht mehr 
leicht erreichbar ist, scheint den Verfassern des Entwurfes 
entweder gar nicht bekannt gewesen oder von ihnen ungewürdigt 
geblieben zu sein. Mit dieser Ausscheidung der Mehrzahl 
der Handlungsgehilfen aus dem Kreise der'Versicherten fallen 
mehrere Zehntausend aus dem Rahmen des Gesetzes heraus.

Bei der Interpretation des H 1 ist mir von einzelnen 
Seiten Widerspruch entgegengesetzt worden, die Vorlage spreche 
lediglich von Personen, die gegen Monats- oder Jahresgehalt 
beschäftigt werden, unter welchen die Handlungsgehilfen gleich
falls zu verstehen seien. Leider ist der Sachverhalt ein anderer. 
Der 8 1 spricht von Angestellten, die Monats- oder Jahres
gehalt beziehen. „Angestellter" ist nun kein juristischer, sondern 
ein sozialstatistischer Begriff. Will man wissen, was er juristisch 
zu bedeuten hat, so muß man, und das wird der Richter auch 
thun müssen, die Materialien zur Gcsetzesvorlagc zu Rathc 
ziehen. Wir erfahren nun ans den amtlichen Erhebungen über 
die Lage der Privatbcamten, und zwar ans Seite 140 des 
I. Thciles, daß als Privatangestellte die „vorwiegend für 
höhere Dienstleistungen in der Regel mit Jahres- oder 
Monatsgehalt bcdieiistcten Personen" gelten. Ausdrücklich wird 
noch hinzngesngt: „Ausgeschlossen von diesen statistischen 
Erhebungen sind daher insbesondere die gewerblichen Hilfs
arbeiter (Handlungsgehilfen, soferne sie nicht zu den in 
Hanblungsuntcrnehuiungen für höhere Dienstleistungen An
gestellten gehören)." Es wurden demgemäß die Handels
angestellten in die Erhebung gar nicht iiiitcinbezogcn, ja 2500 
von Handlungsgehilfen cingclaugte Zählkarten wurden aus 
dez' Verarbeitung ausgeschieden. Eine andere Definition des
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Begriffes „Angestellte" finden wir in der Vorlage nicht; die 
Konsequenz ist demnach die: 8 1 schließt die Handlungsgehilfen, 
soweit sie nicht für höhere Dienstleistungen Verwendung finden, 
ans dem Rahmen des Gesetzes aus.

Die Bersichernngspflicht soll erst nach dem vollendeten 
18. Lebensjahre beginnen. Das bedeutet, daß insbesondere 
Praktikanten und Lehrlinge ans dem 
Rahmen des Gesetzes au s s cheide n. Die 
Regierung begründet dies damit, daß die Bersichernngspflicht 
hier entbehrlich und lediglich eine drückende Belastung 
involviren würde. Der hohen Regierung scheint die Thatsache 
fremd zu sein, daß Betriebs- und andere Unfälle sonne 
Berufskrankheiten auch bei jüngeren Personen totale oder 
theilweise Invalidität und damit Hilfsbedürftigkeit bewirken 
können. Kümmerte sich der Bersichernngstechniker um diese 
selteneren Fälle nicht, so mußte ihm der Sozialpolitikcr be
greiflich machen, daß die soziale Versicherung nicht achtlos 
vorübergehen darf, auch wo bei einer Schichte von Beamten 
die Jnvaliditätsfälle naturgemäß eine seltenere Erscheinung 
sind. Oder müssen unglückliche jugendliche Invalide 
für ihr ganzes Leben der Armenpflege überlassen bleiben? 
Wie groß ist nun die Zahl der so ausgeschlossenen 
Personen? Nach dem Ergebniß der Enqiwte standen 2500 
Personen oder 2'5 Perzent aller in die Erhebung Ein
bezogenen im Alter bis zu 18 Jahren, so daß nach meiner 
Schätzung etwa 6000 bis 7000 jugendliche Personen durch 
die Bestimmung der Vorlage aus dem Kreise der Ver
sicherten ansscheidcn. Noch größer ist diese Zahl, wenn man 
die Daten mit heranzieht, welche die Wiener kaufmännischen 
Gremien und die Gremialkrankcnkasse der Wiener Kaufmann
schaft bieten. Im Jahre 1898 werden unter 19.851 An
gehörigen 3065 — 15'4 Perzent Lehrlinge ansgcwiesen. Dazu 
kommt, daß dem Gremium mehr als 1800 Gehilfen im Alter 
bis zu 18 Jahren angehörten, so daß ingesammt in Wien an 
5000 Praktikanten und jugendliche Gehilfen der Versicherung 
nicht unterliegen werden. Die Zahl der durch diese Be
stimmung Ausgeschlossenen dürfte also eine erheblich größere 
sein, als die Ergebnisse der EnqnAe vermuthen lassen.



Neben der Altersgrenze nach unten findet sich im 8 1 
der Vorlage auch eine Grenze nach oben. In diesem Punkte 
ist der Entwurf, dank den „erläuternden Bemerkungen" nnd 
dem „technischen Bericht", unklar nnd wird auch fast nirgends 
verstanden. Die technischen Berechnungen hantiren überall bloß 
mit den Altersgruppen bis zum vollendeten 50. Lebens- 
jahre, so daß sich gar leicht der Gedanke fest-
setzt, es sei beabsichtigt, selbstredend wieder aus
versichernngstechnischcn Gründen, Männer und Frauen, 
die das 50., beziehungsweise das 40. Lebensjahr überschritten 
haben, von der Versicherung unter allen Umständen ans- 
znschlicße». In Wirklichkeit sagt aber H 1 nur, daß der Ver- 
sichcrnngszwang bei jenen auüznschließen sei, welche die die 
Versicherung begründende Anstellung erst nach dem 50., 
beziehungsweise 40. Lebensjahre erhalten. Dieser Wort
laut würde besagen, daß bei Beginn der Wirksamkeit des 
Gesetzes alle Angestellten ohne Rücksicht ans das höhere Alter 
der Versichcrnngspflicht unterliegen nnd die Änsuahms- 
bestimmungen nur für künftige Fälle Bedeutung erhalten. 
Daß dies ein großer Unterschied ist, leuchtet ein, ' ebenso daß 
hier eine Behebung der aufsteigcnden Zweifel unumgänglich 
nothwendig erscheint. Würde mau nun den Wortlaut des tz 1 
als entscheidend ansehen, so würde dies, wieder nach den 
durch die Enquete gebotenen Taten, die freilich nicht völlig 
einwandfrei sind, den Ausschluß von jährlich mir 46 Personen 
bedeuten. Und das soll wirklich ein Gebot der Versichernngs- 
technik sein, für diese kleine Anzahl von Personen eine Aüs- 
nahinsbestiinmung aufrechtzuerhaltcn? Die Versicherungs
technik spielt, wie wir auch später sehen werden, im Gesetz 
nahezu die gleiche Rolle, wie dies bei der Brudcrladenreform 
der Fall war. Wer sind denn nun eigentlich die Personen, 
die in so spätem Alter in eine versichernngspflichtige Be
schäftigung eiutreten? In der Regel Wohl ehemalige Beamte, 
die es erfolglos mit der Schaffung einer selbstständigen 
Existenz versucht haben und nun zu ihrem früheren Berufe 
zurückketzren. Und da sollten keine Mittel vorhanden sein, um 
die Versicherungstechnik einmal gegenüber der Sozialpolitik 
zum Weichen zu bringen? Wir werden freilich später sehen,
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daß damit nicht viel gewonnen wäre. Wäre aber beabsichtigt, 
auch bei Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes alle An
gestellten, die das 50., beziehungsweise das 40. Lebensjahr 
überschritten haben, von der Versichernngspflicht auSznschlicßen, 
dann wäre dies eine Ungeheuerlichkeit, die kanm bei einem 
Gesetz der sozialen Versicherung je erreicht worden ist. Schon 
nach den Ergebnissen der Enquete handelt eS sich dabei um 
den siebenten Theil der Angestellten, demnach nach unseren 
Schätzungen um 35.000 bis 40.000 Personen.

Die Zahl der Ausgeschlossenen ist damit keineswegs 
erschöpft. Es unterliegen der Versichernngspflicht auch jene 
Personen nicht, deren Bezüge bei einem und demselben 
Dienstgcber nicht mindestens 0(0 Kronen jährlich auSmachcn. 
Fragen wir nach einem plausiblen Grund für diese Aus
schließung, so finden wir statt der Antwort wieder nur — 
die Bersichcrnngstcchnik! Da es den VersichcrnngStechnikcrn 
wünschcnSwcrth erscheint, die VersichcrungSpflichtigen gerade 
nur in drei Gehaltsklassen cinzutheilen, so müssen die schlechtcst- 
gestelltcn, im gesunden Zustand ohnehin ans Hungern ge
wohnten Beamten auch als Invalide hungern und ihre 
Angehörigen das Marthrium gleichfalls bis ans Ende fort
schleppen. Nicht wahr, ein überwältigender sozialer Gesichts
punkt! Dabei wird uns noch erzählt/daß in einzelnen Ländern 
geringe Bezüge besonders stark zu Tage treten — die Zahl 
der so schlecht Besoldeten wird uns auch in der Publikation 
über die Engnöte verschwiegen —, was doch wohl für die 
Nothwendigkcit und Möglichkeit einer Anpassung sprechen 
sollte. Aber die VersichernngStechnik muß in diesem Gesetze 
endgiltig über die Sozialpolitik Siegerin bleiben. In früheren 
Gesctzesvorlagen für Arbeitervcrsichcrnng hat man selbst 
Personen in den Kreis der Versicherten einbezogen, die über
haupt keine baren Bezüge haben; inan ließ einfach die 
Prämien vom Unternehmer tragen. Warum versagt denn 
dieser simple Ausweg hier?

Fügen wir noch hinzu, daß dem Hof und dem Staat 
das nicht sehr ehrenvolle Privileg gewahrt wird, auch dort 
vom Gesetz ausgenommen zu bleiben, wo cs sich um An
gestellte handelt, die keinerlei PcnsionSansprüchc haben, so
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könnte man vermeinen, daß der Ansnahmen gerade min 
genug wären. Aber der Entwurf läßt sich nicht an den kon
kreten Ansnahmen genügen. Er muß obendrein den Minister 
des Innern noch ermächtigen, „einzelne Gruppen von An
gestellten", die nach 8 1, Absatz I, vcrsichernngspflichtig sind, 
van der Bersichernngspflicht zu befreien. Es könnte ja unter 
Umständen dringend nothwcndig werden, dem Agraricrthnm 
Hilfe zu bringen, den Gemeinde» Erleichterungen zu schaffen, 
und das geschieht immer am billigsten und besten ans Kosten 
der Angestellten. Ich wüßte sonst nicht, was die merkwürdige 
Bestimmung im Gesetz zn suchen hätte.

Bisher habe ich den Kreis der Versicherten nur negativ 
abgegrenzt, das heißt ich habe dargclcgt, wer nach der Vor
lage n i ch t versichcrnngspstichtig ist. Der Leser wird inm 
wohl endlich das Bedürfnis; haben, zu erfahren, ans wen das 
Gesetz ja Anwendung finden soll. Diese Frage läßt 8 1, der 
nach der Ueberschrist den Umfang der Versichernngspflicht an- 
gebcn soll, eigentlich unbeantwortet. Man höre den Sach
verhalt und sage mir dann, ob mein Urtheil ein unbegründetes 
ist. Nach den „erläuternden Bemerkungen" ist der Zweck des 
Gesetzes die Versicherung der „Privatbcamtcn". Man erging 
sich nun im Ministerium des Innern, natürlich stets ' im 
Einvernehmen mit den anderen Zentralstellen, in den 
ticssinnigsten Betrachtungen darüber, was denn eigent
lich ein Privatbeamtcr sei und wie man es anstellen 
solle, um nur ja keinen Arbeiter in den Bereich der Ver
siehe» nngspflicht dnrchschlüpfen zn lassen. Trotz oder vielleicht 
wegen des Tiefsinnes kam man zu dem Ergebniß, der Begriff 
„Privatbeamtcr" lasse sieh überhaupt nicht definiren. Der haus
backene Verstand würde einfach sagen» Will ich Miß
verständnisse vermeiden und ganz sicher gehen, so knüpfe ich 
an bestehende, juristische Begriffe an. Ich erkläre die Betriebs- 
bcamten, die Handlungsgehilfen und die öffentlichen Beamten 
gewisser Kategorien für vcrsichcrnngspflichtig und zähle über
dies tapativ die Angestellten der freien Berufe ans, auf die 
sieh das Gesetz auch noch erstrecken soll. Das wäre freilich 
viel zn einfach und durchsichtig gewesen, und so kommt die 
Vorlage zn einer anderen Formnlirnng, die alles dem Belieben
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der politischen Behörden, gemildert durch die in der Regel 
unverständlichen Entscheidungen des Verwaltnngsgerichtshofes, 
überantwortet. Der K 1 erklärt die in „privaten Diensten 
gegen Monats- und Jahrcsgehalt Angestellten" für ver- 
sicherungspslichtig. Da den Referenten im Ministerium die 
begründete Angst erfaßt, er habe damit eigentlich kein festes 
Kriterium der Versichernngspflicht geschaffen, ja es könnten 
— schrecklich! — Unberufene denn doch in den Kreis 
der Versicherten auf Grund dieser Bestimmung eindringen, 
beginnt er sofort im Text des Gesetzes eine Menge Ver
wahrungen vorznbringcn. Natürlich sei ein monatlich gezahlter 
Taglohn (Kautschuk!/nicht als Monatslvhn aufznfassen! Und 
noch selbstverständlicher könne ein echter wirklicher Monats
lohn wieder nicht als Monatslohn im Sinne des Gesetzes 
gelten, wenn er Personen gezahlt wird, ans die die Gesindc- 
ordnnngen Anwendung finden oder die ausschließlich oder 
vorwiegend Gesindedicnst verrichten. Was das für Leute fein 
mögen/ auf die keine Gesindeordnung Anwendung findet, die 
aber dennoch Gesindcdicnste verrichten, ist man natürlich neu
gierig zu erfahren. Wir werden nicht lange auf die Folter 
gespannt. Es sollen die Geschäftsdiener sein. Woher die Herren 
un Ministerium des Innern diese Weisheit geholt haben, ist 
schwer ausfindig zu machen. Sie kömsten doch leicht bei ihren 
Kollegen im Handelsministerium darüber Auskunft erlangen, 
daß gewerbliche Arbeiten keine Gesindedienste sind, und daß 
die Geschäftsdicncr gewerbliche Arbeit verrichten. Trotz aller 
dieser Verwahrungen sind die Lücken natürlich bestehen ge
blieben. Gntmüthigerwcise will ich dem Referenten des ver- 
sichernngstechnischen Departements verrathen, daß znm Bei
spiel die Brauer gewiß keine Gesindedienste verrichten, sondern 
qnalifizirte gewerbliche Arbeit. Sie beziehen auch Monats
gehalt, nicht monatlich gezahlten Taglohn. Was soll nun jetzt 
geschehen? Am Ende wird man diese bösen Gesellen auch 
dem Bersichernngszwange unterwerft» müssen, wenn der H 1 
unverändert bleibt. Oder soll der Minister des Innern Ab
hilfe bringen und die Brauer einfach von der Vcrsichernugs- 
vslicht befreien? Daß sie darüber erst gefragt werden müssen, 
steht im Gesetze freilich nicht.
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Daß die merkwürdige Bestimmung über die Gehalts- 
zahlungsfriste» den Unternehmern die Handhabe bieten könnte, 
ans dem Monatsgehalt einen monatlich gezahlten Taglohn 
oder selbst einen Wochenlohn zn machen: dieser Einwendung 
ist die Vorlage gewärtig. Aber der Glaube a» menschliche 
Herzcnsgüte ist in unserem versichernngstechnischen Departement 
unerschütterlich. Man nimmt dort einfach nicht an, daß es 
unter den Unternehmern so schlechte Menschen geben könnte, 
die, um der Versichernngspflicht zu entgehen, an Stelle des 
Monatsgehaltes einen Wochcnlohn vereinbaren würden, lind 
wenn sich ganz Wider das Vermnthcn unserer vcrsicherungs- 
technischcn' Sozialpolitiker so etwas doch ereignen würde, 
dann müßte von der Regierung „es den Angestellten über
lassen bleiben, geeignete Mittel zn finden, die ihnen die 
nöthige Widerstandskraft gegenüber solchen Bestrebungen ver
leihen könnten". So wörtlich in den „erläuternden Bemerkungen" 
zn 8 1- — Kann man gegenüber solchem sozialpolitischen 
Änalphabetcntbnm seinen Ernst bewahren? Der Optimismus 
in der Vorlage geht sogar so tvcit, die Ucbcrzengung aus- 
znsprcchen, daß her soziale Sinn der Dienstgeber große Eile 
bekunden werde, durch Umwandlung von Tag- und Wochen
lohn in Monatsgehalt den Kreis der Versicherten zn 
erweitern und größere als die gesetzlichen Lasten freiwillig 
ans sich zn nehmen.

Wenn auch ziffcrmäßig der Kreis der vom Gesetz der 
Versichcrnnaspflicht zu unterwerfenden Privatbcamtcn nicht 
angegeben werden kann, so ergibt sich ans den bisherigen 
Darlegungen das eine zur Evidenz, daß dieser Kreis in der 
Regierungsvorlage starke Einschränkungen erfahren hat, und 
daß zahlreiche Privatbcamte, die bisher mit Bestimmtheit 
erwartet hatten, der Wohlthaten der Versicherung thcilhastig 
zn werden, eine schwere und bittere Enttäuschung erleiden 
werden.

II. Die Alters und Invalide,lversichernng.
Das eine muß man dem Gesetzentwurf nachsage»: er 

repräsentirt eine gute Mache; er ist ans Angenblickseffekte
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berechnet, und diese müssen ihm vortrefflich gelingen. Ist es 
nicht eine Ueberraschung, wenn man, wie dies in der Regel 
gewiß der Fall ist, an den Gesetzentwurf mit der Erwartung 
hcrantritt, in ihm die Einführung der Alters- nud Invaliden 
Versorgung der Privatbcamteu zu finden, und neben diesen 
gewiß schwierigen Problemen gleich ein Vicrtcldntzcnd anderer, 
dringender Fragen angeschnitten findet? Nicht nur Alters
und Jnvaliditätsrente, auch Stelle nlosigkeits- 
u n t e r st ü tznng wird dem Privatbcamteu verheißen, und 
bei feinem Ableben winken der Witwe und den Waisen 
Rente und Erzieh nngsbcitrag. Die In
validenrente bewegt sich dabei zwischen 600 und 1200 Kronen, 
die Alterspension gar zwischen 900 und 1800 Kronen. Bei 
näheren! Zusehen werden wir aber bald finden, daß es sich 
um eitel Flittergold handelt, daß die Versprechungen Schein 
sind, der nur kurze Zeit täuschen kann. Der Wichtigkeit der 
Sache entsprechend, werde ich vorerst und in eingehenderer 
Weise die Alters- und Invalidenversicherung behandeln, 
dagegen den anderen Unterstützungszweigcn weniger Raum 
und Aufmerksamkeit zuwenden.

Wir müssen uns vorerst Klarheit über die Bedeutung 
verschaffen, die der Alters-, und den Werth, der der 
Invalidenversicherung znkommt. Das, populärere Schlag
wort ist unzweifelhaft die „Versorgung für die alten Tage". 
Dies hat schon Bismarck erkannt, als er im Jahre 1881 den 
deutschen Arbeitern vor allem eine Alterspension in Aussicht 
stellte. Als cs freilich zur Durchführung des Versprechens 
kam, stellte sich bald heraus, daß das Berhältniß zwischen 
Alters- und Jnvaliditätsversorgnng ein ganz anderes war, 
und daß für die arbeitenden Schichten des Volkes das 
Wichtigere und Entscheidendere zweifellos die Invaliditäts- 
Pension ist. Man machte in Deutschland die Altersrente nur 
zn einer Art recht fragwürdigen Aufputzes, ja, man war 
vielfach sogar geneigt, die Altersversorgung ganz fallen zu 
lassen und die dadurch ersparten Mittel der Invaliditäts- 
Versicherung zuzuwendcn. Damit hätte man freilich das 
Kind mit dem Bade weggcschüttet. Nach meiner Ueber- 
zengnng kommt der Altersversicherung eine ganz andere Be-
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dcntnng zu, als ihr iu der Regel deigelegt wird. Es gibt 
kein s e st e s Kriteri um dafür, was n n t e r 
Invalidität zu verstehen sei. Was dafür 
uorgeschlagen wird, ist mehr oder weniger Willkür. Die 
Folge dieser Unzulänglichkeit ist die, daß zahlreiche Personen, 
die ganz oder im hohen Maße invalid sind, die Jnvalidi- 
tätsrente nicht erlangen können. Am häufigsten ist eine solche 
Benachtheilignng bei älteren Personen. Es spricht ein 
großes Maß von Wahrscheinlichkeit dafür, die von der Er
fahrung bestätigt wird, daß die Arbeitskraft in einem ge
wissen'Alter eine so geminderte ist, daß die Lebenshaltung 
sich langsamer oder rascher verschlechtert. Will man das 
Unrechts das durch die Nichtgewährung der Invalidenrente 
begangen wird, theilwcise ansgleichen, so muß man zur 
Altersgrenze greifen, als einem Ergänzungs- und Anshilfs
mittel. Nach'di es er Auffassung, die sich, wie ich über
zeugt bi», immer mehr dnrchringcn wird, i st der 
wichtigste Zweig der Versorgung die 
Invalidenversicherung, .während der Alters
rente nur sekundäre Bedeutung zncrkannt werden kann. In 
Deutschland wurden ans Grund des Jnvaliditäts- und 
AlterSversicherungsgesctzes in den Jahren 1896 bis 1898 
rund 225.000 Invalidenrenten und nur 68.000 Altersrenten 
znerkannt, wobei die für Invalidität gewährten Unfallsrenten 
nicht mit einbczogen sind.

Unser Regiernngsentwurs zieht cs nun vor, gegen alle 
Erfahrung und 'ganz gegen das Interesse der Versicherten die 
AltcrSpensio» znm Mittelstunkt des Gesetzes zu machen. Zu 
welchem Zwecke dies geschieht, werden wir bald sehen. 
Anspruch auf die Altersrente haben die männlichen Ver
sicherten bei der Vollendung des 65., die weiblichen mit 
der Znrücklcgnng des 60. Lebensjahres. Was bedeutet das? 
Ziehen wir die Berufs- und Volkszählung vom 81. Dezember 
1890 zu Hilfe, so gelangen wir zu folgendem merkwürdigen 
Ergebnis;: In Landwirthschaft, Industrie, Handel und Ver
kehr sowie in freien Berufen waren 171.732 männliche und 
13.021 weibliche, zusammen 184.753 Angestellte ansgewiescn. 
Von diesen standen im Alter von mehr als 65 Jahren etwa



3358 Männer — 19 Perzent, und im Alter von mehr als 
60 Jahren 540 Frauen --- 4 1 Perzent, znsammcn demnach 
3898 Angestellte, kaum 2'1 Perzent aller Privatbeamten. 
Nur jeder fünfzigste Angestellte käme 
d^e m n a ch für d i c A lt c rsP e n s i o n i n B e tr a ch t. 
Sehr nahe kommen diesen Ergebnissen die durch die amtliche 
Enguöte erhobenen Daten. Von 99.537 in die Erhebung cin- 
bczogenen Privatbeamten standen nur 2551 --- 2 6 Perzent 
im Alter von mehr als 65 Jahren.

Wenn also lediglich das Alter als Bedingung für die 
Erlangung der Alterspcnsion in Betracht käme, so wäre sie 
schon dann nur einer kleinen Minderheit der 
Versicherten erreichbar. Der K 5 des Entwurfes fordert aber 
auch noch eine znrückgclegtc Wartezeit von 480 Beitrags- 
monate» für Männer und von 420 Beitragsmonaten für 
Frauen. Wer kann diese Karenzfrist erreichen? Der im Alter 
von 40 Jahren in den Kreis der Versicherten Eintretendc*) 
muß, wenn alles glatt verläuft, unter Berücksichtigung der 
Vortheile des 8 12 das 74. Lebensjahr, der im Älter von 
30 Jahren Versicherte das 68. Lebensjahr vollenden, um 
in den Genuß der Alterspension zu gelangen. Erst der mit 
25 Jahren in die Versicherung Eintretende kann mit dem 
gesetzlich scheinbar für entscheidend erklärten 65. Lebensjahre 
in dem Hafen der Rente landen. Ziehen wir auch hier die 
Ergebnisse der Volkszählung des Jahres 1890 mit heran, so 
kommen wir noch zu weiteren überraschenden Resultaten. 
Von den Privatangestellten standen im Älter zwischen dem 
vollendeten 18. und 50. Lebensjahre im ganzen rund 134.000. 
Da nur die zwischen dem 18. und 25. Lebensjahre stehenden 
Privatbcamten unter normalen Verhältnissen im 65. Lebcns-

*) Ich habe vom Entwurf, wie ich nachträglich sehe, eine 
viel zn gute Meinung gehabt — in der That werden alle An
gestellten, die das 59.. beziehungsweise das 40. Lebensjahr zur 
stett des Jnslcbentrctcns des Gesetzes überschritten haben, der 
Bcrsichcrnngspslicht n i ch t unterzogen. Diese mit 8 1 im Wider
spruch stehende Bestimmung findet sich im 8 9t. Es scheiden 
dadurch, wie schon früher hervorgchoben, bis zu 40.000 Privat- 
bearntc aus dem Kreise der Versicherten aus.
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jahre die Altersrente wirklich zu erlangen vermögen, so 
reduzirt sich die Zahl derjenigen, sür die das 35. Lebensjahr 
unter sonst günstigen Umständen entscheidend ist, ans 41.000, 
das heißt 30'» Perzent, während sür fast 70 Perzent das 
Alter der Erlangung der Pension zwischen dem vollendeten 

und dem vollendeten 80. Lebensjahre liegt. Mit dem 
Wegfall der heutigen Generation der Angestellten, insoweit sie 
das 25. Lebensjahr znrückgelcgt haben, wird selbstredend die 
gesetzliche Vorschrift immer mehr zur Regel werden. Heute ist 
ie die Ausnahme. Aber auch dann wird durch den Uebertritt 

vieler Personen in den Kreis der Privatbeamten in einem 
höheren Alter als dem 25. Lebensjahr für einen sehr be
deutenden Thcil der Versicherten die Erreichung der Alters
rente im 35. Lebensjahre von vornherein unmöglich sein. 
Nach den Ergebnissen der amtlichen Enguete treten erwartungs
gemäß alljährlich in den Stand der Privatbeamten 4481 
Personen ein, darunter im Alter zwischen dem 26. und 
50. Lebensjahre 1352 Personen oder 30 Perzent. Das ist 
völlig verständlich, wenn man weiß, daß sich die Kategorie 
der Privatbeamtcn aus den verschiedensten Bcrufsschichten

rckrntirt.^Ergebest ^ ^ Mx nahezu

70 Perzent der Mt in die Versicherung eintretenden An
gestellten ist die Erreichung der Alterspension nicht nur des
wegen ausgeschlossen, weil das Alter von 65 Jahren Vor
bedingung ist, sondern auch deshalb, weil die Dauer der 
Larenzfrist das gesetzlich festgestellte Alter bis zum 10. Jahre 
hinansschiebt, ein Atter, das nur von einer geringen Anzahl 
von Angestellten erreicht wird. Aber auch sür ein Drittel 
der erwartungsgemäß in Zukunft dem Stande der Privat
beamtcn zuströmenden Versicherungspflichtigcn gilt dasselbe.

Aber die Schwierigkeiten, die vor die Alterspensio» 
hingelagert sind, kommen'nicht bloß in den Bedingmiben des 
voÜciideten65.LebenSjahresnndderzurückgelegtenvierzigjährigen 
Karenzfrist znm Ausdruck. Diese Wartcfrist wird in Wirklich- 
keit sehr oft eine weit längere sein und damit die Er
langung der Alterspension für einzelne Versicherte über das 
80. Lcöensjahr hinansschieben. Der H 5 spricht nicht von



einer vierzigjährigen Karenzfrist, sondern von einer Wartefrist, 
die 480 B e i t r a g s m o n a t e beträgt. Nur wenn jahraus 
jahrein je 12 Monatsbeitrage geleistet werden, sind die 
480 Beitragsmonate mit 40 Jahren identisch. Wie groß 
wird wohl die Zahl der Angestellten sein, bei denen dies 
zntrifft? Militärdienst, Stellenlosigkeit, herbeigeführt durch 
Erkrankung oder durch sonstigen Verlust des Postens, zeit
weiliger Uebertritt in einen nicht versicheruugspflichtigen 
Betrieb, werden bald einzeln, bald vereint an der Aus
dehnung der Karenzfrist Mitwirken. Ein Ersatz des Ausfalles 
durch freiwillige Beitragslcistnng ist ausdrücklich untersagt. 
Auch wären die Gesammtprämicu für die meisten Versicherten 
nicht erschwinglich, und die Unternehmer hcranzuziehen 
perhorrcszirt die Regierung. Aus der vierzigjährigen 
Karenzfrist werden also vielfach auch mehr 
Jahre werden.

Läßt sich annähernd das Ausmaß dieser verlängerten 
Karenzfrist berechnen? Für einzelne Fälle sei diese Berechnung 
versucht. Durch die amtliche Enquete wurde fcstgestellt, daß 
innerhalb fünf Jahren von den 99.537 in die Erhebung ein- 
bezogenen Privatbeamten 4918 durch 38,287 Monate stellenlos 
waren, woourch für jeden einzelnen Stellenlosen durchschnittlich 
7'7 Beitragsmonate ausgefallen wären. Im Verlaufe von 
40 Jahren kann sich diese Stellenlosigkeit ein bis achtmal 
wiederholen. Sie kann also im extremsten Falle sich auf über 
60 Beitragsmonatc erhöhen. Dadurch kann die Wartefrist bis 
auf 45 Jahre gesteigert werden. Will man die durch Er
krankungen herbeigeführten Ausfälle an Bcitragsmonatcn ins 
Auge fassen, so muß vorausgeschickt werden, daß eine 
Scheidung der Stellenlosigkeit wegen Krankheit von der durch 
andere Gründe hcrbeigcführten nicht möglich ist, und daß 
ferner Erkrankung und Stellenlosigkeit keineswegs in der Regel 
znsammcnfallcn. Wir können auch hier nur die extremsten Fälle 
ins Auge fassen. Nach den amtlichen Ergebnissen der Krankheits
statistik kamen in den Jahren 1891 bis 1895 auf 67.371 
männliche Handelsbedicnstetc aller Branchen 12.665 Er
krankungen mit 272.297 Krankheitstagen. Bei der Gremial- 
krankcnkasse der Wiener Kaufmannschaft entfielen 1889 bis



19

1899 ans 152.032 Mitglieder 21.004 Erkrankte mit 564.503 
Krankheitstagen. Die durchschnittliche Dauer betrug somit 
21'5, beziehungsweise 26'9 Krankheitstage. Durch Erkrankungen 
kann sonach im Verlaufe der Jahre, freilich mir iu de» 
extremsten Fällen, deren Häufigkeit unbekannt ist, die Warte
frist auch um zwei und drei Jahre verlängert werden. Von 
noch größerer Bedeutnng wird wohl der Wechsel zwischen 
versicherungs- und uichtversichernugspflichtigcn Betrieben und 
der — seltenere — Berufswechsel sein. Das Gesetz hat durch Aus
schluß der meisten Handlungsgehilfen von der Versicherungs
pflicht geradezu eine Quelle geschaffen, aus der reichlich Ver
längerungen der Wartefrist über 40 Jahre hinaus sich er
geben. Daß ein Angestellter heute im Prodnktionsgewerbc 
beschäftigt ist und nach der Gewerbeordnung zu den Personen 
für höhere Dienstleistungen gezählt wird, der morgen in einen 
Handelsbetrieb Übertritt und dadurch in der gesetzlichen Werth- 
schätzuug sinkt, gehört sicherlich nicht zu den selteneren Ereignissen.

Das Ergebnis;, zu dem ich sonach gelange, ist: Die 
A l t e r s p e n s i o u ist nicht nur deshalb un
erreichbar, weil sie an ein Alter geknüpft 
ist, das nur von einem geringen Th eil der 
Angestellten erreicht wird, sondern auch 
noch deshalb, weil die Durchmachung einer 
vielfach über vierzig Jahre hiuansreichcnden 
Karcnzfrist das erforderliche Alter noch 
bis zum 80. Lebensjahr und auch weit 
darüber hinaus verschiebt.

Und gerade diese schlimme Seite der Alterspcnsion ist 
es, welche unsere Versicherungstcchniker veranlaßt hat, sie zum 
Mittelpunkt des ganzen Entwurfes zu machen. Kanu die 
Altersrente nur ganz ausnahmsweise erlangt werden, um so 
besser. Daun wissen die Herren Versichernngstechnikcr sie als 
Speck zu benützen, mit dem die dummen Versicherten angelockt 
und eingefangcn werden. Man hat eben nur den Schein zu 
erwecken, daß die Altersrente das allein erstrebens- 
werthc Ziel ist, welches mit Selbstüberwindung, An
spannung' aller Kräfte und Ausdauer erreicht werden 
kann. Zn diesem Zwecke ist die Altersrente um
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50 Perzent höher bemessen, als die Jnvalidenpcnsion. 
Sic beträgt jährlich 900, 1350 und 1800 Kronen,
gegenüber mir 600, 900 und 1200 Kronen der Invaliden
rente. Zinn gleichen Zwecke dient aber auch eine Reihe 
anderer legislatorischer Maßnahmen, die die Invaliditäts- 
Pension sehr ungünstig erscheinen lassen und die ein völlig 
ausgebildetes Abschreckungssvstein repräsentircn. Während die 
Altersrente, wenn der Versicherte innerhalb der Beitragszeit 
verschiedenen Gchaltsklassen angehört hat, vcrhältnißmäßig 
nach der Dauer der Zugehörigkeit zu jeder Gehaltskiasse zu 
bemessen ist (ß 10), ja' sogar im Falle einer Beitragszeit 
von mehr als 480, beziehungsweise 420 Beitragsmonaten 
jene überzähligen Monate unberücksichtigt bleiben, während 
welcher der Versicherte die niedrigsten Gehalte bezog, erfolgt 
die Anerkennung der Invalidenrente nach der niedrigsten 
Gehaltsklasse, welcher der Versicherte innerhalb der 
letzten 60 Beitragsmonate vor seiner Invalidität an- 
gchört hat. Bei der Alterspenston ist die weitere 
Ausübung des Berufes und der Fortbezug eines Gehaltes 
von beliebiger Höhe ohneweitcrs gestattet. Nicht so bei der 
Invalidenrente. Nach 8 7' Absatz 3, l/at derjenige ans die 
Invalidenrente keinen Anspruch, der sich durch eine seinen 
Arbeitskräften entsprechende Beschäftigung einen die Rente 
übersteigenden Betrag verdient. Auch das läßt der Masse 
der Versicherten die Altersrente in einem verlockenden Lichte 
erscheinen. Neben dem Bezüge der Altersrente ist ferner der 
Bezug einer Unfallsrente auf Grund des Unfallversichernngs- 
vdcr Brnderladengesetzes zulässig. Dagegen hat der Bezug 
einer Jnvalidenpcnsion für die Dauer und bis zur Höhe der 
Unfallsrente zu ruhen.

Die größten Schwierigkeiten entstehen aber bei Er
langung der Jnvaliditütsrente) Sie dürften zumeist durch die 
theilweise unvermeidliche, theilwcise aber auch beabsichtigte 
Unklarheit des 8 7 über den Begriff der Invalidität bewirkt 
werden. Ich habe schon früher hervorgchobcn, daß eine völlig 
befriedigende, alle Zweifel ansfchlicßcnde Definition des Be
griffes Invalidität bisher wohl nicht gefunden wurde und 
auch in Zukunft nicht gefunden werden dürfte. Der Entwurf
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leistet aber an Unklarheit mehr, als die Sachlage gerechtfertigt 
erscheinen läßt. Vorerst sei bemerkt, daß die Wartefrist für 
die Erlangung der Jnvalidcnpension <>0 Beitragsmvnate be
trägt, die'glcichsalls durch Stellenlosigkeit, Krankheit, Stellen
wechsel, Militärdienst eine größere oder geringere Ver
längerung erfahren kann. Dieses Erfordernis; der 
Karenzfrist entfällt mir dann, wenn die Invalidität 
,in Folge eines in Ausübung des Dienstes erlittenen, 
mit dem'Dienst in Zusammenhang stehenden Unfalls ciu- 
tritt", was gegenüber dem Unfallversichcrnngsgesetz eine gewisse 
Einschränkung des Begriffes Betriebsunfall bedenket. Erkrankt 
jemand innerhalb der Karenzfrist, wenn auch in Folge des 
Berufes, so steht ihm keinerlei Forderung ans eine Rente zu, 
wen» er nicht etwa auf Grund des Krankenversichernngs- 
gesetzes einen Anspruch a» eine Krankenkasse hat. Auch kommt 
der Pensivnsanstalt nicht das Recht zu, durch rechtzeitigc 
Uebcrnahme des Heilverfahrens dem Eintritt völliger oder 
thcilwciser Invalidität vorznbcugen. Ist nun die Schwierig
keit der Wartefrist überwunden, so entsteht erst die Frage: 
Wer gilt als invalid im Sinne des Gesetzes? Theilweise In
validität scheint nach r? 7 zur Erlangung der Jnvalidcnpension 
nicht zu genüge», vorübergehende wohl nach den „erläuternden 
Bemerkungen'" zur Vorlage, nicht aber nach dem Wortlaut 
des Gesetzes, das fordert, daß der Erwerbsunfähige seinen 
bisherigen Bernfspflichten „nicht weiter" zu obliegen vermag. 
Sind ferner akute Erkrankungen als Invalidität anszufaßc»? 
Wohl nicht. Denn nur Erwerbsunfähigkeit in Folge eines 
körperlichen oder geistigen Gebrechens, also eines 
chronischen Uebels („Zustand" statt „Gebrechen" wäre viel 
passender), gibt den Anspruch auf die Jnvaliditätsrcnte. 
Insoweit die Bestimmungen über die Invalidenrente m 
Betracht kommen, dürfte demnach die Regierung Recht haben, 
wenn sic sagt, die Prüfung der Ansprnchswcrbcr auf ihre 
Invalidität werde eine sehr rigorose sein.

Wir sehe» demnach, daß das Gesetz gerade der Er
langung der Invalidenrente, wie es scheint, ans Furcht vor 
Simulation, große, znm Thcil unüberwindliche Schwierig
keiten in den Weg legt.
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Gleichzeitig ist der Entwurf, wie wir gezeigt haben, 
bemüht, den Versicherten die Altersrente im glänzendsten 
Lichte erscheinen zu lassen. Das Ergebniß wird und muß sein, 
daß die Zahl der Jnvalidenpensionen eine starke Einschränkung 
erfahren wird, daß zahlreiche Invalide und Halbinvalide 
unter Aufgebot aller Kräfte der Fata Morgana einer Alters
rente nachjagen werden, um noch vor Erfüllung der 
gesetzlichen Vorbedingungen dem Tode zu verfallen. Das ist 
das versichernngstechnische Geheimnis;, warum die Vorlage in 
Einzelheiten überraschend liberal und durchaus nicht kleinlich 
sein kann. Man kürzt die 40jährige Karcnzfrist für die Alters
rente bei den im Alter zwischen 26 und ö0 Jahren in die 
Versicherung Eintretenden, man gewährt den Beamten, die 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erreichung der Alters
rente ohne ihr Verschulden die Anstellung verlieren, - die ver
sicherungstechnisch ihnen gebührende Pension, man zahlt die 
Prämien denjenigen zurück, die wegen Austrittes ans dem 
vcrsichernngspflichtigcn Berufe oder Uebersiedlnng in das 
Ausland ihre Ansprüche verlieren, man läßt die Anwartschaft 
auch denjenigen, die durch einige Zeit nicht in einem vcr- 
sichernngspflichtigen Betrieb beschäftigt werden. Blau kan» 
das und noch vieles andere ohne jeden Schaden versprechen. 
Schützt doch diese Liberalität die Versicherten beim Aller
wichtigsten, bei Erfüllung der Bedingungen des Alters und 
der Wartcfrist, nicht im geringsten. Es bleiben ihnen trotzdem 
die Hanptwcge zur Erreichung der Pension erfolgreich versperrt.

Ein Wort noch über die Frage der Karenzfrist. Die 
Arbeitervcrsichcrnng steht ans dem Boden der Sozialpolitik. 
Sie bezweckt Hilfe für die Hilfsbedürftigen der arbeitenden 
Schichten. Sie will verhindernj daß dieselben der diffamirenden 
Armenvcrsorgung anhcimfallen. Ans diesem Grunde muß sie 
ohne jede Einschränkung ihre Leistungen für den Fall des 
Eintrittes der Noth gewähre». In der That kennt auch weder 
das Unfall- noch das Krankenvcrsichcrnngsgesctz eine Karenz
srist. Dieselbe wird direkt ausgeschlossen. Warum soll nun 
etwas anderes bei der Invalidenversicherung, Witwen und 
Waiscnversorgung gelten? Auch die Unfallversicherung reprä
sentier ja nur ein Stück Invaliden-, Witwen- und Waisen-



Versorgung. Die Karenzfrist ist demnach hier eine von dem 
Versichernngstechniker eingeschmuggelte Verschlechterung des 
sozialpolitischen Gedankens. Ich muß deshalb gegen jede 
Karenzfrist ganz entschieden Stcllnng nehmen. Die Hilflosigkeit 
während der fünfjährigen Wartcfrist bedarf ebenso sehr der 
Abhilfe, als wenn sie nach fünf Jahren eintritt.

III. Tie Uilterstiit;u»k bei Ttellcnlosiftkeit.
Vielleicht der werthvollstc Thcil der anctlichen Engnete 

über die Standcsverhältnisse der privaten nnd öffentlichen 
Angestellten sind die Erhebungen aber die Stelle n° 
losigkeit. Soviel auch an der Methode der Erhebung 
und der Art der Verarbeitung des Materials ansznsctzen ist: 
der Bedeutung der Daten auf diesem bisher bei uns arg 
vernachlässigten Gebiete thnt das keinen Eintrag. Leider 
wurde die 'Stellenlosigkeit nur für diejenigen Beamten unter
sucht, die mehr als fünf Jahre in Stellung waren. Danach 
erstreckte sich die Erhebung auf 78.22t) von !)!).537 Privat
beamten, das ist auf 78'6 Perzent und auf 7644 von 10.493 
in öffentlichen Dienste» ohne Pensionsberechtigung Angestellten, 
das ist auf 72'!) Perzent.' Die Erhebung dehnte sich dafür 
erfreulicherweise auf den Zeitraum von fünf Jahren ans. 
Es ergibt sich nun, daß von den Privatbcamte» 4!)18 in 
68<>3 Fällen durch 38.287 Monate, von den öffentlichen An
gestellten 290 in 346 Fällen durch 3036 Monate stellenlos 
waren. Die durchschnittliche Dauer der Stellenlosigkeit betrug 
danach in jedem einzelnen Falle 167 bezichnngsweife 263 Tage. 
Im Durchschnitt entfielen auf ein Jahr für beide Kategorien 
der Angestellten )041 Stellenlose, 1'2 Perzent aller in die 
Erhebung einbezogenen Personen, nnd 1442 Fälle von 
Stellenlosigkeit, die insgesammt 8264 Monate dauerten. Es 
kan» danach keinem Zweifel unterliegen, daß die Stellen
losigkeit der Angestellten ein soziales Problem voll schwer
wiegender Bedeutung darstellt, nnd es würde nur dankbar 
zu begrüßen sei», wenn ein Versuch zur Linderung des 
Uebels bei den Angestellten unternommen würde.
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In der That scheint es im ersten Moment, daß die 
Regierungsvorlage einen solchen Versuch machen will. Der 
8 4 verkündet uns, das; die Fürsorge für die Angestellten 
sich auch ans die Stellenlosigkeit beziehen soll, und in den 
Motiven wird uns gar versichert, daß die Privatangestclltcn 
„davor geschützt sein sollen, in Fallen mangelnder Erwcrbs- 
gclcgcnheit ans eine tiefere Stufe des Berufslebens und 
damit ihrer Lebensführung herabzusinken". Sehr schöne Worte 
gewiß, aber leider Worte, die mit dein Gebotenen im denkbar 
schroffsten Widerspruch stehen.

Die amtliche Statistik erhärtet, daß die Fälle der 
Stellenlosigkeit am häufigste n in den j üugerc u 
Altersklassen Vorkommen, daß sie am längsten in den 
höhere n Altersgruppen dauern. Wir wissen nun, daß die 
Angestellten bis zum vollendeten achtzehnten und vom znrück- 
gelegtc» fünfzigsten Lebensjahre ans dem Kreise der Ver
sicherten überhaupt ansgeschieden worden sind. Das bedeutet: 
Für 12'2 Perzent aller erhobenen Fälle der Stellenlosigkeit 
und für 18 3 Perzent der Dauer der Stellenlosigkeit versagt 
der Gesetzentwurf jede Hilfe. Es handelt sich dabei um die 
schwersten, weil langwierigsten Fälle der'Arbeitslosigkeit, die 
durchschnittlich 264 Tage dauern, während der Durchschnitt 
der in die Versicherung cinbezogenen Fälle von Stellenlosig
keit 15b Tage währt.

Ueberall, wo man den Versuch unternommen hat, durch 
Gewährung einer Unterstützung die schweren Gefahren der 
Arbeitslosigkeit mehr oder' minder zu verringern — und das ist 
vor allem von den Gewerkschaften, aber auch von einzelnen 
Stadtgemeindcn, wie St. Gallen, Bern, Basel, Köln geschehen 

hat man die Einführung einer Ka r e n z f r i st für noth- 
wendig gehalten. Sie schwankt in der Regel zwischen sechs 
und zwölf Monaten, zuweilen ist sie auch kürzer. Nirgends ist 
aber meines Wissens der ganz merkwürdige Versuch unter
nommen worden, wie ihn 8 5 der Vorlage wagt, eine Wartc- 
srist von sechzig Beitragsmonatcn zur Voraussetzung der 
Unterstützung im Falle der Stellenlosigkeit zu machen. Diese 
lange Wartezeit soll „nothwendigerweise" durch die Er
wägung geboten sein, dem Mißbrauch vorzubeugen; das soll



aber freilich mir „eine gewisse (!) Gewähr" für das Vor
handensein der Arbeitswilligkeit schaffen. Mit dieser recht aus
giebigen „Gewähr", die einen großen TheilderFälle von Stellen
losigkeit ohncweitersnonjcdcmUntcrstütznngsansprnchansschlicßt, 
geben sich aber unsere PersichcrnngStcchnikcr nicht zufrieden. Was 
die kleinste Gewerkschaft sich schämen würde, ihren Mitgliedern 
znznmuthen, geschieht im 8 15 des Entwurfes: Außer der 
fünfjährigen Wartefrist wird noch eine zweite drei- bis vier
monatliche in der Form eingeführt, daß bei Stellenlosigkeit 
nach Verlauf der fünfjährigen Wartefrist die Unterstützung 
erst vom vierten Monat ab gewährt wird, und zwar in der 
Höchstdauer von zwölf Monaten. Man kann bei S ch a n z 
Nachlesen, daß die städtischen wie die gewerkschaftlichen Ein
richtungen für Arbeitslosenversicherung sich damit begnügen, 
die ersten drei bis acht Tage der Arbeitslosigkeit jede Unter
stützung zu versagen. Die Sozialpolitiker des Ministeriums 
des Innern lassen aber gleich die ersten drei Monate ohne 
Unterstützung verstreichen, denn — man höre die Weisheit 
unserer sozialpolitischen Vcrsichcrungstechniker: „Vom Gesetz
entwurf wird angenommen (!), daß der unverschuldet zur 
Entlassung gelangende Angestellte ziemlich allgemein den ein
monatlichen'Aktivitütsbczng vom Dienstgeber als Abfertigung 
zu erhalten Pflegt, so daß er für die erste Zeit der Stellen
losigkeit nicht aller Mittel entblößt erscheint. Die Festsetzung 
der'dreimonatliche» Spezialkarcnz dürfte danach unbedenklich 
sein. Nur ein längerer Verdicnstentgang schließt wirtlich 
ökonomische und gesellschaftliche Gefahren für die Stellenlosen 
in sich." Diese Naivetüt entwaffnet, sie schlügt jede 
Kritik nieder. Oder sollte auch hier wieder weniger 
Naivetät als --- Vcrsicherungstechnik zu suchen sein? Sehen 
wir an der Hand der amtlichen Ziffern einmal nach: Durch 
die ungenügende Art der Verarbeitung des statistischen 
Materials ist es unmöglich gemacht, die Fälle von Arbeits
losigkeit mit kürzerer als llltägigcr Dauer zu sondern. Wir 
müssen uns genügeil lassen, diejenigen Zeiten von Stellen
losigkeit anszuscheiden, bei denen eine Unterstützung nicht 
gewährt werden soll. Von den im ganzen amtlich sestgestMen 
41.525 Monaten der Stellenlosigkeit scheiden nun 7578
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Monate oder 18-3 Perzent, wie schon oben betont -wurde, 
wegen des Alters der Angestellten aus dem Rabmen der 
Versicherung aus. Weitere 19.056 Monate, das ist 46-1 Perzent, 
entfallen durch die Spczialkarenz des Z 15. Es verbleibt 
danach für die Pensionsanstalt zur eventuellen Tragiuig nur 
wenig über ein Drittel der Zeit der Stellenlosigkeit, im 
ganzen 14.689 Monate. Und auch diese nur sehr bedingt, 
insoweit sie nämlich nach Verlauf von 60 Beitragsmonaten 
fallen. Die Angst um die vcrsichcrnngstcchnische Basis ist 
aber trotz all dieser Vorsichtsmaßregeln noch nicht
geschwunden. Der Entwurf spinnt den Faden der Unter- 
stützungsentzichnng weiter. Der F 15 versagt die Unterstützung 
jedem, der die letzte Bedicnstnng „in Folge freiwilligen 
Austrittes aus dem Tienstverhältniß" verlören hat. Die 
Arbeitslosenversicherung verfolgt naturgemäß zwei Ziele: den 
wirthschaftlichen Ruin der Stellenlosen anfznhalten und die 
Herabdrllckung der Lebenshaltung nicht nur des von der 
Arbeitslosigkeit Betroffenen, sondern mittelbar auch seiner 
Bernfsgenössen zu verhindern. Wie diese Ziele erreicht 
werden, haben wir gesehen. Am drastischesten tritt cs aber 
noch in der zuletzt angeführten Einschränkung zu Tage. Der 
Fall, daß der Angestellte wegen angedrohtcr Verschlechterung 
der Vertragsbedingungen, wegen schlechter Behandlung, 
wegen Gefahr für Leben und Gesundheit, bei Frauen wegen 
Gefährdung der Sittlichkeit, „freiwillig" die Stellung anf- 
gibt, als Mensch von Ehre aufgeben muß, ist unserer Vor
lage völlig gleichgiltig. Ihr handelt es sich immer nur 
darum, möglichst zahlreiche Fälle der Stellenlosigkeit von 
den Wohlthaten des Gesetzes auszuschließen, und bei diesem 
Bemühen kommt es ihr ans etliche sozialpolitische Böcke 
nicht an. Daß zum Uebermaß die Gewährung der Unter
stützung noch davon abhängig gemacht wird, daß der 
Stellenlose „n achweisbar subsistcnzlos" ist — der 
Ansdruck entstammt der österreichischen Polizeisprache — 
wird bei all dem gar nicht wnndernchmen. Freilich fällt der 
Bersichcrungstechntker hier ans seiner Rolle und will den 
Armenvater spielen. Was geht ihn den die Subsistenzlosigkeit 
des Versicherten an, wenn dieser seine Prämien ordnungs-
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müßig gezahlt hat? Man wird sich nach all' dem erstaunt 
fragen, warum denn die Regierung zur radikalen Verhütung 
der Simulation nicht zum allerradikalsten Mittel gegriffen 
hat, statt zu einem Bündel komplizirter Bestimmungen: ich 
meine zur völligen Weglassung des Unterstütznngszweiges, der 
doch in seiner gegenwärtigen Fassung von keinem Kundigen 
ernst genommen werden kann.

Zum Schluß dieser Darlegungen sei noch ans einen 
Umstand verwiesen. Es ist bekannt und überdies ziffermäßig 
durch die beiden in Deutschland im Jahre 1805 vor- 
genommencn Zählungen der Arbeitslosen erwiesen, daß ein 
ganz erheblicher Thcil der Fälle von Arbeitslosigkeit ans 
Erkrankungen zurückzuführen sind. Von den am 14. Juni 1895 
in Deutschland erhobenen 299.352 Fällen der Arbeitslosigkeit 
waren 120.348, von den am 1. Dezember 1895 erhobenen 
771.005 Fällen wieder 217.365 ans Krankheit zurückzuführen. 
CS scheint doch das Natürlichste, hier die Krankenversicherung 
zu gewähren und so die Zahl der Fülle zu verringern, in 
wel'chen die Stcllenlosigkeitsunterstützung einzntreten hätte. 
Warum dies, und zwar mit gutem Vorbedacht, unterblieben 
ist, werde ich an späterer Stelle noch zeigen.'

IV. Tic Witwen- und Waiscnvcrsorstunft.
Ich habe an früherer Stelle die Bedeutung der Alters

rente lieben der Invalidenversicherung gekennzeichnet und habe 
dabei selbstverständlich nicht, wie es bei den Versichcrnngs- 
technikern üblich ist, den Maßstab bürgerlicher Lebensverhält- 
msse an proletarische angelegt. Ich bin deshalb auch dazu 
gelangt, der Altersrente eine geringere Bedeutung auf dem 
Gebiet der Zwangsversicherung zuzuerkenncn als der Invaliden- 
Versicherung. Die hohe Werthung, die ich der Invalidenrente 
beilege, muß ich in gleicher Meise der Witwen- und Waisen- 
versorgnng vindizircn. Hinter beiden tritt unzweifelhaft die 
Altersrente an Bedeutung stark zurück. Die Behandlung der 
Witwenrente ist nun in der Regierungsvorlage eine etwas 
günstigere, als die, die der Invalidenrente zntheil wurde. Immer
hin gibt cs noch genug der Mängel, die die Kritik herausfordern.
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Vor ollem ist hervorzuheben, dnß für die Witwenrente eine 
zweifache Karcnzfrist gilt: die von sechzig Beitragsmonatcn 
(8 5) und außerdem der einjährige Bestand der Ehe zur Zeit 
des Ablebens des Versicherten (8 8). Die beiden Fristen 
können ja gewiß znsammenfallcn; sie können sich aber auch 
snmmircn. Der 8 18 des Entwurfes schließt die Witwenrente 
in zwei Fällen ans, die den entschiedensten Widerspruch Hervorrufen 
müssen. Wird die Ehe nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
des Versicherten abgeschlossen, so soll die Witive keinen Anspruch 
ans die Witwenrente, ja auch nicht einmal auf die Abfertigung 
haben, wie sic 8 23 einführt. Ist dies schon eine überflüssige 
Harte, überflüssig, weil ja solche Ehen notorisch zu den Selten
heiten gehören und den Zweck systematischer Erschleichung der 
Witwenrente kaum verfolgen dürften, so ist die Bestimmung 
des 8 18 Z. 3 eine arge Barbarei. Hat nämlich ein Ver
sicherter bereits Invalidenrente zncrkannt erhalten und heiratet 
dann, so ist die Frau im Falle seines Ablebens von der Er
langung der Witwenrente ausgeschlossen. Das reiht sich würdig 
in die Kette jener Bestimmungen ein, die von der Inanspruch
nahme der Invalidenrente abschrecken sollen. Die Invaliden
rente kann ja auch von jüngeren Personen erlangt werden, 
darum kommt der besprochenen Bestimmung auch eine Be
deutung von erheblicher Tragweite zu. Die Erklärung ist bei 
den Grundsätzen, die der Regierungsvorlage zu entnehmen 
sind, naheliegend. Die Versichernngstcchnik läßt es nicht zu, 
dnß eine Rente gewährt wird, wo keine Beiträge gezahlt 
werden; nun wird der in den Genuß der Invalidenrente 
Tretende einen Beitrag nicht weiter zahlen, also keine Witwen
rente! Im Falle der Wicderverhciratung erhält die Witwe 
eine Abfertigung im dreifachen Jahresbetrag der Witwenrente; 
ist dagegen 'die'Wartefrist von sechzig Monaten zur Zeit des 
Todes des Mannes noch nicht abgelanfen, dann werden 
50 Perzent der Invalidenrente als einmalige Abfertigung 
gewährt.

Man hat sich mit Recht über die ungleiche Behandlung 
aufgehalten, die unser Unfallversichernngsgesetz den ehelichen 
und unehelichen Kindern zutheil werden läßt, indem den 
ehelich 15 Perzent, den unehelich nur 10 Perzent des Jahres-
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arbeitsverdienstes, und zwar bis zum vollendeten 15. Lebens
jahr als Rente gewahrt werden. Was soll man erst zur Vor
lage sagen, die vhi'ie jeden Anlaß und ohne den Versuch einer 
Begründung, lediglich zur Befriedigung der Frommen im 
Lande, die n „eheliche n K inder von der Gewährung 
eines Erziehungsbeitrages vollständig ansschließt? 
Selbst das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch ans dem 
Jahre 1811 gewährt den unehelichen Kindern einen Aliinen- 
tationsansprn'ch gegenüber dem Vater. Im Jahre 1901 wagt 
man cs in einer Regierungsvorlage, hinter das allgemeine 
bürgerliche Gesetzbuch znrückzugehe», die unehelichen Kinder 
von jedem Anspruch auszuschließen! Glaubt man wirklich 
damit die Moral zu heben? Es kommt dazu auch noch, daß 
die Ansschließungsgründe des H 18 nicht nur für die Witwen-, 
sondern auch für die Waisenrente Geltung haben sollen, wo
durch die nachträgliche Legitimation der Kinder verhindert 
werden kann. Und endlich geht man auch hinter das Unfall- 
versichernngsgesctz in der Richtung zurück, daß der Er- 
ziehnngsbeitrag nur bis zum vollendeten 14. Lebensjahre 
und nicht mehr bis zum Abschluß des 15. Lebens
jahres gewährt werden soll. Der Entwurf meint hier, 
daß „die Festsetzung einer verhältnißmäßig kurzen Dauer 
der Erziehnngsbeiträge gleichfalls dem Gedanken entspricht, 
daß durch den Zwang thatsüchlich nur das nothwcndige Maß 
von Fürsorge gesichert werden soll. Mit Znrücklegung der 
Altersgrenze, mit welcher die Schulpflicht endet, ist zumeist 
die Möglichkeit der Unterbringung eines Kindes in einem 
Erwerbszweig vorhanden, daher auch die Nothwcndigkeit 
eines Erziehüngsbeitragcs keine unbedingte mehr." Man kann 
mit bösen Vorahnungen der Reform der Unfallversicherung 
entgegcngesehen, wenn sie von denselben Personen, mit demselben 
Gcdankenreichthum und derselben Vorurthcitslosigkeit gemacht 
werden wird, die sich hier bekundet.

Zum Schluß möchte ich noch die Frage anfwerfen, wem 
eigentlich ein Anspruch ans die einmalige Abfertigung an 
Stelle der Witwen- und Waisenrente zukommt. Pach 4 
bildet den Gegenstand der Versicherung für die Hinterbliebenen 
der Anspruch ans eine einmalige Abfertigung der hinter-
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bliebencn Witwe, bezichungs w eise Kinder. Das räthsel- 
hafte „beziehungsweise" findet sich auch im 8 24, so daß es 
unklar bleibt, ob Witwe und Waisen oder mir der eine 
Thcil den Anspruch auf die Abfertigung haben.

V. Tic AufliiinWNsi der Mittel.
Während sich nach meiner Schätzung die Zahl der An

gestellten, die der gesetzlichen Versicherung bedürfen, zwischen 
250.000 und 300.000 bewegen dürfte, scheint der Regiernngs- 
entwarf in seinem „Technischen Bericht" von der 'Annahme 
anszngehen, das; der gesetzlich normirten Versicherungs- 
Pflicht lediglich 33 Perzent der in die amtliche Erhebung cin- 
bezogenen Angestellten, im ganzen 80.073, unterliegen werden. 
Eine Begründung wird man für diese Annahme in der 
Regierungsvorlage vergeblich suchen.

Unter den Versicherten sind, das fällt sofort auf, zwei 
Gruppen zu unterscheiden. Der einen Gruppe gehöre» die
jenigen Betriebsbeamten an, die für den Krankheitsfall im 
Sinne des Gesetzes vom 30. März 1888 und gegen die 
Folgen von Betriebsunfällen in Gemäßheit der Gesetze vom 
28. Dezember 1887 und vom 20. Juli'1894 versichert sind. 
Zn der anderen Gruppe sind jene Personen zu zählen, die 
einer obligatorischen Versicherung gegenwärtig überhaupt 
nicht unterliegen, aber auch in Zukunft den Be
stimmungen der Gesetze über die Kranken- und Unfall
versicherung nicht unterworfen werden sollen. Es ist 
bekannt, daß der Krankenversichernngspflicht die in 
Industrie, Handel und Verkehr sowie in einem 
Theile der freien Berufe beschäftigten Beamten unterliegen. 
Die Zahl derselben läßt sich auch nicht annähernd feststellen; 
die Krankhcitsstatistik unterscheidet eben nicht zwischen Arbeitern 
und Betriebsbeamten. Dagegen gestattet die Unfallsstatistik 
die letzterschiencne bezieht sich auf das Jahr 1898 —, einige 
interessante Thatsachcn festzustellen. Nach der Berufszählung 
vom Jahre 1890 waren in der Land- und Forstwirthschaft 
22.432, in der Industrie 39.316, im Handel und Verkehr 
106.343, im ganzen 168.091 Angestellte beschäftigt, deren
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§ahl im Verlauf des letzten Dezenniums bedeutend gestiegen 
ist. Von diesen Angestellten waren nun im Jahre 1898 nacl 
der amtlichen Statistik gegen Betriebsunfälle versichert: In 
der Landwirthschaft 180!», in der Industrie sowie im Handel 
und Verkehr 35.940, bei den Eisenbahnen 81.998, insgesammt 
110,747 Betriebsbeamte. Man sieht sofort, daß das odiose 
Privileg, die Angestellten der Versicherung zu entziehen, wieder 
vorwiegend die Üand- und Forstwirthschast in Anspruch nimmt, 
von der wir überdies wissen, daß sie auch dem Kranken- 
versicherungsgesetze nicht unterliegt. Auch der größte Theil 
des Handels ist von de» Bestimmungen des Unsallversicherungs- 
gesetzes und die Gesammtheit der öffentlichen Angestellten auch 
von den Bestimmungen des Krankenversicherungsgesctzes aus
genommen, Die Vortheile für die der obligatorischen Ärbeiter- 
versichernng unterliegenden Personen liegen auf der Hand, 
und cs durfte wohl erwartet werden, daß diese Vorthcile bei 
dem ersten gegebene» Anlaß ans die gcsammtc Beamtenschaft 
ausgedehnt werden würden. Die Kranken- wie die Unfallver
sicherung ist nvthig, um jene großen Lücken theilwcisc anszn- 
füllen, die durch die Wartefriste», aber auch durch andere 
Bestimmungen der Regierungsvorlage entstehen.

Diesen gegebenen natürlichen Weg betritt der Entwurf 
nicht. Die Landwirthschaft ist auch im vorliegenden Fall ein 
Rühr mich-nicht-an. Es gilt als Axiom, daß die Herren Fürst 
Schivarzenberg und Konsorten von schwerer Noth bedrängt 
werden und deshalb ständig der Rettung bedürfen, die ihnen 
auch hier wieder zntheil wird. Und nicht bloß durch die 
Unterlassung der Ausdehnung des Kranken- und Unfall- 
versicherilnqsgesctzes ans die Betriebsbcamten der Land- und 
Forstwirthschast! Tie Vorlage bestimmt im H 8, daß der 
Bezug der Jnvaliditätsrente beim Vorhandensein des An
spruches ans Krankengeld erst nach Ablauf der statutenmäßigen 
Krankenuntcrstützungsdauer beginnt. Der 26 läßt das Recht 
des Bezuges der Jnvaliditäts- und Witwenrente sowie der 
Erziehnngsbeiträge für diejenigen Personen ruhen, die ans 
Grund der Unfallverstchernngsgesetze, einschließlich des Brnder- 
ladengesetzes, eine Rente beziehen, und zwar für deren Dauer 
und bis zu deren Höhe, Man sollte nun meinen, daß die



Verschiedenheit der gesetzlichen Ansprüche der zwei -Gruppen 
non Versicherten auch in der Höhe der Beitrüge entsprechenden 
Ausdruck finden werde. Auch dies ist nicht der Fall. Die 
Agrarier sowie die öffentlichen Korporationen werden nicht 
nur auch in Zukunft Non der Unfall- und KrankenvcrsichcrnngS- 
pflicht befreit bleiben, ein Theil ihrer Prämien wird 
— ähnliches gilt für den Handel — von den An
gestellten und Unternehmern der Industrie getragen werden. 
Gegen dieses doppelte Privileg gibt cs nur Eine Forderung: 
die Einbeziehung aller Angestellten in die obligatorische 
Kranken- und Unfallversicherung.

Die Versicherten sollen nach der Vorlage in drei Ge
haltsklassen eingetheilt werden, und zwar mit Iahresbezügen 
von 600 bis 1200, von mehr als 1200 bis 2400 und von 
mehr als 2400 Kronen. Für rede dieser Gehaltsklassen sind eine 
einheitliche Prämie und ein gleicher Pensions- und Unter- 
stütznngsansprnch vorgesehen. Man muß dabei im Auge be
halten, daß nach den Erhebungen die Dnrchschnittsgehalte 
zwischen 500 und 7488 Kronen jährlich schwanken, um sich 
darüber einen Begriff machen zu können, wie wenig sich die 
kleine Zahl von Beitrags- und Unterstützunasklassen den ver
schiedenartigen Einnahms- und Lebensverhältnissen anznpassen 
vermag. Die Drcitheilung hat zur Ausschaltung aller Ein
kommen unter 600 Kronen geführt, sie kann aber auch das 
höhere Einkommen nur in sehr geringem Maße berücksichtigen, 
was wohl von einem Spezialgcsetze für Beamte mit Fug und 
Recht gefordert werden durfte. „Die Einfachheit im technischen 
Aufbau verlangte .... eine möglichst geringe Nnancirnng", 
und so mußte der Forderung der Techniker auch hier jedes 
vernünftige Verlangen zum Opfer fallen.

Die Vorlage geht, ivie wir gesehen haben, von einer 
Anzahl von 80.973 Versicherten aus und gelangt unter 
Zugrundelegung von festen Prämien für die Anwartschaften 
auf die Invalidität»-, Alters- und Witwenrenten zu der 
Annahme eines Jahrcserfordcrnisses von 17,010.000 Kronen. 
Zu diesem Resultat konnte die Vorlage aber nur durch zwei 
bei einem sozialen Versicherungsgesctz bislang unbekannte 
Maßregeln gelangen: durch den vollständigen Ausschluß der
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Angestellten, die das 50. Lebensjahr vvllendet haben, von der 
Versicherung nnd dadurch, daß, wie sich die Vorlage naiv 
genug ansdrückt, „das Problem der Einbeziehung der bereits 
angestellten Bediensteten in die allgemeine Bersichcrnngspflicht 
ans einfache Art" gelbst wurde. Diese „einfache" Lösung 
besteht darin, daß die älteren Bediensteten für das Fehlen 
des Fonds in der Weise aufkommen, daß sie „später in den 
Genuß der Altersrente treten", richtiger, daß sie zwar Prämien 
für die Altersrente zahlen, diese Rente aber niemals erlangen 
können. Die Altersrente wird für die Mehrzahl der Ver
sicherten zu einem Schaugericht, und das nennen unsere Ver
sicherungstechniker die Lösung des schwierigen Problems der 
Einbeziehung der bereits angestellten Bediensteten in die 
Versicherung. Eine Lösung mag es für private Versicherungs- 
institnte sein, die den Zweck verfolgen, für möglichst große 
Prämien möglichst geringe Leistungen zu gewähren: anders ist 
es bei einem Institut für soziale Versicherung. Der Vorlage 
stand der natürliche Ausweg des Staatsbeitrages offen, um 
die beiden Kardinalfehler zu vermeiden. Sie hat diesen 
Ausweg einzusch'lagen perhorreszirt und dadurch die Vorlage 
zu einer unannehmbaren gemacht.

Die durchschnittliche perzentnelle Belastung des Ge
haltes berechnet der „TechnischeBericht" so, daß er die festen 
Prämien für Alters-, -In validitäts- und Witwenrenten mit 
12-55 Perzent der Gchaltssumme von 135,581.370 Kronen 
annimmt, dazu den Beitrag für den Sicherheitsfonds mit 
0'52 Perzent nnd das Erfordernis; für die Unterstützung bei 
Stellenlosigkeit mit 0'5 Perzent hinznschlägt, woraus sich ergibt, 
daß der volle Bedarf mit 13 57 Perzent des Gehaltes zu 
decken ist. Davon entfallen im Mittel ans den Angestellten 
4-11 Perzent des Gehalles, wobei die in die erste Gehalts
klasse gehörigen Versicherten zur Tragung der Prämie in 
geringeren! Maße hcrangezogen werden als die der zweiten 
imd ßie der letzteren ebenfalls weniger als die der dritten 
Gehaltsklasse.

Das restliche Erforderniß in der Höhe von tt 4t> Perzent 
des Gehaltes ist voin Unternehmer aufzubringen. Doch, 
geschieht das nicht in der einheitliche» Form einer fixen

s



Prämie. Nach Z 33 der Vorlage erfolgt nur die Sicher 
stellung der Alter«- und Witwenrente durch feste Beiträge. 
Das für die Bezahlung der Jnvaliditätsrente nothwendige, 
über die Prämicnreservc hinansgehcnde Restcrfordcrniß, ferner 
das jährliche Erfordernis der Stellenlosigkcitsnnterstütznng, 
die Erziehungsbeiträge und Abfertigungen, endlich allfällige 
Betriebsabgünge find durch jährliche Umlagen der Dienst
geber zu decken. Wir sind da nun glücklich beim Kampf 
zwischen Deckung«- und Umlage-Verfahren gelandet, wie mir 
scheint, ohne jede innere oder äußere Nvthignng. Freilich hat 
man sich in eingeweihtcu Kreisen schon lange erzählt, Herr 
Dr. Wolf sei znm Leiter des versichernngstcchnischcn 
Departements im Ministerium des Innern gerade zn dem 
Zwecke berufen worden, um die ebenso heißen als thörichten 
Wünsche der Unternehmer zu erfüllen und bei der Unfall
versicherung die Kapitalsdecknng durch das Umlagcverfahren 
zn ersetzen, zu einer Zeit, wo man im Deutschen Reiche 
bemüht ist, einen Rückweg vom Umlage- znm KapUals- 
decknngsverfahrcn ausfindig zn machen. Eine kleine Abschlag« 
Zahlung soll nun, wie es scheint, in der Vorlage den Unter
nehmern geboten werden, indem ein Theil des Erfordernisses 
im Wege wechselnder, dem jährlichen Bedarf angepaßter 
Umlagen hereingebracht werden sott.

An sachlichen Argumenten, die für das Umlage-Verfahren 
im vorliegenden Gesetz sprechen, vermag uns die Vorlage 
sehr wenig und vor altem nichts Neues anzuführcn. So wird 
uns erzählt, daß beim Derknngsverfahren der Unternehmer 
mit dem durchschnittlich zehnfache» Betrag der jährlichen 
Ausgaben belastet wird, dagegen belaste die Umlage die 
Unternehmer anfangs verhältnißmäßig wenig; „es bleiben den 
Unternehmern, also der Land- und Forstwirthschaft, den, 
Handel und der Industrie, die Kapitalien möglichst lange zur 
Verfügung". Dabei handelt es sich in Wirklichkeit nur um 
relativ geringe Summen und um nicht übermäßig lange 
Fristen. Für etwa 20.000 bis 25.000 Dienstgeber würde der 
entfallende Theil der fixen Prämie an l> Millionen Kronen 
jährlich, im Durchschnitt 250 bis 300 Kronen pro Jahr und 
Dienstgeber ausmachen. Ueberwültigend groß sind also die



Kapitalien, die den Unternehmern „möglichst lange zur Ver
fügung bleiben", gerade nicht. Was in der Vorlage außerdem 
f st r ' das Umlagevcrfahren geltend gemacht wird, ist in 
Wirklichkeit eine brennende Anklage gegen dasselbe. 
Auf Seite üb wird erklärt: „Die Verpflichtung des 
Arbeitgebers zur Bedeckung des ganzen Erfordernisses 
der Umlage, soweit dasselbe nicht aus den verfüg
baren GebahrnngSübcrschnssen bestritten werden kann, dürfte 
den Dienstgeber zur Vorsicht beider 
Z n v a l i d i s i r » n g, und die Organe der 
Pen ivnsan st alt zur st c t e n K o n trole 
d e r A n s p r n eh sberechti g n n g zwinge n." 
Das ist eine volle Bestätigung des Anwnrfes, den wir gegen 
bas Umlageucrsahren stets erhoben haben: daß es geeignet 
ist die Instinkte der Unternehmer wie die der Versicherungs
anstalten gegen die wohlbcgrnndetcn Ansprüche der Mitglieder 
ansmstachcln, um nur möglichst geringe jährliche Umlagen zu 
erzielen. Die Belastung durch die Umlagen soll wesentlich 
gemildert werden dadurch, daß bei Eintritt eines Jnvaliditäts- 
fallcs die für die Altersrente angesammelte Prämicnreserve 
zur Bildung einer Leibrente für den Invaliden verwendet 
wird Bei den jüngeren Versicherten sowie bei kurzer Mit 
gliedschaft der älteren Mitglieder wird nach der Vorlage 
selbst nicht verhindert werden können, daß bis zu !18 Perzent 
der stnvaliditätsrente durch die Umlage zu decken sem werden.
,Vergleiche die Tabelle ans Seite öl der Vorlage.) Emc fernere 
Steigerung kann die Umlage besonders durch die Zugrunde 
legnng eines vierpcrzentigen Zinsenerträgnisses erfahren, das 
den wirklichen Marktvcrhältnissen für die Dauer kaum ent 
sprechen dürfte.

Neben der Kritik der von der Vorlage angeführten 
recht spärlichen Scheinargumente ist es wohl am Platze, eine 
Reihe von Momenten in Kürze znsammenzusasscn, die vom 
Standpunkt der Versicherten, aber auch der Unternehmer 
und der Versicherungsanstalten gegen das Umlage-, für 
das Decknngsverfahren sprechen. Boransgeschickt sei, daß sich 
mein Widerspruch keineswegs gegen Umlagen bei der Unter
stützung für Stellenlosigkeit und bA den Abfertigungen
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richtet, sondern lediglich bei den Renten. Während beim 
Dcckungsverfahren jedes Jahr seine durchschnittlichen Fälle 
Non Invalidität, Alter, Tod vollständig durch Aufbringung 
der erforderliche» Kapitalien sicherstellen muß, zahlt beim 
Umlageverfahren jedes Jahr lediglich die in demselben 
wirklich ansgegebenen Beträge und bewirkt dadurch, daß 
die Beiträge von Jahr zu Jahr höhere werden, während 
die Prämien bei der Kapitalsdecknng gleiche bleiben. Die 
Wirkungen sind nun für die Unternehmer verschieden. Die 
alten, konsolidirten, ebenso wie die vorübergehenden Betriebe 
werden natürlich begünstigt, indem sie in der Lage sind, die 
durch sie verursachten Lasten ans die in späteren Jahren 
hinzukommenden neuen Unternehmungen zu überwälzen, denen 
dadurch die Konkurrenzfähigkeit mehr oder minder erschwert 
wird. Es werden so den älteren wie den vorübergehenden 
Betrieben auf Kosten der neuen, oft schwächeren, Geschenke 
zugewendet. Bei stärkerer Fluktuation in den Reihen der Unter- 
nehmer, wie sie znm Beispiel beim Baugewerbe herrscht, 
vor allem aber bei wirthschaftlichen Krisen, die den Bankerott 
zahlreicher Unternehmungen herbciführen, müssen die zurück- 
bleibenden Betriebe nicht nur für ihre, sondern auch für die 
Lasten der Verschwundenen anfkommen, und das gerade in 
einer Zeit, wo die Mehrlast schwerer empfunden wird. Durch 
die ungleichen Beiträgeund durchden steten Wechsel in der Umlage 
wird eine fortdauernde Beunruhigung und Unsicherheit in der 
Verwaltung der Versicherungsanstalten herbeigesührt. Am 
wichtigsten ist jedoch, daß, während bei der Kapitalsdeckung 
die Prämie unverändert bleibt, beim Umlageverfahren der 
Beitrag in immer stärkerer Progression steigt. Das stete, den 
Unternehmern selbstverständlich unangenehme Anwachsen der 
Beiträge bildet nun den Ansporn zu deren Bekämpfung, 
die in der Forderung auf Herabsetzung der Renten der 
künftigen Ansprnchsberechtigten, zuweilen, selbst der schon im 
Rentenbezuge stehenden Personen ihren Ausdruck findet. 
Das U m l a g e v e r f a h r e n birgt in der
k a p i t a l i st i s ch e n Gesellschaft st e t s die
Gefahr, daß durch G e s e tz e s ä n d e r u n g e n
Krüppel und G r e i s c, W i t w e n und Waisen
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um ihre kargen Ansprüche gebracht werde u. 
Das; cs sich dabei nicht bloß nn> ein Schreckgespenst handelt, 
svndcrn nm traurige Wirklichkeit, hat uns die berühmte 
Sanirnng der Brndcrladcn gezeigt, die ja wesentlich darin 
Pestanden hat, daß den älteren Mitgliedern die nach einem 
Judikat des Obersten Gerichtshofes wohlerworbenen Ansprüche 
rednzirt, ja vielsach auch den Invaliden, den Witwen nnd 
den Waise» ihre Bezüge verringert wurden. Das sind die 
wichtigsten Gründe, die mir schon wegen der Einführung des 
Umlage-Verfahrens die Vorlage unannehmbar erscheinen lassen.

Ich habe es vermieden, einen eingehenden Vergleich 
mit der deutschen Invalidenversicherung zu ziehen. An dieser 
Stelle ist er aber schwer zu umgehen. So sehr man dem 
deutschen Gesetze, das übrigens kürzlich erst eine nicht un
bedeutende Verbesserung erfahren hat, die Geringfügigkeit der 
Leistlingen z»»i Vorwürfe macheu kann, so besitzt es doch 
einen Vorzug gegenüber der österreichischen Vorlage. Es 
knüpft nicht die Alters- und die Invalidenrente au so weit
gehende Bedingungen, wieder österreichische Entwurf. Während 
bei uns zur Erlangung der Invalidenrente 2«0 Wochen Wartc- 
frist vorgcschlagei, sind, beträgt diese Frist in Deutschland 
200 Wochen. Bei der Altersrente ist bei uns eine Karenzfrist 
von 20«0 Wochen in Aussicht genommen, in Deutschland 
beträgt sic 1200 Wochen, eine Differenz von etwa 17 Jahren. 
Vor alle», ist aber von Wichtigkeit, daß die Beitrüge der 
Vorlage wenn man die drei Gehaltsklassen derselben mit den 
drei höchsten K lassen des deutschen Gesetzes vergleicht, bei der 
Invalidenrente annähernd das « 12fache der deutschen 
Beiträge ausmacheu, während die Invalidenrente nur das 
5 ichache der deutschen, einschließlich des Reichsbeitragcs sogar 
nur das ll'/r—S'/rfache bietet. Bei der Altersrente sollen die 
Angestelltcu in Oesterreich das 10—1«0/-fache zahle» und doch 
nur das <!-«fache der deutschen Altersrente, einschließlich des 
Reichsbeitrages sogar nur das 4'/-—6'/-fache derselben er
halten. Wenn ich das in noch deutlicheren Ziffern zum Aus
drucke bringen soll, so ist der Sachverhalt folgender:

Nach der österreichischen Vorlage soll für 1 Krone 
Beitrag die Invalidenrente jährlich 111 133 Heller betragen,
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in Deutschland dagegen betragt sie 172—200 Heller, ein
schließlich des Rcichsbeitragcs 241—304 Heller. Die öster
reichische Altersrente soll für 1 Krone Beitrag jährlich 21—25 
Heller Rente gewähren, in Deutschland werden für 1 Krone 
Beitrag 41—42 Heller, einschließlich des Reichsbeitrages sogar 
53—59 Heller gewährt. Bei dieser Berechnung bin ich bei 
der deutschen Invalidenrente von dem Betrage ausgegangcn, 
welcher schon nach Ablauf der MOwöchcntlichcn Karenzfrist 
bewilligt wird. Ich habe die Beiträge der ganzen Karenzfrist 
selbstredend sunnnirt.

Ich vermeide cs gerne, allzusehr in das Detail der Vor
lage cinzugehen. In zwei Pnntten muß ich aber hier von 
diesen, Vorgang abwcichcn. Ich muß es als eine zwecklose 
Vermehrung der Vcrwaltnngsarbeiten bezeichnen, daß der 
Entwurf vierteljährige Beitragslcistungen normirt, während 
lws Unfallversichernngsgesetz nur zwei Einzahlnngstermine im 
Jahre kennt. Wichtiger ist die Bestimmung des 8 36. Die 
Erfahrungen mit der Krankenversicherung haben gelehrt, daß 
es nicht wenige Unternehmer gibt, die nicht nur ihre eigenen 
Beiträge schuldig bleiben, sondern auch die den Arbeitern und 
Beamten vom Lohne in Abzug gebrachten Prämientheile un
gestraft für sich behalten. Sie stich nämlich nach dem geltenden 
Gesetz persönlich zur Leistung des Gesammtbeitrages an die 
Krankenkassen verpflichtet und dürfen zwei Drittel des Bei
trages vom Lohne des Versicherten hercinbringe». Bei dieser 
Konstruktion ist der Oberste Gerichtshof der Anschauung, daß 
die Zurückbehaltung des abgezogenen Beitrages keine Verun 
trennng involvirt. Wollte man diese verlumpten Unternehmer 
treffen und die Abführung wenigstens der den Versicherten 
in Abzug gebrachten Prämien an die Anstalt sichern, so 
mußte man bestimmen, daß der Unternehmer den Beitrag des 
Versicherten vom Gehalt in Abzug zu bringen und an die 
Anstalt abzuführen habe. Das würde freilich ' der Regierung 
die Ungnade derjenigen Presse zngczogen haben, die es für 
ihre hehre Aufgabe ansieht, die unredlichen Unternehmer mit 
Aufgebot aller Kräfte in Schutz zu nehmen. Und so bleibt 
denn der 8 36 der Vorlage bei der bisherigen Konstruktion, die 
die Anstalt schutzlos läßt.



Überblicke» wir die Ausführungen über die Aufbringung 
der Mittel, so finden wir, daß alle an früherer Stelle 
gerügten Mängel der Vorlage hier zumeist ihre Erklärung 
finden. Um der Staatshilfe ans dem Wege zu gehen, um eine 
stärkere Inanspruchnahme der Unternehmer zu vermeiden, um 
die Umlage möglichst tief zu halten, hat man den Kreis der 
versicherten eingeschränkt, hat mau die Altersrente für die 
meisten Mitglieder unerreichbar gemacht, sticht man die 
Versicherten von der Erlangung der Invalidenrente in 
raffinirter Weise abzuschrccken, gewährt man die Stellen- 
lvsigteitsunterstützung nur in Ausnähnisfällen. Die Vcr- 
siehcrungStcchnik, der mau von mancher Seite aus Anlaß 
dieser Borlage Lobgcsänge angestimmt hat, ist der eigentliche 
Feind dieser Vorlage; sie in Verbindung mit der unaus
rottbaren Nachtwächterauffassung des Staates hat die ent- 
scheidende Rolle bei der Gestaltung des RegierungseutwurfeS 
gespielt.

VI. Tie Trstnnisntion der Persichcrunst.
DaS Schmerzenskind der sozialen Versicherung ist, wie 

in Deutschland, so auch in Oesterreich seit jeher die Organi
sationsfrage. Während die Organisation der privaten Ver- 
sichernngsinstitnte überall dasselbe klare Bild bietet, nirgends 
als Problem gilt, vielmehr ein straffer, burcnnkratischer Aufbau 
mit möglichster Billigkeit bei den untergeordneten Organen 
ganz selbstverständlich ist, weicht das Bild der obligatorischen 
Ärbeitcrvcrsichernug davon ab. Bei dieser muß eine Reihe von 
Bedingungen erfüllt sein, deren Erfüllung oft schier unüber
windliche Schwierigkeiten entgegcnstchen. Eine grundlegende 
Forderung ist die Selbstverwaltung, die die Frage hierzu 
einem komplizirtcu Problem gestaltet. Die Bevölkerung hat 
einen begründeten Widerwillen gegen die Armenpflege, nicht 
nur wegen der Unzulänglichkeit des von ihr Gebotenen, 
sondern auch weil die Leistungen derselben nicht als wohl
erworbenes Recht, vielmehr als Gewährnng einer Gnade auf
gefaßt werden. Vor allem aber, weil die Ärmcunuterstütznng 
in mancher Beziehung ähnliche Folgen nach sich zieht wie



etwa die Vcrurtheilung wegen eines gemeinen Ver
brechens. In der heutigen Gesellschaftsordnung gilt 
eben der Arme, der auf Unterstützung Anspruch erhebt, 
als ehrlos. Soll dieser Charakter der Armenpflege nicht in 
die soziale Versicherung mit hinübergeschleppt werden, so darf 
sie nicht der Bureankratie zur unumschränkten Herrschaft über
lassen bleiben; die Versicherten müssen ein großes Maß von 
Einfluß erhalten. Die Selbstverwaltung ist aber auch noth- 
wendig, um durch die Selbstkoutrole zu erreichen, was bei 
den privaten Instituten durch mehr oder minder chikanösc 
Maßregeln angestrebt wird. Nicht weniger wichtig ist die 
Billigkeit der Verwaltung. Die Unsummen, die die Privat- 
vcrsich'ernng vergeudet, können und müssen bei der sozialen 
Versicherung erspart werden. Das Verhältniß der Verwaltungs
kosten zu den Leistungen der Versicherung darf nicht den An
schein erwecken, als wäre die Versicherung nicht der Mit
glieder ivegeu da, cs darf nicht ein großer Theil der Ein
nahmen dem Zweck der Versicherung entzogen werden. Daran 
reiht sich als dritte Forderung, daß die Organisation der 
nothwendigen systematischen, vernünftigen Zusammenfassung 
aller Versichcrungszweige kein Hindcrniß in den Weg lege.

Wenn ich mit der letzten Forderung beginne, so ist 
da Folgendes zu bemerken: Schon heute ist der Komplex 
von Organisationen auf dem Gebiete der Versicherung ein 
bald unübersehbarer. Es geht dadurch eine Unsumme von 
Geldmitteln und Kräften zwecklos verloren, ja es werden der 
Erreichung des Vcrsicherungszweckes bald größere, bald 
geringere Schwierikgciten bereitet! Wir besitzen sieben 
.Kategorien von Krankenkassen, etwa vier Arten von Unfall- 
versicherungsinstitutcn, verschiedene Einrichtungen für In 
validen-, Witwen- und Waisenversorgung. Es kann auch 
einem kleinen Unternehmer leicht begegnen, daß er sein 
Personal bei drei Instituten zu versichern genöthigt ist. 
Neben der Krästevergcudnng bei den Unternehmern geht die 
Verschwendung au Verwaltnngskostcn und Hand in Hand 
damit die Unkenntnis; der geltenden Gesetzgebung bei den 
Versicherten einher. Daß hier Wandel uothwendig ist, 
darüber ist ja schier alle Welt einig. Uebcr den Weg freilich,
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dcn die Reform einzuschlagen hat, herrscht der schärfste 
Widerstreit. Es gibt maßgebende kreise, die den Zweck der 
Reform in einer vollständigen Nnllifizirunb des Einflußes 
der Versicherten sehen und die je eher >e lieber unsere 
öffentlichen Versichcrungsinstitute einer neu entstehenden 
Burcankratie, einer Mischung von plattester Juristerei und 
ebenso platter Versichernngstcchnik, ansliefern möchten. Die 
Selbstverwaltung ist, zu dieser Erkenntlich muß man sich 
doch dnrchringen, regelmäßig nur bei lokalem Aufbau 
und Heranziehung aller VersichcrnngSzwcige möglich. Be
seitigt man die lokale Organisation als Basis und kehrt man 
das Verhältnis; um, indem man als Grundlage nicht die untere 
Einheit nimmt, so verschwindet die Selbstverwaltung, es wird 
Mes — der Schein mag durch Dekorationsstücke darüber 
täuschen — der Burcankratie ansgeliesert. Die Voraussetzung 
für die Selbstverwaltung und für eine billige Verwaltung 
ist demnach, daß man ans möglichst engem Territorium alle 
Versicherten in einheitlichen Kassen oder lokalen .Kassen 
verbänden vereinigt und diesen die Unterstützungen für 
vorübergehende Erwerbsunfähigkeit sowie alle einmaligen 
Leistungen auferlcgt. Was darüber hinansgeht, Jnvaliditäls-, 
Alters-, Witwen- und Waisenversorgnng, muß von territorial 
gegliederten Verbänden der lokalen Kassen übernommen 
werden. Ans diesem Wege wird ein einheitlicher Beitrag 
möglich, der an ein örtlich nahestehendes Institut abzuführen 
wäre, die Kontrole wird erleichtert. Der Gegensatz der 
Interessen, der heute sich recht unangenehm fühlbar macht, 
verschwindet völlig.

Ist nun die Vorlage bemüht, diesen Weg vorznbereiten 
und zu erleichtern? Das Gegentheil geschieht. Der Entwurf 
schlügt den umgekehrte» Weg ein, indem er zum Mittelpunkt 
der Versicherung ein Zentralinstitut macht und daneben von 
diesem abhängige Lokalorganisationen einführt. Nicht genug 
daran! Wir haben zahlreiche Krankenkassen, die Vorlage 
schasst eine neue, indem sie bei vorübergehender Invalidität 
einer Gruppe von Mitgliedern Unterstützungen gewähren 
will. Wir besitzen Unfallvcrsicherungsanstalten, hier wird eine 
neue für die Beamten geschaffen. Es soll die Jnvaliditäts-



und Altersversicherung für alle gcgcn Lohn und Geholt 
Beschäftigten einheitlich organisirt werden, hier wird schon 
im voraus eine selbstständige Institution für einen Theil 
der der Versicherung Bedürftigen iirVorschlag gebracht. Das 
ist die Konfusion in Permanenz ans dem Gebiete 
der sozialen Versichcrungsorgauisation. Jede vernünftige 
Reform muß durch die Vorschläge erschwert werden.'

Freilich behauptet die Vorlage, daß ihr oberster Grund 
satz bei der Lösung der Bctriebsorganisatiou die Erzielung 
des thuulichst billigen Fnnktionirens war. Zu diesem Zwecke 
gerade bringt sie für ganz Oesterreich die Errichtung einer 
einzigen Pensionsanstalt in Vorschlag, die ihren Sitz in Wie» 
hat und bei der die gesammte im Gesetze vorgesehene Ver
sicherung erfolgen soll. Zur Ausgleichung der durch die ein
heitliche Reichsanstalt entstehenden Schwierigkeiten und zur 
Ermöglichung der Kontrole soll der „neue Gedanke" der 
Schätzung von Lokalverbünden dienen, die als Organe der 
Pensiousanstalt und als Geschäftsführer derselben gedacht 
sind. Grundsätzlich soll in jedem politischen Bezirk ein solcher 
Lokalverbaud, bei zu geringer Zahl der Versicherten auch für 
zwei bis drei Bezirke ein ivlcher Verband errichtet werden, 
lieber die Durchführbarkeit dieser Organisation scheinen die 
Verfasser des Entwurfes auch nicht die'oberflächlichsten Berech
nungen angestellt zu haben. Sie wären sonst schwerlich zur 
vorliegenden Formulirnng gelaugt. Anfangs des Jahres 1900 
hatten wir in Oesterreich 346 Bezirkshaiiptmaiinschaften und 
33 Städte mit eigenem Statut, zusninknen demnach 379 polt 
tische Bezirke. Nimmt man die Zahl der Versicherte» nach 
der Vorlage mit rund 80.000 au, so entfallen durchschnittlich 
ans einen Bezirk 21 l Angestellte. Nimmt man selbst die Zahl 
der Versicherten doppelt so hoch, so erhöh! sich dadurch der 
Durchschnitt nur ans 422. Bliclt mau nun die Ergebnisse der 
amtlichen Enquete auch nur flüchtig durch, so findet man 
sechs Städte, beziehungsweise Bezirke, und zwar Wien, Graz, 
Triest, Prag, K'arolinenthal und Brünn, mit über je 1000 An
gestellten, dagegen 134 politische Bezirke mit unter 10 0 Ver
sicherten. Wie will man da grundsätzlich für jeden politischen 
Bezirk einen Lokalverbaud schaffen und die erforderlichen ge-
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schulten Brüste für die Selbstverwaltung erlangen? Die 
Regel wird vvn vornherein zur Ausnahme wcrdenj im aller
besten Falte tvird man für die 379 Bezirke 150 bis 180 Lokal
verbände krciren können. Und auch dann werden dieselben nur 
eine kleine Zahl von Versicherten, aber dafür oft ei» ungeheures 
Territorium umfassen, was geeignet erscheint, die Selbstver
waltung lahmzulegen und an ihre Stelle ein Bcamtcnhcer zu 
setzen. Dies tvird geradezu erzwungen werden durch die um
fassende, den Lokalvcrbänden zngedachte Kompetenz, durch 
Aufgaben, die im unbesoldeten Ehrengmt absolut nicht erfüll
bar sind. Nach 8 38 der Vorlage können den Lokal
verbänden und werden wohl auch übertragen werden die Auf
nahme und Evidenzsührung der Versicherten und der Rentner, 
die Kontrole über die Erfüllung der Versichernngs- und An
meldepflicht, die Einhcbnng der Prämien, die Auszahlung der 
Rente» und der Unterstützungen, die Begutachtung der An
sprüche, die Kontrole der Rentner. Das sind zumeist Ee 
schäfte, die von fest besoldeten Beamten ansgeführt werden 
müssen. Nehmen wir auch nur einen Beamten für den inneren 
und einen zweiten für den auswärtigen Dienst, ferner einen 
dnrchschnittlictien Gehalt von 2000 Kronen und sachliche Aus
gaben in der Höhe von 1000 Kronen jährlich — alles eher 
zu tief als zu hoch gegriffen —, so ergibt das für jeden 
Lvkalverband eine Jahrcsansgabe von 5000 Kronen, für 
150 bis 180 Verbände den enormen Betrag von 750,000 bis 
900.000 Kronen, Oder glaubt man vielleicht im Ministerium 
des Innern, der Kasscndicnst, die Schreibgeschäfte, die 
Kontrole der Unternehmungen und der Rentner werden von 
den Lokalverbünden ohne beamtete Funktionäre dnrchznführen 
sein? Und mit einem Gehalt von durchschnittlich 
2000 Kronen tvird man noch keineswegs Kräfte von hoher 
Qualifikation erlangen. Der „Tcchniscbe Bericht" berechnet 
nun ans Seite 59 der Vorlage die gcsammten Verwaltnngs- 
spcscn mit nicht einmal ganz 600.000 Kronen. Man bedenke, 
daß der zentrale Apparat nicht bloß für reine Vcrwaltungs- 
zwecke, sondern anch für die durch die sprachliche Ver
schiedenheit entstehenden Kosten belastet werden wird. Der 
Staat kann es nur schwer oder gar nicht durchsetzen, daß



seine Beamten überall der deutschen Sprache mächtig sind. 
Wie soll die Pensionsanstalt ohne große Kosten diese Schwierig
keiten überwinden? Ein Beamtenstab im Zentrum, nach dem 
doppelten Gesichtspunkt der sachlichen und sprachlichen QnalU 
fikation zusammcngestellt, verursacht natürlich eine hohe Regie. 
Es kommen dazu die Kosten der Delegirtcnversammlunge», 
des Vorstandes nnd der Lokalansschüsse. Ich schätze deshalb 
die gesammten Regiespesen mindestens doppelt so hoch ein 
als die Vorlage nnd bin zur Annahme geneigt, daß diese 
incii e Schätzung noch erheblich hinter der Wirklichkeit zurück 
bleiben wird. Also ein Apparat, kostspieliger als der dcr 
privaten Versicherungsinstitnte, dcr Einfluß der Mit
glieder wegen der territorialen Ausdehnung der^ Lokal
verbände und der Entfernung der Pensionsanstalt fast Null; 
ein großer Beamtenstab: das ist die Wirkung des „neuen 
Gedankens", das die Wirkung der Zentralisation, zu der 
allerdings die relativ geringe Zahl der Versicherten nöthigen 
muß. Und zu all dein kommt noch der Umstand — daß man 
die Versichernngstechniker erst darauf aufmerksam machen 
muß, ist doch recht verwunderlich —, daß die Lokalverbände 
nicht die geringste materielle Veranlassung zu einer spar
samen, ökonomischen Gebahrung mit den Mitteln der Anstalt 
baben werden. Sie zahlen ihre scheu Beiträge, sie entrichten 
die gleichen Umlagen im ganzen Reiche, nnd die nothwcndige 
Konsequenz wird sein, daß man es überall im Reiche den 
„Herren in Wien" überlassen wird, schlecht nnd recht ihr 
Auskommen mit den Prämien zu finden. Der Kontrolapparat 
wird meiner Uebcrzengung nach von den Lokalvcrbänden in 
der Regel sehr schlecht gehandhabt werde». Irgendein fühl
bares materielles Interesse müssen solche Unterorganisationen 
stets haben, wenn nicht von vornherein bei ihnen Gleich
giltigkeit gegenüber der Höhe der Ausgaben entstehen soll. 
Man pflegt das gewöhnlich so zu machen, daß die Sektionen 
einen Theil der Lasten selbst aufbringen müssen; ein Weg, 
dcr hier nicht Angeschlagen wurde. Freilich müßten die 
Sektionen dann größer an Mitgliederzahl sein. Das Fazit 
ist nun eine zentrale Organisation, die theuer und 
schlecht funktionirt, trotz des hier unzulässi gen Vergleichs mit



den bureaukratischcn Privatinstituten, den die Vorlage zieht. 
Aber auch der (Gliederung nach Ländern oder nach Länder- 
grnppen stehen die gleichen Schwierigkeiten entgegen, vermehrt 
nm die der zu kleinen Mitgliederzahl.

Keine der Bedingungen, die wir an die Organisation 
stellen müsse», wird hier erfüllt. Weder wird »ns der Weg 
zur Reform der gesammten Sozialversicherung offen gehalten, 
noch wird die Selbstverwaltung ermöglicht, noch auch wird 
eine billige Verwaltung stattfinden. Dafür finde» wir eine» 
weiteren Ücbelstand: Man schafft einerseits den Versichcrungs- 
zwang, man hat aber nicht den Muth, Zwangsinstitute zu 
schaffen. Man wiederholt vielmehr die früher begangenen und 
bereuten Fehler hier ruhig wieder. Jeder größere Unternehmer, 
jeder Kreis von Unternehmern oder Angestellten, die mit 
irgend etivas unzufrieden fein werden, können aus der Pen
sionsanstalt ansscheide». Die privaten Vcrsicherungsinstitute 
dürfen die besseren Risten an sich ziehen. Und all dies 
unter der wohlwollenden Patronanz unserer Versichernngs- 
techniker, die offenbar glauben, im einzelnen Falle schon das 
verhindern zu können, was sie generell gestatten. Der Boden 
des Gesetzes wird dadurch ein völlig unsicherer.

Meine ablehnende Haltung zu der proponirten Organi
sation ist damit wohl hinreichend motivirt. Ich füge noch 
hinzu, daß das erste Statut vom Minister des Innern 
vktroyirt wird und mir mit Zweidrittelmajorität durch die 
Generalvcrsammluug abgeändert werden darf, daß ferner trotz 
der schlimmsten Erfahrungen bei den Krankenkassen und den Un 
sallversichcrnngsanstaltcn in der Vorlage dem Wahlschwindel die 
Thore gastfreundlich weit anfgethan werden. Man kann dar
aus schließen, wie groß die Feindseligkeit im Ministerium des 
Innern gegen die Manipulationen bei den Wahlen sein mag, 
wie sie zum Beispiel die Wiener Bezirkskrankenkasse kürzlich 
ohne jede Scheu vor der ganzen Oeffentlichkeit ungehindert 
durchführen durfte.

VII. Schlichrrftelmifse.
Wie viele andere, bin auch ich mit einer entschieden 

günstigen Voreingenommenheit dem Gesetzentwürfe über die



4«;
Pensionsvcrsicherung der Privatbeamtcn gegcniibergetreten. 
Ich war selbstverständlich mit dem Grundgedanken der 
Zivangdversichernng, der GcNvührnng von Renten bei Jn- 
vnlidität und Alter, sowie hei Todesfällen an Witwen und 
Waisen, ebenso ^mit den sonstigen Unterstützungszweigen, aber 
auch mit dem System der Gehaltsklassen voll einverstanden. 
Ich meinte bei Äeginn meines Studiums der Vorlage, daß 
durch einige mehr oder minder einschneidende Acndcrungcn 
die Annehmbarkeit des Entwurfes zu erreichen wäre. Je 
weiter meine Untersuchung fortschritt, nm so pessimistischer 
wurde meine Auffassung. Hatte ich zuerst den, wie ich glaubte, 
leicht reparirbaren ^ Ausschluß der jüngeren und älteren 
L-chichten der Angestellten, wie der Handlungsgehilfen von 
der Versicherung unangenehm empfunden, so sah ich bald, 
daß eine Altersrente zu gewähren gar nicht beabsichtigt war, 
und daß sie nur als Mittel dienen sollte, die Inanspruch
nahme einer Invalidenrente ans das allergeringste Maß ei» 
znschränkcn. Ich erkannte, daß die Unterstützung bei Stelle» 
losigkeit nnv Schein sei, und daß die Zulassung des Umlage- 
Verfahrens die schwersten Gefahren für die Zukunft herauf- 
beschworen müsse. Ich sah endlich eine Organisation, die 
zentralisirt, bureankratisch und kostspielig werden mußte. Und 
es drängte sich mir schließlich die Frage ans: Ist eine Amen- 
dirnng dieser Vorlage möglich? lind wenn ich die Frage 
verneinte^ mußte sich die weitere Frage'daran knüpfen: Ans 
welcher Quelle fließen die kardinalen Fehler des Entwurfes?

Ich bin nun in der That zu der Ueberzeuqnng 
gelangt, das; die Mängel der Vorlage' so 
mannigfach und wichtig sind, daß ent
sprechende Veränderungen vo r n c h in c n 
nichts anderes bedeuten würde, als einen 
völlig neuen Gescheut w nrf a n sz » arbeite n. 
Ich habe schon mehrmals betont, daß der Einfluß 
der Versicherungstechniker an den meisten schweren Mängeln 
L>chnld trägt. Nach meiner Ansicht soll ans dem 
Gebiete der sozialen Versicherung der Versicherungstechniker 
nur der Gehilfe des Sozialpvlitikcrs sein, nicht aber der un
umschränkte Herr der Situation. Die gesetzliche Zwangs-
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Versicherung der arbeitenden Bevölkerung hat ihre eigenen, 
vvn denen der Privatversicherung vielfach abweichenden 
Gesetze. Aber sie hat sie nicht deshalb allein, weil es sich um 
eine ob liga dorische Versicherung, sondern vor allem, 
weil und wo es sich um eine obligatorische Masse n 
versi ch c r u n g handelt. Je weniger sie letzteres ist, 
umsomehr treten die Gesetze der privaten Versicherung in 
den Vordergrund. Das ist es auch, was meine Angriffe gegen 
die Versichernngstechniker znm Theil abschwächt. Es handelte 
sich bei der Vorlage in Wirklichkeit um keine Massen- 
Versicherung, und es tritt dazu noch der Mangel jedweder 
Staatshilfe. Diese beide» Umstände erklären viele und viel
leicht die schlimmsten Mängel des Entwurfes. Sie erklären 
die Richteinbezichnng der älteren Angestellten, den Schcin- 
charakter der Altersrente, die Abschreckung von der Invaliden
rente, vor allem aber die völlig mißlungene zentralisirte 
Organisation, wobei sofort hinzngefügt werden muß, daß eine 
dezcntralisirte, territoriale Organisation wegen des Fehlens 
der Massen noch weit weniger' durchführbar gewesen wäre.

Und so werde ich bei ruhiger Erwägung der Sachlage 
zu dem Gedanken gebracht, der sich vielen L neim-i aufgcdrüngt 
hat. Das scheinbar verschiedene Interesse der Privatbeamten 
und Arbeiter ist in Wirklichkeit ein identisches. Es kan n für 
die erstcren keine wirksame Versicherung erreicht werden, wenn 
nicht durch Heranziehung der großen Massen an die Stelle 
des versichcrnngstcchnischen Problems das sozialpolitische in 
die erste Linie gerückt wird. Nur dann ist die Staatshilfe 
erreichbar und gerechtfertigt, ohne die weder die Jnvaliditäts- 
nnd Altersversicherung, noch die Witwen- und Waisenversvr- 
gnng denkbar sind. Dann erst verschwindet die Möglichkeit des 
Ausschlusses der bedürftigsten Schichten ans den Reihen der 
Versicherten, cs wird die Haarspalterei bei der Abgrenzung 
des Kreises der Versichernngspflichtigen unmöglich, und cs kann 
die Erlangung^ der Rente an weit mildere Voraussetzungen 
geknüpft werden. Freilich verkenne ich die scheinbaren Schatten
seiten dieses Standpunktes durchaus nicht. Im Rahmen 
des allgemeinen Jnvaliditäts- und Altersversichcrnngsgesetzes 
findet manches Stückchen Zuckerbrot keinen Platz, das ans die
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Angestellten seine Anziehungskraft ausübt. Es kann aber die 
Wahl nicht schwer werden, wenn sie erfolgen soll zwischen 
hochtönenden leeren Versprechungen und einer wahrscheinlich 
bescheideneren, aber doch erreichbaren Versicherung gegen 
Invalidität und Alter, für Witwen und Waisen.- Und so 
drängt denn alles zu dem Gedanken, daß den Privatbeamten 
nicht durch ein Spezialgesetz, sondern durch ein ans die 
gesammte arbeitende Bevölkerung ausgedehntes Gesetz über 
Invalidität und Altersversicherung, Witwen- und Waisen
versorgung in ihrer schweren Noth Hilfe werden kann. Sie 
müssen deshalb — die Zeit drängt die Arbeiter jetzt mehr als 
je zum energischen Handeln - in ihrem eigenen Interesse 
Anstimmen in den mächtigen Ruf, der sich bald in allen 
Gauen Oesterreichs erheben wird: Heraus mit einem 
allgemeinen Gesetz zur Versicherung der 
In validen und Greise, der Witwen und



Gesetz-Entwurf
betreffend

dir pkiiliolislikllichmiiik der in prinnle» Dienlic» und ciuiger 
in öffknilichkii Dikuste» JugcsteUtkn.

I. Umfang der Versichcruugspflicht.
ß I. Versicherungspflichtig im Sinne dieses Gesetzes sind vom 

vollendeten 18. Lebensjahre angefangen alle in privaten Diensten 
gegen Monats- oder Jahresgehalt Angestellten, loserne deren Be
züge <8 3) bei einem und demselben Dienstgeber mindestens 600 Kr. 
lährlich erreichen; dann auch solche in öffentlichen Diensten Ange
stellte, soferne sie keine normalniäßigen Ansprüche auf Invalide» 
und Altcrspension, sowie auf Pensionen zu Gunsten ihrer Hinter
bliebenen haben, jedoch mit Ausschluß der im Hofdienste, im Dienste 
des Staates oder einer staatlichen Anstalt Angestellten.

Ausgenommen sind Männer und Frauen, welche erst nach 
Vollendung des 00., beziehungsweise 40. Lebensjahres eine die Ver
sicherungspflicht nach dem vorhergehenden Absätze begründende An
stellung erhalten, ferner jene Personen, auf welche die Gesinde- 
ordnnngen Anwendung finden, oder welche ausschließlich oder vor
wiegend Gesindedienste verrichten.

Ein monatlich gezahlter Tageslohn ist nicht als Monats
gehalt im Sinne des erste» Absatzes dieses Paragraphen anzu- 
sehen. „

Der Minister des Innern ist ermächtigt, im Einvernehmen 
mit den betheiligten Ministern einzelne Gruppen von Angestellten, 
welche nach dem ersten Absätze dieses Paragraphen versicherungs 
pflichtig sind, von der Bersicherungspflicht zu befreien.

8 2. Das Gesetz findet keine Anwendung auf die in 8 1, 
Abs. 1, bezeichnten Personen:



1. welche ans Grund der besonderen Vorschriften über die 
Bergwerks-Brudcrladen in dem im 8 10, Abs. 1, des Gesetzes vom 
28. Juli 1889, R -G.-Bl. Nr. 127, bezeichnet«» Umfange ver
sicherungspflichtig sind;

2. weiche sich auf Grund einer frühere» Dienstleistung bereits 
iui Genüsse einer Jnvaliditäts- oder Altersrente (Pension, Pro
vision n. dgl.) befinden, soserne diese Bezüge die in diesem Gesetze 
festgesetzten niedrigsten Anwartschaften auf Jnvaliditäts- und Alters
renten erreichen oder übersteigen;

3. welche dauernd im Auslande beschäftigt werden.

II. Einthcilung der VcrsichcrnngSpflichtigcn.
8 3. Die in 8 1, Abs. 1, bezeichnet«» versichcrungspflichtigcn 

Personen werden nach Maßgabe ihrer Jahresbezüge in drei Ge 
Hallsklassen eingereiht, und zwar i» die:

I. Gehaltsklasse mit Jahrcsbezügen bis zu 1200 Kr.:
II. Gehallsklasse mit Jahresbezügen von mehr als 1200 Kr. 

bis zu 2400 Kr.;
- III. Gehnltsklasse mit Jahresbezügen von mehr als 2400 Kr.

Bei Ermittlung der obigen Gchaltsclassen sind auch Onartier- 
aelder, Aktivitäts- und Funktionsznlagen, sowie alle Arten von 
Naturalbezügen in den Gehalt einzubcziehen-

Hiebei ist, soweit nicht ein höherer Werth nachgewiesen wird, 
eine Naturalwohnung mit In Perzent des banren Gehalts, eine 
Naturalwohnung einschließlich freier Beheizung und Beleuchtung 
mit 20 Perzent, eine solche sammt Verköstigung mit 33'/-, Perzent 
des baaren Gehalts in Anrechnung zu bringen. Im klebrigen ist 
der Werth der Naturalbezüge nach den örtlichen Durchschnitts
preisen in Ansatz zu stellen, lieber denselben entscheidet im Streit
fälle in erster Instanz die politische Bezirksbehörde, in deren 
Sprengel der Dienstvrt des Versicherten gelegen ist (8Schlußabsatz).

Tantümicn und andere vom Geschäftsertrügnisse abhängige 
Bezüge, ferner Belohnungen sind nur dann in den Gehalt einzu 
beziehe», wenn sic erfahrungsgemäß mindestens ein Drittel der 
festen Bezüge ausmachen, oder wenn für dieselbe» ein Mindest
betrag gewährleistet ist, und zwar im crsteren Aalte mit einem 
Drittel der festen Bezüge, im letzteren Falle mit dem gewähr 
leisteten Mindcstbetragc. . ^ ,

Ist eine Person bei verschiedenen Dienstgebern angestellt, so 
unterliegt dieselbe der Bersicherungspslicht nur rücksichllich ihrer 
Hauptbeschäftigung. Der Höchstbezahlte Dienst gilt als Haupt
beschäftigung.
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ill. Gegenstand der Bersichernngspsticht.

8 4. Dm Gegenstand der Versicherung bildet die An
wartschaft

snr den Versicherten:
1. ans eine Rente,

n) im Falle der Erwerbsunfähigkeit (Jnvaliditätsrentc 88 6 
bis !>);

b) im Falle des höheren Alters (Altersrente 88 l" bis 13):
2. auf eine Unterstützung im Falle der Stellenlosigkeit (88 14 

bis 16).
Ein gleichzeitiger Genuß (Kumulirung) dieser Leistungen ist

nnstatthaft. ^ r,. ,
Für die Hinterbliebenen:

3., ans eine Rente für die Witwe (Witwenrente 88 17 bis 10); 
4. ans Erziehungsbeiträae für die Kinder (88 20 bis 22) 
ä. auf eine einmalige Abfertigung der Hinterbliebenen Witwe, 

bcziehnngsweise Kinder (88 23 und 21).

IV. Wartezeit.
8 5. Zur Erlangung des Anspruches ans die im 8 4, Ziffern 1, 

>!t a) und b), 2, 3 und 4, be,zeichneten Leistungen lJnvaliditäts-, 
Altersrente, Unterstützung im Falle der Slellmtosigkcit, Witwen
rente nnd Erziehnugsbeiträge) ist außer dem Nachweise der sonst 
lneiür festgesetzten Bedingungen die Zurückleguug einer Wartezeit
^soid^hch^ ^orderniß entfällt, wen» die Erwerbsunfähigkeit 

oder der Tod des Versicherten infolge einer in Ausübung des 
Dienstes erlittenen, mit dem Dienste im Zusammenhang stehenden
Uiifallis^ciutritt^eit rücksichtlich der Leistlingen nach 8 4,

Ziffer 1 >ck. a), 2, 3 und 4 (Jnvaliditätsrente, Stelle» loNgkeits- 
nntcrstützung. Witwenrente und Erziehungsbriträge), 60, ,enc rück- 
sichtlich der Leistungen nach Ziffer . >ck. b) (Altersrente), mit Aus 
nähme der im 8 12, Abs. 2 und 3, l,t. b), erwähnten Falle sur 
Männer 43 >. für Flauen 420 Beitragsmonate.

V.
des

Ausmaß der gesetzliche» Leistungen, Erwerb und Verlust 
Anspruches auf dieselben, Beginn und Ende der Bezüge.

Jnvaliditätsrente.
' 8 6. Die Jnvaliditätsrente (8 4, Ziffer t, I>t. -r) beträgt für die 

1. Gehaltsklasse ... 600 Kr. ,ährl,ch
II. ......................... 000
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Die Zuertennung der Jnvaliditätsrente erfolgt nach der 
niedrigsten Gehaltsklasse, welcher der Versicherte innerhalb der 
letzten 60 Beikragsnwnate vor dem Eintritte seiner Invalidität an
gehört hat. ^ .

8 7. Anspruch auf die Jnvaliditätsrente hat ohne Ruckstchk 
auf das Lebensalter der Versicherte im Falle der Erwerbsunfähig
keit (Invalidität). , , . . ,. ..

Als erwerbsunfähig (invalid) ist derjenige anzusehen, welcher 
infolge eines körperlichen oder geistigen Gebrechens seinen bis
herigen Berufspflichten nicht weiter zu obliegen vermag.

Auf die Jnvaliditätsrente hat jedoch derjenige keinen Anspruch: 
a) welcher nch durch eine seinen Arbeitskräften entsprechende Be

schäftigung einen die Jnvaliditätsrente, auf welche derselbe 
Anspruch hätte, übersteigenden Bezug verdient; 

d) welcher die Erwerbsunfähigkeit vorlätzlich oder bei Begehung 
eines strafgertchtlich sestgestellten Verbrechens herbeigefuhrt 
hat. In diesem Falle kann jedoch die Jnvaliditätsrente ganz 
oder zum Theile Mitgliedern der Familie zugebllligt werden, 

-- dieses leben undwenn dieselben im Geltun
gesetzliche Alimentatwnsanspruche gegcii den Versicherten habe».
8 8. Der Bezug der Jnvaliditätsrente beginnt mit dem ersten 

Tage des aus de» Verlust der Erwerbsfähigkeit folgenden Kalender- 
unonats. Wenn im Jnvaliditätserklärungsverfahrcn (8 74, Ach. 2) 
dieser Zeitpunkt nicht ermittelt wird, so gilt der Tag der Anmeldung 
als Berlusttag. ......

Hat der Versicherte auf Grund seines- Zugehörigkeit zu emcr 
nach dem Krankenversicherungsgesetze eingerichteten Krankenkasse 
oder registrirten Hilfskasse oder zu einer Bruderlade Ampruch am 
Krankengeld, so beginnt der Bezug der Jnvaliditätsrente »ach Ab
lauf der statutenmiißiqen Krankenunterstützungsdauer.

8 9. Der Bezug der Jnvaliditätsrente erlischt:
1. mit de», Tode des Bezugsberechtigten, ,
2. mit der Wiedererlangung der Erwerbsfahigkeit.
Dem Wiedereintritte der Erwerbssähigkcit ist es alelchznhaltcn. 

wenn der Rentenempfänger sich durch eine semen Arbcststrasten 
entsprechende Beschäftigung einen die Jnvaliditätsrente übersteigen
den Bezug verdient (8 7. llt. a).

Altersrente. ............
8 1« Die Altersrente^ 4, ZisscrlZit.b) betragt (ahrlich sur die

I. Gchaltsklasse .... 900 Kr.
kl ... 1850 „

UI. . 1^0 „
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Hat der Versickerte während der Beitragszeit verschiedenen 
Gehaltsklassen angehört, so ist die Altersrente verhällnißmäßig nach 
der Dauer der Zugehörigkeit zu jeder Gehaltsklasse zu bemessen. 

Im Falle einer Beitragszeit von mehr als 480, beziehungs
weise 420 Beitragsmonaten itz 5, Schlußabsatzt sind bei der Be
messung jene überzähligen Monate unberücksichtigt zu lassen, 
während welcher der Betreffende die niedrigsten Gehalte bezog.

Die Altersrente darf in keinem Falle den von dem Versicherten 
während seiner Beitragszcit genossenen höchsten Iahresbezug (8 3) 
übersteigen,

8 kl, Anspruch auf die Altersrente haben mit Ausnahme der 
im 8 >2, Abs, 3, Ul. a) und b>, bezeichnten Fälle die Versicherten 
männlichen Geschlechts mit der Vollendung des 6?>„ jene weibliche» 
Geschlechts mit der Vollendung des 60, Lebensjahres, Es macht 
hiebei keinen Unterschied, ob dieselben noch weiterhin in einer An 
stclluna verbleiben oder nickt.

8 12, Der Bezug der Altersrente beginnt mit dem ersten 
Tage des ans die Vollendung des im 8 ll festgesetzten Alters 
folgenden Kalendermonats,

Ist jedoch in diesem Zeitpunkte die regelmäßige Wartezeit 
(8 5, Abs. 3) nicht abgelaufen, so wird dieselbe, und zwar bei 
Männern um vier Zehntheile, bei Frauen um fünf Zehntheile des 
fehlenden Restes mit der Wirkung gekürzt, daß der Rentcnbezug 
Mit dem ersten Tage des ans den Ablauf dieser gekürzten Wartezeit 
folgenden Kalendermonnts beginnt.

Der Versicherte tritt auch dann in den Bezug einer Altersrente, 
n) wenn vor Vollendung des im 8 H festgesetzten Alters die 

volle regelmäßige Warte- (Beitrags-) Zeit (8 5, Abs, 3) ab
gelaufen ist. In diesem Falle ist die Altersrente in der Höhe 
der Jnvaliditätsrente zu bemessen, aus welche der Versicherte 
Anspruch hätte, wenn er in diesem Zeitpunkte invalid ge
worden wäre. Es steht demselben jedoch frei, unter Vemicht- 
lcistung auf den sofortigen Bezug dieser gekürzten Alters
rente de» Unfall der normalen Altersrente nach Vollendung 
des im 8 kl vorgesehenen Alte>s abzuwarten.; in diesem Falle 
findet eine weitere Beitragszahlung auch dann nicht mehr statt, 
wenn der Versicherte noch weiterhin in einer Anstellung 
verbleibt;

b) wenn er innerhalb der letzten drei Jahre vor Vollendung des 
im 8 11 festgesetzten Alters und Ablauf der regelmäßigen 
(8 5, Abs, 3t, beziehungsweise der nach Abs. 2 dieses Para
graphen gekürzten Wartezeit seine Anstellung gegen seinen
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Wille» und ohne sein Verschulden verliert. Die Höhe der
selben ist noch den in den einzclnen Altern thatsächlich ge
leisteten Einzahlungen nach Maßgabe der technischen Grund 
lagen der Pensionsanstalt zu berechnen, doch muß dieselbe 
mindestens die Höhe der Jnvaliditätsrcnte erreichen, ans 
welche der Versicherte Anspruch hätte, wenn er in diesem Zeit 
Punkte invalid geworden wäre.
8 13. Der Bezug der Altersrente erlischt mit dem Tode des 

Rentenempfängers.
Unterstützung im Falle der Stellenlosigkeit.

8 14. Die Unterstntznnq im Falle der Stellenlosigkeit (8 4 
Ziffer 2) beträgt für jeden Monat der Stellenlosigkeit ein Zwölftel 
der Jnvaliditätsrcnte, ans welche der Versicherte Anspruch gehabt 
hätte, wenn er im Zeitpunkte des Beginnes der Stellenlosigkeit 
invalid geworden wäre.

8 18. Anspruch auf die Stcllenlosigkcitsnntcrstützung hat der 
Versicherte, soferne folgende Voraussetzungen gleichzeitig vor
handen sind:

t. wenn er die letzte Bcdicnstnng nicht infolge freiwilligen 
Austrittes ans dem Dienstverhältnis, oder insolgc einer durch grobe 
Verletzung wesentlicher Dienstpflichten verschuldeten Entlassung ver
loren hat;

2, wenn er nachweisbar subsisteuzlos ist;
3. wenn er binnen drei Monaten seil Auflösung seines Dienst 

vcrhällnisses ohne sein Verschulden keine Anstellung oder Be
schäftigung findet, die ihm mindestens einen Bezug in der Höhe dcr 
niedrigsten Jnvalidilütsrente, wenn auch nur vorübergehend, bietet.

8 Kl. Der Bezug der Stellenlosigkeitsuntcrstütznng beginnt 
mit dem ersten Tage des der dreimonatlichen Frist (8 18, Ziffer 3) 
folgenden zialcndcrmonalcs und erlischt mit dem Wiedereintritte 
in einen Dienst, spätestens aber 1b Monate nach Beginn der 
Stellenlosigkeit.

Hat lemand eine Stellenlosigkeitsunterstützung durch^12 Mo 
nate, wenn auch unterbrochen, hezogcn, so kann er im Falle des 
Wiedereintrittes in die Versicherungspslicht eine solche Unterstützung 
erst nach einer 'weiteren Beitragszeit von 00 Monaten wieder 
crlangen.

Witwenrente.
K l7. Die Witwenrente (8 4, Ziffer 3) beträgt in der

I. Gehaltsklasse..................  360 Kr. jährlich
11 ' ..................  480 „

UI................................... . . . 600



Hat der verstorbene Ehegatte wahrend der Beitragszeit vcr 
schicdcnen Gehaltsklasscn angehört, so ist die Witwenrente verhältniß- 
mnstig nach der Dauer der Zugehörigkeit zu icdcr Gehaltsklasse 
zu bemessen.

8 k". Ansprnäi auf die Witwenrente hat die Witwe nach 
einem in Gemäßheit dieses Gesetzes Versicherten, soserne:

1. seit dem Tage der Eheschließung mindestens ei» Jahr
verflossen ist;

2. die Ehe von dem Versicherten vor Vollendung des
5«. Lebensjahres geschlossen worden ist;

!!. der Verstorbene im Zeitpunkte der Eheschließung nicht
bereits eine in diesem Gesetze vorgesehene Jnvaliditätsrente bezog;

4. die Witwe zur Zeit des Ablebens des Ehegatten nicht
von demselben durch ihr Verschulden gerichtlich geschieden oder die 
Ehe gerichtlich getrennt war;

'5, die Witwe nicht durch ein strafgerichtlichcs Urtheil über
wiesen ist, den Tod des Gatten durch eine vorsätzliche Handlung 
verschuldet oder mitverschnldct zu habe».

8 19. Der Bezug der Witwenrente beginnt mit dem ersten 
Tage des ans den Todestag deS Ehegatten folgenden Kalender- 
mvnates und erlischt mit der Wiedervcrehclichnng, beziehungsweise 
dem Tode der Witwe.

Im Falle der Wiedcrverheiratnng erhält die Witwe eine Ab^ 
fcrtigung im dreifachen Jahresbetrage ihrer Witwenrente.

Erz i c h un g s b ei tr ä ge.
8 29. Der Erziehnngsbcitrag l8 4, Ziffer 4) beträgt für 

jedes Kind nach cincm Versicherten W Perzent, für jedes doppelt 
verwaiste Kind 20 Perzent jener Jnvaliditätsrente, welche der ver
sicherte und verstorbene Elterntheil bezog, beziehungsweise auf 
welche derselbe Anspruch gehabt hätte, wenn er im Zeitpunkte des 
Todes, beziehungsweise der Erlangung der Altersrente invalid 
geworden wäre. Es darf jedoch die Summe der Erziehungsbeiträge 
der minder nach einem verstorbenen versicherten Vater wenn 
deren Mutter noch im Genüsse einer Witwenrente steht — 25 Per 
zent, wenn eine solche nicht vorhanden ist, 75 Perzent der ob 
'erwähnten Jnvaliditätsrente nicht übersteige».

Die Summe der Erzichnngsbciträgc für Kinder nach einer 
verstorbenen versicherten Mutter darf, wenn der Vater noch lebt, 
20 Perzent, sonst 75 Perzent der oberwähntc» Jnvaliditätsrente 
nicht übersteigen.

Würde die Summe der Erziehungsbeiträge nach den vor
stehenden Sätzen das festgesetzte Marimnm übersteigen, so sind die
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einzelnen Beiträge für die Dauer dieses Verhältnisses entsprechend 
zu kürzen.

Bei doppelt verwaisten Kindern, deren beide Elterntheile 
versichert waren, werden die Erziehungsbeiträge nur einfach geleistet 
und richtet sich das Ausmaß derselben nach der Jnvaliditätsrentc 
jenes verstorbenen Elterntheiles, welcher den höheren Anspruch hatte.

8 21. Anspruch auf Erziehungsbeiträge haben die ehelichen 
oder legitimirteu Kinder einer in Gemäßheit dieses Gesetzes ver
sicherten Person, soserne nicht einer der im 8 >8, Ziffer 1 bis 3, 
bezeichneten Ausschließungsgründe für die Witwenrente vorlicgt.

8 22. Der Bezug des Erziehungbeitrages beginnt mit dem 
ersten Tage des aus den Todestag des verffcherten Elternthciles 
folgenden Kalendermonates und erlischt mit der Vollendung des 
14. Lebensjahres oder dem früheren Tode des Kindes.

Einmalige Abfertigung.
8 23. Die einmalige Abfertigung H8. 4, Ziffer 5) beträgt 

50 Perzent des Iahresbetrages der Jnvaliditätsrcnte, welche dem 
verstorbenen Versicherten gebührt hätte-

8 24. Anspruch ans eine einmalige Abfertigung haben die 
Witwe, beziehungsweise die hinterlassencn Kinder eines Versicherten, 
wenn derselbe vor Ablauf der Wartezeit t,8 5) verstirbt, soferne 
nicht einer der im 8 >8, beziehungsweise 8 2s bezeichneten Aus
schließungsgründe für die Witwenrente, rücksichtlich für die Er- 
zichungsveüräge vorlicgt.
VI. Auszahlung, Ruhen und Vcrjähruug der Bezüge; Folgen 

des ungebührlichen Bezuges.
8 25. Die in diesem Gesetze vorgesehenen diente», Erzichungs- 

beitrüge, sowie Stellculosigkeitsunterstützungcn werden in monatlichen 
Raten »n voraus ausbczahlt. Endet das Ansprnchsrccht während 
des Laufes eines Monates, so findet eine Rückerstattung der em
pfangenen Bezüge nicht statt.

Die Bezugsberechtigten haben die Lebens-, beziehungsweise 
Witwcnfchnsts-, beziehungsweise Stellcnlosigkcitsbestätignng vor 
jeder Auszahlung bcizubringen. , ^ ^ .

Die Abfertigungen find sogleich nach Erbringung des Nach 
weises der AnsprnchSbercchtigung auszubezahlcn.

8 26. Das Recht des Bezuges einer Jnvatidünts-, beziehungs
weise Witwenrente und eines Erziehungsbeitrages ruht für diejenige
Person,

a) welche auf Grund 
für gänzliche oder

der Unfallvcrsicherungsgesetze eine Rente 
theilweisc Invalidität bezieht, für deren



Dauer und bis zu deren Höhe. Diese Bestimmung findet 
auch aut die Unfallversicherung nach dem Bruderladengesetze 
sinngemäße Anwendung;

ti) welche außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes lebt, 
auf die Dauer dieses Aufenthaltes.

Besitzt jedoch dieselbe nicht die hierländige Staatsbürger
schaft, so hat sie Anspruch, für ihren Reutcubezug mit einem 
nach den Verhältnissen des Falles zu bcmessendcn Kapitals 
betrage abgefunden zu werden; ^ ^ ,

o) welche eine mehr als einmouatliche Freiheitsstrafe verbüßt, 
auf die Dauer derselben. In diesem Falle ist jedoch der Bezug 
der Iiivaliditäts oder der Witwenrente de» Mitgliedern der 
Familie zu überweisen, wenn dieselben nn Geltungsgebiete 
dieses Gesetzes leben und gesetzliche Alimentationsansprüchc 
gegen den Versicherten haben-
Die Bestimmungen unter llt. b) und e) gelten auch für den 

Bezug von Altersrenten und Stellenlosigkcitsnntcrstiitzungen.
8 27. Der Anspruch, beziehungsweise Bezug der in diesem 

Gesetze vorgesehenen Leistungen erlischt, abgesehen von den in den 
vorhergehenden Bestimmungen besonders festgesetzten Füllen, durch 
Ber ährung. Die Verjährung richtet sich nach den Bestimmungen 
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches- Die Verjährungsfrist 
beträgt edvch für die Geltendmachnng des Rechtes auf emen Renten
bezug zehn Jahre vom Beginn des Anspruchsrechtes, für den An
spruch auf eine einzelne Rentenrate ein Jahr vom Zeitpunkte ihrer

^ Person widerrechtlich in den Genuß einer in 
diesem Gesetze vorgesehenen Leistung gelangt, so ist ihm dieselbe zu 
entziehen ; die ungebührlich bezogenen Betrage sind sammt Per
zent Zinseszinsen unbeschadet strafrechtlicher Verfolgung znrück- 
zuerstaltcn. Bei ungebührlich bezogenen Erziehnngsbeiträgen entfällt 
die Verzinsung.
VII. Erlöschen der Versichcruiigspsticht, Präiilicnriickerstnltung, 

Wiedereintritt in die Vcrsichernngspslicht.
8 29. Die Versichernngspflicht erlischt:
1. mit dem Austritte aus einem der nn 8 1, Absatz I, be-

zcichneten Dienste; ^ ^ ^ ,
2. im Falle der dauernden Verwendung außerhalb des Gel 

tungsgebietes dieses Gesetzes (8 2, Z. 3);
3. mit dem Beginne einer der nn 8 4, Z. 1, vorgesehenen 

Leistungen.



8 30. Eine Person, deren Versicheruugspflicht nach 8 29, 
Z. 1 oder 2, erloschen ist, hat, nnd zwar ohne Rücksicht, ob eine 
Stcllenlosigkeitsuntcrstützung (8 14) bezogen wurde oder nicht, An 
sprach ans die Rückerstattung der von ihr selbst geleisteten Prä
mien ohne Zinsen.

Dieser Anspruch muß bei sonstigem Verluste innerhalb,von 
15 Monaten, vom Tage des Erlöschens der Bcrsicherungspflicht 
ab gerechnet, geltend gemacht werdcw

Die Prämienrückerstattung gilt als vollständige Abfertigung.
§ 3l. Einer Person, deren Verstchcrungspflicht nach 8 29, 

Z. 1 oder 2, erloschen ist, bleiben bis zum Verluste oder bis zur 
Geltendmachung des AnspruchSrcchtcs nach 8 30, Abs. 2, die bereits 
erworbenen Anwartschaften gewahrt.

Z 32. Wird eine Person, deren Versichcrungspflicht nach 8 29, 
Z. 1 oder 2 — den Fall der nach 8 30 erfolgten Prämicnrnck- 
erstattung ausgenommen — oder endlich Z. 3 durch Bezug einer 
Invaliditätsrente erloschen ist, wieder versicherungspflichtig, so 
knüpft der weitere Lauf der Wartezeit an das Ende der bereits 
früher zurückgelegtcn an.

VIII. Sicherstellung der gesetzlichen Anwnrtschaftcu.
8 33. L. Die Sicherstellung der im 8 4, Zister 1, lit, b) und 

3 bczcichncten Anwartschaften (Alters- und Witwenrente) erfolgt 
durch feste Prämien (8 34) der Angestellten (Versicherten) und ihrer 
Dicnstgeber. Aus diesen Prämien ist die Prämienreserve nach den 
Rechnungsgrundlagen der Nettoprämicn und cm Sicherheitsfonds 
in der Mindesthöhe von Perzent dev jeweiligen rechnungs
mäßigen Prämicnrcscrve anzusammeln.

'Bei Eintritt eines Jnvaliditätssallcs. ist jedoch die in diesem 
Falle für die Altersrente angesammclte Prämicnrescrvc zur Bildung 
einer Leibrente für den Betreffenden auf Rechnung der ihm ge
bührenden Jnvaliditätsrcnte zu verwenden.

11. Das für die Bezahlung der Invaliditätsrentcn eventuell 
nothwcndigc jährliche Restcrford ermiß (Punkt .1, Abs. 2), ferner das 
jährliche Erfordernis? für die Leistungen nach 8.4, Ziffern 2 4 und 
5 (StellcnlosiglritSunterstütznng, Erziehungsbciträge und Abferti 
gungen), endlich allfällige Betriebsavgängc sind, insoweit dieselben 
nicht aus den verfügbaren Gebahrnngsübcrschüssen der PcnsiouS- 
anstalt bestritten werden können, durch Ergänzungsbeiträge der 
Dienstgeber zu decken.

8 34. An festen Prämien sind für jeden Gehaltsmonat <Bci- 
tragsmonat) zu entrichten:
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In der I. Gehaltsklassc vom Dienstgeber 4'5 Kr., vom ver
sicherten 3 Kr, zusammen 7'5 Kr.;

in der t«. t'-iehaltsklasse vom Dienstgeber 6 7o Kr., vom Ver- 
sicherten 3 Kr., zusammen 12 75 Kr.; ^

in der III. GcbaltSklaffe vom Llcnstgebcr 9 Kr-, vom Ver
sicherten 9 Kr., zusammen 18 Kr.

Die Prämien sind ani ersten Tage fedcs Kalendern, onats nn
BeginntÄ^M im Laufe des Monats, so ist die

Prämie für den ganzen Monat voll zu entrichten. ..
is Z». Die Pflicht zur Prämienzahlung (8 34) des Verüchertcn 

und seines Dicnstgebers beginnt mit dem Eintritt der Versichcrunas- 
vflicht (8 l); sic endet mit derselben ts L9>. Endet die Verpche- 
rnng«pslicht während des Laufes eines Monats, so findet eine 
Rückerstattung der geleisteten Prämie nicht statt.

Forderungen von BeitraaSleistnngen, beziehungsweise even
tuellen Nachzahlungen müsse» längstens binnen drei Jahre» geltend
gcmacht^wer^i^ ^osMiuiitprämic l8 3t) hat der Dienstgebcr z» 

entrichten, doch ist derselbe berechtigt, die auf den Berncherten ent
fallende Quote von dessen Bezügen monatlich in Abzug zu bringen.

Dieses Recht des Abzuges bereits geleisteter Prämien muß 
bei sonstigem Erlöschen binnen drei Monaten ausgeübt werden.

8 :!7 Die Berechnung des im Wege der ErgänzungSbciträgc 
der Dienstgeber aufzubringeiiden Jahreserfordcrmsscs (8 33 L) ob
liegt der Pensionsanstalt (8 10). ,

DaS Erfordernis! ist von ihr auf die im bctrenendcn Betr>cbs- 
iahrc beitragspflichtig gewesenen Dienstgeber nach Verhältnis! ihrer

Er-
gänzniigsbeitraacs ist ein Vorschuß in der Höhe deS Ergänzungs- 
bcitragcs deS Vorjahres zu leisten.

Dieser Vorschuß ist m vier gleichen Raten, jede imt Beginn 
jedes Quartals zu bezahlen. Die nach der Jahresabrechnung sich er
gebende Differenz ist bei der ersten Vorschußzahlung des folgenden 
Jahres auszngleichc». ..

Dienstgeber haben im erste» Jahre ihrer Beitragspslicht die 
Vorschüsse in jenem Betrage zu leisten, welchen sie imt Rücksicht auf 
die Iaht und Gehalte ihrer Bediensteten zu leisten gehabt hatten, 
wein, ihre Beitragspflicht schon im Vorjahre bestanden haben wurde.

Im Falle der Einstellung eines Betriebes sind, sofcrne hiedurch 
sämmtliche in diesem Betriebe Angestellten ans der Versichcrungs-
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Pflicht ausscheiden, die noch aushaftenden Vorschußraten auf die 
Ergänzungsbeiträge zu legten.

8 39. Rückständige Prämien, Ergänzungsbeiträge und Vor
schüsse auf dieselben saimnt vicrperzentigen Verzugszinsen können 
durch politische und gerichtliche Exekution beigelrieben werden und 
genieße» im-Konkurs das Vorzugsrecht der Steuerrllckstände.

IX. Organisation des Betriebes.
t PensioiiSanstalt.

Z 40. Die in diesem Gesetze vorgeschriebene Versicherung er
folgt, von den in den 88 64 n. ff. bczeichneten Füllen abgesehen, 
durch die zu diesem Zwecke zu errichtende Pensionsanstalt.

Diese Anstalt hat ihren Sitz in Wien.
8 4>. Die Pensionsanstalt kann in ihrem Namen Rechte er

werben und Verbindlichkeiten eingchcn, vor Gericht klagen und ge
klagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Ge
richt in Wien.

8 42. Mitglieder der Pcnsionsanstalt sind die bei derselben 
versicherten Angestellten und ihre Dienstgeher.

8 43. Für die Pcnsionsanstalt ist ein Statut anfzustellen. 
Dieses Statut, sowie jede Aendcrung desselben bedarf der staat
lichen Genehmigung.

Das Statut der Pensionsanstalt hat insbesondere zu ent
halten :

1. die Zahl und die Art der Wahl und die Dauer der 
Funktionsperiode der Delegirten zur Generalversammlung, sowie 
allfällig von Ersatzmännern derselben;

2. die Art der Berufung die Voraussetzungen für die Beschluß
fähigkeit, die Art der Beschlußfassung und den Wirkungskreis der 
Generalversammlung (8 53);

3. die Zahl der Mitglieder, die Bestellung, Zusammensetzung, 
Beschlußfähigkeit, Art der Beschlußfassung und den Wirkungskreis 
des Vorstandes, sowie die Dauer seines Mandats, ferner die Art 
der Kooptirung von Vorstandsmitgliedern im Falle von Abgängen 
(8 45);

4. die Zahl der Mitglieder, die Bestellung und den Wirkungs
kreis des UebcrwachungSansschuffes (8 49);

5. die Art der Ausstellung und Prüfung der Jahres-
rcchnung; ^ ^ ^

6. die Vertretung der Pensionsanstalt nach außen und die 
Formen rechtsverbindlicher Akte;
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7. die Form, in welcher Kundmachungen der Anstalt zu er
folgen haben;

8. die näheren Vorschriften über die Verwendung des Unter
st ühungsfonds (8 86);

9. die Formen siir die Legitimation des Vorstandes und der 
Beamten der Anstalt;

1". die Form der Anmeldungen (8 73).
Das Statut kann auch darüber Bestimmungen treffen:
1t. unter welchen Voraussetzungen Wahlen zu Delegirten, zu 

Vorstandsmitgliedern oder zu Schiedsgerichtsbeisitzern abgclehnt 
werden können;

12. ob und wie eine Stellenvermittlung zu organisiren ist;
13. ob und unter welche» Modalitäten eine Kreditgewährung 

an die Mitglieder zulässig ist.
8 44. Die Verwaltung der Pensionsanstalt wird vom Vor

stande und von der Generalversammlung besorgt.
8 45. Der Vorstand der Pensionsanstalt besteht ans dein 

Präsidenten und aus mindestens 2« und höchstens 24 Mitgliedern, 
von welchen je die Hälfte der Gruppe der Dienstgcber und der 
Versicherten anzugehören hat.

8 46. Der Präsident der Pensionsanstalt wird vom Minister 
des Innern ans unbestimmte Zeit ernannt. Derselbe muß rechts
kundig sein und seinen Wohnsitz in Wien haben; er darf nicht 
Mitglied der Anstalt sein.

8 47. Der Stellvertreter des Präsidenten wird von dem Vor 
stände aus seiner Mitte gewühlt.

Die Mitglieder des Vorstandes sind von der Generalver
sammlung aus der Mitte der eigenberechtigten Mitglieder zu 
wählen. Die Mitglieder des Vorstandes müssen österreichische 
Staatsbürger sein. Mindestens je die Hälfte der aus den einzelnen 
Gruppen gewählten Mitglieder muß ihren Wohnsitz in Wien 
haben.

Bon der Wählbarkeit in den Vorstand sind jene Personen 
ausgeschlossen, denen das Wahlrecht und die Wählbarkeit nach 
8 20 des Gesetzes von, 14. Juni 1836, R.-G.-Bl. Nr. 169, ent 
zogen ist.

ß 48. Dein Vorstand obliegt die gesanmite Geschäftsführung 
und Vertretung der Pensionsanstalt, soweit hiezu nicht die General
versammlung zuständig ist.

Der Vorstand kann unbeschadet seiner eigenen Verantwort 
lichkeit einzelne seiner Obliegenheiten engeren Ausschüssen oder 
besoldete» Beamten übertragen.
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8 49. Zur Kontrole der Geschäftsgebahrung ist ein Ucber> 

wachnngsausschuß zu bestellen. , . .. .> ^
8 50. Die Vorstandsmitglieder sowie die Antglieber dc^ 

Ueberwachnngsansschusscs verwalten ihr Afnt .rils Ehrenamt, doch 
sind ihnen bäare Auslagen zu vergüten, sowie türallfallige Arbeiten, 
welche eine größere Atühewaltung erfordern, angenicssene Bei 
gütnugen zu gewähren.

8 51. Die besoldeten Beamten lind in Eid und Pflicht zu 
nehmen und unterstehen der Disziplinargewalt des Vorstandes.

Die Ernennung und Entlassung des leitenden Beamten, 
ferner des verantwortlichen Bersichernngstechnikers bedarf der Ge 
nehmigung des Ministers des Innern.

8 52. Die Generalversammlung hat ans Delegirtcn zu bestehen. 
Die Delcgirten »nd die etwaigen Ersatzmänner (8 41, Punkt Y.mnssen 
Mitglieder der Pensionsanstalt sein; ihre Wahl erfolgt durrh die 
von den stokalverbänden gewählten Wahlmänner aus ihrer Acitte. 
(8 63, Z. 5.) Von den Delcgirten muß die Halste der Gruppe der 
Dienstgeber, die andere Hälfte der Gruppe der Versicherten angeboren.

Die Dauer der Fnnktioiisperivdc der Delegirtcn darf fünf 
Jahre nicht überschreiten. . , ^

Die Generalversammlung hat mindestens einmal mhrlich zm 
sammenzntreten. .. . , ^ ....

8 59. Der Generalversammlung ist jedenfalls Vorbehalteni
>. die Wahl der Mitglieder des Borstandes <8 47);
2. die Wahl der Mitglieder des Ueberwachungsansfchusscs 

(8 49)'
3. die Wahl der Beisitzer und Ersatzmänner für das Schicds-

0"'^4^dic Beschlnßfassnng über den Jahresbericht des Vorstandes 

sonne über seine Entlastung;
5. die Beschlußfassung über allfallige Aendcrungen de.'

Statuts (8 43); ...
6. die Festsetzung einer Geschäftsordnung für die Lotalver-

bände (88 57 und 63); ^ >, .
7. die Festsetzung der Entlohnungen s»r die Fnnttlonare der 

Anstalt und der stotalverbände (88 50 und 62) sowie allfälliger 
Vergütungen für die Delcgirten.

Die von der Generalversammlung vorznnehmenden Wahlen 
haben in getrennten Wahlgängen .der Dienstgeber einerseits und 
der Versicherten andererseits stattznfinden. ..

Zur Beschlußfassung über Statutenänderungen Pt Zwei- 
drittelmehiheit erforderlich.



II. Loknlvcrbii»dc.

tz 54. Zur Erleichterung der Durchführung der der Pensions 
anstatt obliegende» Aufgaben sind die Mitglieder nach Maßgabe 
ihres Aufenthaltsortes zu Lokalverbänden zu vereinigen.

8 55. In der Rejstl ist in jedem politischen Bezirke ein 
Lokalverband mit dem Sitze in dem betreffenden Bezirksorte zu 
bilden.

Nach Maßgabe des Erfordernisses tonnen mit Zustimmung 
der LandcSstelle in einem Politischen Bezirke auch zwei oder mehrere 
Lokalverbünde oder ein Lokalverband für zwei oder mehrere poli 
tische Bezirke gebildet werden.

Unter derselben Boranssetznug tonnen bestehende Lokalvcr 
bände nach Anhörung derselben getheilt oder vereinigt werden.

8 öl!. Dem Lokalverbande gehören die im Sprengel desselben 
beschäftigten Versicherte» und deren Dicnstgeber an.

Im Zweifel gilt als Beschäftigungsart der Sitz des Be
triebes.

Dicnstgeber, welche im Gebiete mehrerer Lokalverbände Be
triebe besitzen, gehören allen betreffenden Lokalverbänden an.

8 57. Der Lotalvcrband hat keinen selbstständigen Wirkungs
kreis, sondern besorgt die ihm von der Pensionsanstalt zugewiesenen 
Geschäfte (8 58) im übertragenen Wirkungskreise und im Namen 
derselben. .

Für jeden Lokalvcrband ist eme Gesthäftsordnnng anfzu- 
stcllen <8 53, Punkt 6 und 8 <>3). Die Geschäftsordnung sowie 
jede Abänderimg derselben bedarf der staatlicheil Genehmigung.

8 58. Den Lvkalverbänden können folgende Geschäfte über
tragen werden: ,

1. die Ausnahme und Evidcnzführnng der Verstchcrnngs 
pflichtigen im Bersichernngskataster sowie der Rentenbezugsberech- 
tigte» im Rentenkataster!

2. die Kvntrole über die Beobachtung der Versicherungs- 
und Anmeldepflicht (88 4 und 73) sowie die Bestellung von be
züglichen Bertraucnsorgancn;

3. die Einhebnng Mid Evidenfführnng der Beitragsleistnngen 
(Prämien und Ergänznngsbeiträge);

4. die Auszahlung und Evidenzführnng der Renten und 
Unterstützungen;

5. die Prüfung und Begutachtung der von den Versicherten 
erhobenen Ansprüche;

t>. die siontrole der im Gennsse von Renten oder Unter
stützungen stehenden Personen;



7. die Beantragung der Entziehung von Renten und Unter
stützungen sowie der Einstellung der Rentenzablung;

8. die Ausweisleistung über den Versichernnasstand nn die 
Pensionsanstalt sowie überhaupt jede Art Auskuuftcrthcilung, 
welche von der Pensionsanstalt begehrt wird.

ß 59. Die Geschäfte des Lokalverbandes werden durch den 
Verbandsausschuß besorgt.

8 60. Der Verbandsausschuß hat aus dein Obmannc und 
mindestens zehn und höchstens zwölf Mitgliedern zu bestehen, von 
welchen je die Hälfte der Gruppe der Dienstgeber und der Ver
sicherten anzugchören hat-

tz 6l. Der Obmann des LokalverbandeS wird vom Chef 
jener Landesstelle, in deren Verwaltnngsgebiet der Sitz des Lokal
verbandes gelegen ist, auf die Dauer von fünf Jahren ernannt.

Derselbe muß österreichischer Staatsbürger und rechtskundig 
sein und wenn möglich, am Sitze, jedenfalls aber im Sprengel 
des LokalverbandeS wohnhaft und darf nicht Mitglied der Pensions
anstalt sein. ....

8 62. Der Obmaunstellvertreter wird von dein Verbands- 
ausschussc aus seiner Mitte gewählt. Die Mitglieder des Berbands- 
ausschusses werden von den dem Lokalverbande angehörigen Mit
gliedern der Pensionsanstalt (8 56) auS ihrer Mitte schriftlich ge
wählt. Für die Vornahme der Wahl gilt die Bestimmung des 8 5^,

Die Dauer der Funktionsperiode der Mitglieder des Ver- 
bandSausschusses darf fünf Jahre nicht überschreiten.

Bezüglich ihrer Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des
^ ^ Dw Mitglieder des Verbandsausschusses verwalten ihr Amt 

als Ehrenamt, doch sind ihnen baare Ausläßen zu vergüten, und 
ist für alltällige Arbeiten, welche eine größere Mühewaltung 
erfordern, angemesseue Vergütung zu gewähren.

8 63. Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu enthalten :
1. den Sitz und den territorialen Sprengel des Lokal-

2. die Zahl. Art der Wahl und die Funktlonsdauer der Mit
glieder des Verbandsausschusses, den Wirkungskreis, die Beschluß
fähigkeit und Art der Beschlußfassung desselben;

3. die Art gütiger Bekanntmachungen;
4 die Art des inneren Dienstes und der Evidenzhaltungen, 

insbesondere die Art der Besorgung der laufenden Geschäfte;
5. die Zahl und Art der Wahl der Wahlmänuer.



Tie Wahlmänner sind von den VcrbandsauSschüssen ans 
ihrer Mitte zu wählen. Bon den Wahlmännern muß die Halste 
der Gruppe der Dienstgeber, die andere Hälfte der Gruppe der 
Versicherten angehören; die Wahl ist nach diesen Gruppen gesondert 
vorzunehmcn.

Die Geschäftsordnung kann auch Bemannungen über die 
Art der Stellenvermittlung enthalten.

X. Anderweitige Erfüllung der Bersichcrnngspflicht.

8 64. Der Versicherungspflicht (8 1) wird auch durch die 
Versicherung bei einen, Ersatz,nstitnte (8 65) Genüge geleistet.

8 65. Als Ersatziustitute sind private Versicherungsinstitute, 
Pcnsionsinstitute. Pensions- und Provisionskassen, registrnte Hilfs- 
tässcn u. dgl. unter folgenden Voraussetzungen anzuerkennen:

1. Die den Versicherten und ihren Hinterbliebene» zugesicherleu 
Ansprüche müssen im Durchschnitte den gesetzliche» Leistungen 
l88 6 bis 24 lind 60 bis 62) mindestens gleichkommoi.

2. Die Beiträge der Versicherten dürfen jene des Dicnst- 
gebcrs und 5 Perzent der Iahresbezüge nur daun und nur in jenem 
angemessenen Verhältnisse übersteigen, als die Leistungen höher sind 
als jene dieses Gesetzes.

6. Für den Fall des Ucbcrtrittcs eines versicherungspflichtigen 
Mitgliedes zu der Pensionsanstalt oder einem anderen Ersatzinstitute 
muß diesen ein Betrag überwiesen werden, welcher mindestens der 
Pramienreserve gleichkommt, welche für diese Person im Falle ihrer 
Versicherung bei der Pensionsanstali anzusammeln gewesen wäre.

4. Die Einrichtung des Institutes muß den vcrsichernngs- 
technischen Grundsätzen entsprechen, und muß in den Statuten vor
gesehen sein: , , ^

a> daß mindestens in jedem fünfte» Jahre eine techmjchc Fonds
prüfung (versicherungstcchnische Bilanz) vorzunehmen ist und 
im Falle der Feststellung eines Abganges die zur Sanirung 
etwa nothwendigcn Maßnahmen ,;u treffen sind; 

b) daß Streitigkeiten über statutenmäßige Ansprüche und deren 
Höhe durch das Schiedsgericht l8 ?6i zn schlichte» sind; 

es daß das Institut der staatlichen Aufsicht unterliegt; 
ch daß jede Acnderung der Statuten, die Auflösung des 

Institutes und die Modalitäten der Auflösung der staat
lichen Genehmigung bedürfe».
Wenn das Institut nicht mindestens lOO Mitglieder zahlt, 

so müssen ansrcimendc, nach versichernngstechnischen Schätzungen 
fallweise zu ermittelnde Sicherheitsreservcn vorhanden sein oder
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anderweitige Garantien (Haftung des Unternehmers re-.) geboten 
werden.

ß 66. Die Anerkennung eines Bcrsichcrungsinstitutes als 
Ersatzinstitut ist binnen einer vom Minister des Innern im Bcr- 
ordnungswegc zu bestimmenden Frist zu erwirken. Der Minister 
des Innern entscheidet über solche Anerkennungsgesuchc. Bei In
stituten, welche von Unternehmungen errichtet oder dotirt werden, 
welche der Staatsaufsicht einer anderen Zentralstelle unterliegen, 
ist das Einvernehmen mit dem betheiligten Minister zu pflegen.

8 67. Im Falle des Uebertrittes einer vcrsicherungspflichtigen 
Person von der Pensionsanstalt zn einem Ersatzinstitnte sind 
mindestens 75 Perzent des den Einlagen entsprechenden Antheiles 
an der Prämienreserve der Pensionsanstalt von dieser an das Er
satzinstitut zn überweisen.

Z 68. Ansprüche, welche einer versichcrungspslichtigcn Person 
gegen bestehende BersicherungSinstitute mit Korporationscharakter 
zustehcn, die um die Anerkennung als Ersayinstitute nicht ansuchen, 
oder denen eine solche nicht zutheil wird, werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt.

Bcrsicherungspflichtigcn Mitgliedern solcher Institute können 
anläßlich ihrer Aufnahme in die Pcnsionsanstatt bereits zurück- 
gclegte Dienst- (Beitrags-) Zeiten für gesetzliche Anwartschaften 
nach 8 4, Ziffer 1 lit, b) und 3 (Alters- und Witwenrenten) un
gerechnet werden; sofernc hierauf Anspruch gemacht wird, ist das 
Versichernngsinstitut verpflichtet, der Pcnfionsanstalt eine ent 
sprechende Prämienrcserve zn überweisen. Diese Prämicnrescrvc ist 
nach Maßgabe der technischen Grundlagen der Pcnsionsanstalt zu 
berechnen und muß für die anznrcchncnden Dienstzeiten ausrcichcn.

Eine Anrechnung von Dienstzeiten für die nn 8 4, Ziffer 1 
lit. a), 2 und 4 bezcichnetcn Leistungen (Jnvaliditätsrentc, Stellcn- 
losigkeitsunterstütznng und Erzichnngsbciträge) ist nicht zulässig.

8 69. Die Bestimmungen des 8 68 haben sinngemäß An
wendung zn finden, wenn vcrsichcrnngspflichtigen Personen An
sprüche gegen Unterstiitzungs-, Provisions- und ähnliche Kassen mit 
Korporationscharakter oder vertragsmäßig gegen den Dienstgeber 
unmittelbar oder mittelbar an einen von demselben ganz oder thciU 
weise erhaltenen Fonds ohne Korporationscharakter zustchen.

XI. ttebcrtragnng von Bersicherungsbestiindc» und totale 
Rückversicherung solcher.

8 70. Zur Uebertragung eines Bersicheruugsbcstandcs an die 
Pcnsionsanstalt oder ein anderes Ersatzinstitut ist die staatliche 
Genehmigung erforderlich.
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I» diesem Falle hat für den sZcitpimlt der Ucbertragnng die 
Aufstellung einer vcrsichernngstechnischcn Bilanz zu -erfolge» und 
t'auu die Ucliertragung nur dau» bewilligt werden, wenn durch die 
Bilanz die Solvenz des ^ibertragendeli Institutes scstgestellt ist 
oder durch eine vorherige Snnirung stcheraestellt wird

Die übernehincndc Anttalt tritt i» alle Rechte und Verpflich
tungen der übertragenden unter Befreiung der letztere» ein.

8 7l Die Bestimuliiugen des h iO haben auch für den null 
einer totalen Rückversicherung des Persicherilngsbcstaudcs sinn
gemäße Anwendung zu finden.

XII. Rearcstansprüche der Pcnsivnsanstnlt, bcziehnngswcisc 
' der Ersatzinstitute.

8 72 Schadenersatzansprüche, welche versichernnaSpslichtigcn, 
beriebiuigsweise ansprnchs oder bezugsberechtigten Personen wegen 
eines infolge des Eintrittes ihrer Invalidität, bcz,ch„»gsweise des 
^odcs ihres Ehegatten oder eines Elterntheiles oder beider Eltern 
mtstandcncn Schadens gesetzlich gegen Dritte znstchen, gehen bis

Betrage der seitens der Pcnnonsanstalt, bczichungo>vei,c des 
Ersatziustitutcs zu gewährenden Rente, bezichnngsweltc bis zn >c»c»> 
eiapitalsbetrage, welcher derselben nach de» f»r die Eebahruna der 
Pcnsionsanstalt geltenden (strnndsatzen entpricht. an die Pensions
anstalt, beziehungsweise an das Ersatzmstltut »ber.

XIU. Anmeldung der Bersichcrunaspflichtige». Erhebung von 
Ansprüchen und Rechtsmittel.

8 73 Den Dienstgcbcrn obliegt die An und Abmeldung der 
in ihre Dienste cintrctcnden, bezichnngswcisc aus denselben ans- 
schcidcndcn PcrsichcriiNgSpflichtigcn »ach allen für die Versicherung 
relevanten Daten binnen acht Tagen ,n der vorgcschr,ebenen Form 
<8 43, st. >6, beziehungsweise 8 iE».

Die Dienstgeber, soivic die Angestellten smd auch verhalten, 
de» politischen Bebördcn. sowie der Pcnsionsanstalt über alle icne 
Umstände. welche für das PersichernngSverhaltinst mastgebend smd, 
ederzeit Auskunft zu ertheile» und an Ort und stelle ,n d>cielngcn 

Ausschreibungen Einsicht zu gewahren, welche zur E>»ilttl»ng dev 
Berlicherungsverhältnisses nothig und-

Die ,,» Eenuste einer i» die,ei» besetze voracsehenen stentung 
stehenden Personen sind verpflichtet, jede ihre Bczngsbercchtigung 
und ihren Wohnsitz berührende Pcrandcrnng bnmen acht Tagen

' Mlc^Anineld,^ und Anzcigeil sind bei dem zuständigen 

stokalverbande zu erstatten.
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8 Antprüchc aus die in diesem Gesetze vorgesehenen 

Leistungen <8 4) sind bei der Pensionsanstalt im Wege des be
treffenden Lokalverbandcs unter Beibringung der erforderlichen 
Nachweise zu erheben.

Eine behauptete Invalidität ist durch ärztliches Attest nach- 
znweisen. Die Pensionsanstalt ist berechtigt, dk Untersuchung des 
Anspruchswerbers durch einen von ihr zu bestimmenden Arzt zu 
veranlassen, sowie alle weiteren zur Feststellung des Sachverhaltes 
erforderlichen Erhebungen zu pflegen. Der Dienstgcbcr des An- 
spruchswerbers und dieser selbst ist zur Erthcilnng der erforderlichen 
Auskünfte verpflichtet.

Die Äosten des vom Auspruchöwerbcr beizubringendcn ärzt
lichen Attestes sind von der Pensionsanstalt im Falle der Aner
kennung des Anspruches in einem angemessene» Betrage zu vergüten.

Ein abgclehnter Anspruch auf Gewährung einer Jnvaliditäts- 
rente kann vor Ablauf eines Jahres nur im Falle einer wesentlichen 
Äenderung des lctztkonstatirten Gesundheitszustandes neuerlich er
hoben werde».

8 75. Alle im Nahmen dieses Gesetzes ergehenden Per 
fügnngen, Berständigiingc» n. s. w. der Peiisionsanstalt, beziehungs
weise eines Ersatzinstitutes sind den Betheiligten in schriftlicher Aus
fertigung zuzustellcn (Bescheide).

Bescheide, mit welchen über erhobene Ansprüche der Per- 
sichcrtcn ans eine in diesem Gesetze vorgesehene Leistung entschieden 
wird, haben im Falle der Anerkennung des Anspruches zugleich die 
Höhe und die Berechnung der znerkannten Leistung, im Falle der 
Ablehnung deren Gründe zu enthalten. Derlei Bescheide könne» 
nur im Wege der Silage bei den, Schiedsgerichte (8 7«i« binnen 
der nncrstreckbarcn Frist von sechs Monaten nach Zustellung des 
Bescheides angefochten werden.

Gegen allen übrigen Bescheide, sofcrnc durch dieselben Ver
pflichtungen auferlcgt oder bestehende Rechte berührt werden, kann 
der Rekurs an die politische Landcsstelle, in deren Berwaltnngs- 
gcbiet der Lokalvcrband, welchem das betreffende Mitglied angc- 
hvrt, beziehungsweise das Ersatzinstitut den Sitz hat, binnen 
14 Tagen, und gegen die Entscheidungen der politischen Landes
stelle an das Ministerium des Innern binnen vier Wochen nach 
Zustellung des angefochtenen Bescheides cingebracht werden.

Die Rekurse sind bei jener Stelle zu überreichen, welche in 
erster Instanz entschieden hat. , , ^ „

Diese Bestimmungen haben auch für die im 8 3, Abt. 3, er
wähnten Entscheidungen Anwendnng zu finden.
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XIV. Schiedsgerichte-
8 76. Am Sitze der Pensionsmistalt wird ein ständiges 

Schiedsgericht errichtet.
Das Schiedsgericht besteht anS einem ständigen Borsitzenden, 

vier Beisitzern und den nöthigen Stellvertretern. Der Bvrsitzende 
and sein Stellvertreter werden vom Jnstizminister im Einvernehmen 
mit dem Minister des Inner» aus der Zahl der richterlichen Staats 
beamten ernannt.

Die Beisitzer und deren Stellvertreter werden durch die 
Generalversammlung gewählt. Die Hälfte der Beisitzer und Stell-

im Dienste der Anstalt stehe».
Das Schiedsgericht hat über die nach 8 76, Abs. 2, ange

brachten Klagen zu urtheilen.
Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkung eines 

rechtskräftigen gerichtlichen Urtheils.
Auf das schiedsrichterliche Verfahren und den Schiedsspruch 

habe» die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom l. August 
1895, R.-G.-Bl. Nr. 113 (Zivilprozeßordnung) Anwendung zu

77. Die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen der Pen
sionsanstalt und den Ersatzinstitutcn erfolgt durch ein fallweise zu 
errichtendes Schiedsgericht. ^ , .

Auf denen Znlaniinensctzung, Bcrsahren und Schiedsspruch 
haben die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozeßordnung An
wendung zu finden.

Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen weder dem Bor
stande der Pcnsionsanstalt, noch der Verwaltung des betreffenden 
Ersatzinstituts angehörcn, oder im Dienste dieser Anstalt oder In
stitute stehen.

XV. Staatsaufsicht.
8 78. Die Pensionsanstalt, die Lokalverbändc, sowie die im 

tz 64 bezcichncten Ersatzinstitutc unterliegen der Aussicht der Staats
verwaltung; diese Aussicht wird von dem Minister des Innern
ansgcübt. . ,

Derselbe ist auch zu der Erthcilung der m diesem Gesetze 
vorgesehenen staatlichen Genehmigungen berufen.

Zur unmittelbaren Handhabiing der ^taatsaussichl können 
besondere Organe bestellt werden.
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Der Minister des Innern ist berechtigt, die Geschäfts- 
gebahrung der Pensionsanstalt, der Lokalverbündc und der Ersatz
institute einer amtlichen Untersuchung nach Maßgabe der Bestim
mungen der ZK 38 und 39 der Ministcrialverordnnng vom 5. März 
1896, R.-G-Bl. Nr. 31, z„ unterziehen; er ist ferner berechtigt, 
den Borstand der Pcnsionsanstalt aufzulösen und die Geschäfts
führung und Vertretung derselben provisorisch einem Verwalter zu 
übertragen. Jedoch ist der Minister gehalten, binnen acht Wochen 
nach der Auflösung die nöthigen Veranlassungen behufs Einberufung 
einer Generalversammlung zur Neuwahl des Vorstandes zu 
treffen.

Bei Verfügungen, betreffend Ersatzinstitute, welche von Unter
nehmungen errichtet und dotirt werden, welche der Staatsaufsicht 
einer anderen Zentralstelle nnterlicgcn, ist das Einvernehmen mit 
dieser Zentralstelle zu pflegen.

XVI. Ausschluß von Vereinbarungen.
8 79. Weder der Dicnstgeber, noch die Pcnsionsanstalt, be 

ziehungswcise die Ersatziustitnte sind berechtigt, die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachtheile der Versicherten durch 
Verträge (Reglements! im Voraus anszuschließen oder zu be
schranken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwider
lausen, sind ohne rechtliche Wirkung.

XVII. Mitwirkung der politischen Bchvrdep.
8 80. Dl" politischen und Gemeindebehörden sind verpflichtet, 

den an sie gerichteten Ersuchen der Pensionsanstalt und der Lokal
verbände nach Thunlichkeit zu entsprechen, ihnen ihre Unterstützung 
angedcihen und auch unaufgefordert alle Miktbeilungen zukommen 
zu lassen, welche für den Geschäftsbetrieb derselben von Wichtigkeit 
sein können.

Die Pensionsanstalt und die Lokalverbände sind msbefandere 
berechtigt, die Mitwirkung der politischen und der Gemeinde
behörden zur Ausforschung der Dienstgcber, welche Angestellte be
schäftigen, auf die dieses Gesetz Anwendung findet, und zur Er
hebung über die für die Versichcruugspfluht dieser Angestellten maß
gebenden Verhältnisse in Anspruch zu nehmen. ,

Die Pensionsanstalt ist nicht berechtigt, die Vertretung durch 
die Finanzprokuratur in Anspruch zu nehmen.

XVIII. Strafbestimmungen.
8 81. Dienstgeber, welche in den nach 8 73, Abs. 1, zu er

stattenden Anmeldungen unwahre thatsächliche Angaben machen,
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werden, soserne nicht der Thatbestand einer mich den allaemcmen 
Strafgesetzen zu bestrafenden Handln»» vvrliegt, mit Geld rwn 
w bis 1»00 Kr. und im Nichteinbrmgnngsfalle mit Arrest von 
einem Tage bis zu drei Monaten bestraft

Derselben Strafe unterliegen Dicnstgeber und Persicherte, 
welche unwahre thatsächlichc Auskünfte (8 73 Abs. 2) erthcilcn

8 81t Dienstgeber, welche die nach 8 73, Abs. l, zu erstatten
den Anmeldungen gar nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
isrist erstatten, werden mit Geld bis zu 200 Kr. und nn Nicht- 
cinbringungsfallc mit Arrest bis z» 2! Tage» bestraft.

Derselben Strafe unterliegen Dienstgcber und deren Ange
stellte. sowie Rentner, welche die Ertheilung der nn 8 73, Abs 2, 
beziehungsweise 9 bezcichnctcn Auskünfte oder die Borlage der dort 
bezeichneten Belege verweigern. .

Rentnerii kann überdies die Rente zeitweilig eingestellt werden.
8 83 Dicnstgeber, welche ihren Angestellten bei der Gehalts- 

mhlnng vorsätzlich höhere als die nach diese», Gesetze zulässigen 
Beträge in Anrechnung bringen 18 3ft) oder dem Bcrbotc des 8 70 
cntnegcnhandeln. werden, sofern nicht der Thatbestand einer nach 
den allgemeinen Strafgesetzen zu bestrafenden Handlung vor llegt, 
mit Geld bis zu 400 Kr. und nn Nlchtcmbringnngsfallc mit Arrest 
bis m einem Monat bestraft. . .. .

8 84 Die Strafbestimmungen der 88 8l bis 83 finden auch 
auf die gesetzlichen Bertrcter handlungsunfähiger Dienstgeber, nament
lich auf jene von juristischen Personen Anwendung.

Die Dienstgeber sind befugt, die Ausstellung und Ablieferung 
der nach diesem Gesetze zu erstattenden Rachwelsnngen und Am 
ineldnngen auf Bevollmächtigte zu übertragen.., Die Raine» und 
Wohnorte dieser Bevollmächtigten sind der Pensionsanstalt nntzm

diesem Falle finden die Strafbestimmungen auf diese Be
vollmächtigten Anwcndnng,. doch hastet der Dienstgeber subsidiär
für die verhängten Geldstrafen. . , .,für °,e vcii^,» ^ 8l lns 83 beze.chnete»
Gesetzesübertretungen steht in erster Instanz den politischen Bezirts-

bcboidcii^zu.^ie fließen in einen bei der Pensionsanstalt

zu bildenden Fonds zur Unterstützung besonders bedürftiger Stellen
loser (8 49, Z. 8).

XIX. Steuer-, Gebühren- lind «tempelfreiheit.
ß 87 Die Pensionsanstalt ist erwerb- und rentensteucrfrci. 

Hingegen unterliegen die von ihr ausbezahlten Bezüge nach Maß-



gäbe der Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Oktober 1896, 
R.-G.-Bl. llkr. 220, der Pcrsonaleinkommcnstener im Wege des 
Abzuges durch die nuszahlende Kasse.

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse 
zwischen der Pcnsionsanstalt einerseits und ihren Mitgliedern 
(Dicnstgcbern und Angestellten) andererseits erforderlichen Verhand
lungen und Urkunden sind gebühren- und stempelfrei. und finden 
auf die Pensionsanstalt die Bestimmungen des Gesetzes vom 
15. April 1885, R.-G.-Bl. Nr. 51, soweit dieselben Begünstigungen 
in Ansehung der Stempel- und unmittelbaren Gebühren enthalten, 
Anwendung.
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XX. Fondsgebahrnng, Jahresberichte.
Z 88. Bei Anlage der Fonds der Pensionsanstalt, beziehungs

weise der Ersatzinstitutc sind die Vorschriften des 8 80, beziehungs
weise des 8 52 der Ministerialverordnung vom 5. März 1896, 
R.-G.-Bl. Nr. 31, zu beobachten.

Der Minister des Innern kann jedoch der Penfionsanstalt 
eine von diesen Vorschriften abweichende Anlage ihrer Fonds 
fallweise gestatten, doch müssen diese Anlagen dem Erfordernisse 
gleicher Sicherheit entsprechen und dürfen die Hälfte der Fonds 
der Pensionsanstalt nicht übersteigen.

Die bei der Pcnsionsanstalt in Anwendung zu bringenden 
Grundlagen und Grundsätze für die erforderlichen Aufstellungen 
und Berechnungen versichcrungstcchnischer Natur bedürfen der staat
lichen Genehmigung. , , »

8 89. Die Pensionsanstalt und die im 8 64 bczeichnetcn 
Ersatzinstitnte sind verpflichtet, für jedes Kalenderjahr über ihre 
Gebahrung und über den Stand und die Anlage der Fonds an 
den Minister des Innern einen Bericht zu erstatten und statistische 
Nachweisunaen vorzulegen.

Der Minister des Innern ist berechtigt, über Form und 
Inhalt dieser Berichte sowie der statistischen Nachweisungen Vor
schriften zu erlassen.

- XXI. Allgemeine Fristenbercchmmg.
8 90. Bei Berechnung der in diesem Gesetze nach Tage» be

stimmten Fristen wird der Tag nicht mitgerechnet, in welchen der 
Zeitpunkt oder die Ereignung fällt, nach der sich der Anfang der 
Frist richten soll.
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Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen enden 
mit dem Abläufe desjenigen Tages der letzten Woche oder des 
letzten Monates, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem 
Tage entspricht, an welchem die Frist begonnen hat. Fehlt dieser 
Tag in dem letzten Monate, so endet die Frist mit Ablauf des 
letzten Tages dieses Monates.

XXII. Urbcrgailgsbcstimmnngc».
Das erste Statut der Pensionsnnstalt wird8 91. Das erste Statut der Pensionsanstalt wird vom 

Minister des Inner» im Bcrordnuugswege erlassen. Auf dieselbe 
Art ist auch eine Mustcrgcschciftsordnuug für die Loknlverbände

MWWWWWWW WWWW
Der erste Vorstand der Pensionsanstalt wird vom Munster 

des Innern ernannt; seine Fnnktionsdauer endet mit der erfolgten 
Wahl des Vorstandes durch die erste ordentliche Generalver-

Anmeldungen nach 8 73 Huben erstmalig bei den Post 
tischen Behörden erster Instanz stattzufinden. Hiebei haben die Be
stimmungen des bezogenen Paragraphen sinngemäße und die 88 81 
bis 86 volle Anwendung zu finden.

Die Formularicn werden erstmalig vom Ministerium des 
Innern festgesetzt.

Angestellte, welche zur
die im 8 1, Absatz 2 fcstge, . ... .... ..
sind im Sinne dieser Bestimmung als nicht verstchcrungspslichtig 
anznschcn. , ^

Die Staatsverwaltung wird ermächtigt, für die erste Ein
richtung der nach 8 40 zu errichtenden Pensionsnnstalt und für 
die Gebahrnng derselben während des ersten Halbjahres Vorschüsse 
zu leisten, welche von ihr zu ersetzen sind.

8 !>2. Dieses Gesetz tritt cm Jahr nach seiner .stnndmuchmig 
in Wirksamkeit.

XXHI. Vollzugsclauscl.

>r Zeit des Jnslcbcntrctens des Gesetzes 
tgcsetzte Altersgrenze überschritten haben,

8 93. Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Minister 
des Innern nnd Mein Justizniinistcr im Einvernehmen mit 
Meinen übrigen betheiligten Minister» betraut.



Aus den erläuternden Bemerkungen
zu dem

Schhriilmirfe, betreffend die penffoiisverffchcrinig der in privaten 
Muffen n»d einiger in öffentlichen Muffe» Angestellten.

Das Problem der Alters- und Jnvaliditätsvcrsorgung für 
Bernfsarbeitcr im weitesten Sinuc des Wortes ist aufs Engste ver
knüpft mit der wissenschaftlich begründeten Lehre, daß der Lohn 
der Arbeit dem Arbeiter außer einem angemessenen Lebensunter
halte während der Arbeit auch die Mittel schaffen soll zur Be
streitung seines Daseins in den Zeiten, in welchen die Arbeitskraft 
in Abnahme begriffen oder gänzlich geschwunden ist. Das Ein
kommen aus der Arbeit selbst soll demnach schon die Alters- und 
Jnvaliditätsfürsorgc wenigstens ermöglichen. . ,

Die Verwirklichung dieser Idee ist nach zwei Selten hm 
durch die konkreten realen Verhältnisse bedingt, einerseits durch das 
Ausmaß des Arbeitsentgeltes, andererseits durch die Inanspruch
nahme der Arbeitskraft und demzufolge die Dauer der Erwerbs- 
fähigkcit. Beide Elemente weisen von Berns zu Beruf die bedeu
tendsten Verschiedenheiten aus. , .

Bestimmend dafür, daß die ins Auge gefaßte Versorgung für 
den Kreis der Privatangcstellten im engeren Sinne m besonderer 
Weise zu regeln unternommen wird, sind daher zunächst die 
materiellen Verhältnisse der Interessenten gewesen. Die in einem 
fircn Dienstverhältnisse stehenden Angestellten müssen in höherem 
Maße als die größere Menge der übrigen Bernfsarbeitcr zufolge 
ihres Arbeitseinkommens als befähigt erachtet werden, die Siche
rung ihrer und ihrer Hinterbliebenen Existenz im Ralle ver
minderter oder gänzlich geschwundener Erwerbssähigkeit, beziehungs
weise im Falle ihres Todes, wenigstens unter Beihilfe ihrer Dienst 
geber, ja zum Theil wohl auch ganz aus eigener Kraft zu be
wirken.



Aber auch das zweite Moment, durch welches die Möglich 
leit, beziehungsweise Leichtigkeit der Versorgung bedingt ist, wirkt 
bei diesem Kreise von Berussarbcitern günstig mit, denn die Ab 
nützung der Arbeitskraft geht in den Schichten der „Angestellten" 
zu». Mindeste» wegen der grösseren Regelmäßigkeit in der Erwerbs- 
gelcgenhcit, und deshalb einer größeren Gleichmäßigkeit in der 
Beschaffung der Lebensbedürfnisse, in der Regel aber wohl auch 
wegen einer geringeren Anfreibung durch die Arbeit selbst im All
gemeinen langsamer vor sich. Demzufolge tritt in diesen Kreisen 
die Erwcrbsnnsähigkcit vcrhältnißmäßig nicht so früh ein, wie in 
der großen Menge der „nicht angcstelltcn", in ihrem Dienstver
hältnisse ungleich weniger beständige» Arbeiter: derjenige Abschnitt 
des Lebens, in welchem nur eine geminderte Erwerbsfähigkeit zur 
Beschaffung der Lebensbedürfnisse cingcscht werden kann, ist im 
Großen und Ganze» relativ kürzer, das heißt, die Invalidität 
spielt hier eine unbedeutendere Rolle, wodurch selbstverständlich die 
Kosten der Versorgung geringer werden.

Wenn sich trog dieser relativ günstige» Gestaltung der Be
dingungen die uothwendige Organisation für diese Iweckc ans der 
eigenen Kraft der intcrcssirten Kreise bisher »och nicht in zuläng
lichem Ausmaße entwickelt hat, so muß darin nothwcndigerwcise 
ein Symptom dafür erblickt werden, daß von der Selbsthilfe ein 
befriedigender Ausbau der sozialen Versicherung selbst in diesen 
wirthschaftlich besser gestellten Berusskrciscn überhaupt nicht er
wartet werden darf. Es erübrigt sonach für den Staat, so weit 
einzngrcifen, daß jenes Maß von Fürsorge erreicht werde, 
welches einerseits unbedingt erreicht werden kann im Hinblicke auf 
die vorhandene» Kräfte und Mittel, welches aber auch erreicht 
werde» muß, insoweit es Aufgabe des Staates ist, durch präventive 
Maßnahmen dem Fortschreiten des Pauperismus Einhalt zu ge
bieten und §u verhüten, daß gerade auch ans den Kreisen der materiell 
besser gestellten Bcrnfsarbciter infolge des Mangels einer 
die Intimst bedenkenden Privatökonoinic im Haushalte des Ein 
zclncn der Ariucuversorgnng allzu oft und iinmcr häufiger Bedürf
tige zngeführt werden.

Es fehlt mm wohl keineswegs an kräftigen und segensreich 
wirkenden Peusionsinstitntcn für Privatangestclltc, im Gcgcntheilc 
soll gar nicht verhehlt werden, das^ die bisherige Entwicklung der 
privaten Pensionsvcrsichcrung auf der Grundlage der Freiwillig
keit die Durchführung der allgemeinen Alters", Jnvaliditäts- und 
Witwenvcrsorgung für Privatangcstelltc wesentlich erleichtern wird, 
ein Umstand, der mitbestmimcnd war, für diesen Kreis von Berufs-



arbeilern dic Versorgnug z»uäcl>st zu verwirklichen; es ist iu dieser 
Hinsicht dic Thatsachc ins Auge zu fassen, daß dcr Brucqthcil dcr 
Privatangestclltcn, welche Vcrsorgnngsansprüche an dm Dicnst- 
gcber, ciucn privaten Pcnsionsfouds, emen selbstständigen beruflichen 
Pensionsvcrcin, eine Private Versicherungsgesellschaft oder an Untcr- 
stützunaskassen und Sparfonds bereits besitzen, ein immerhin ganz 
ansehnlicher ist, so daß es hier mehr als für irgend einen anderen 
Kreis von Berussarbeitcrn wirklich nur gilt, dic schon betretene 
Bahn bis ans Ziel zu verfolgen, das begonnene Werk anszn- 
baueu. Die im Jahre l8!»> eiugclcitetcn amtlichen Erhebungen 
über dic Standcsvcrhältnisse der Privatangestclltcn haben ergeben, 
daß einschließlich dcr Transportuntcrnchmnngcn A> 7 Perzent der 
in die Erhebung einbezogcnen Privatangcstelltcn (bei ll'S8 Perzent 
der Dicnstgcbcrl Bcrsvrgnngsansprüchc iu mehr oder »linder aus
gedehntem Maße besitzen.

Allein wenngleich diese Ziffern vielleicht dazu verleiten 
könnten, den Schluß zu ziehen, daß man die Fortbildung der Ver
sorgung sür diese Bcrnsskrcisc sich selbst überlassen kann, so muß 
dem gegenüber cingcwendet werden, daß außer der Unzulänglichkeit 
der bestehenden Pclsvrgnng hinsichtlich dcr Zahl der vcrtorgtcn 
Personen in Einzclsällcn auch eine Mangelhaftigkeit in dem Aus
maße und dcr Fundirung der Ansprüche nicht zu verkennen ist. 
Es muß aber auch geradezu als ei» Akt ökonomischer und gesell
schaftlicher Gerechtigkeit bezeichnet werden,- daß die materielle Be
lastung, welche eine Reihe von Dicnstgcbcrn zum Wöhle ihrer An
gestellten und damit auch im öffentlichen Interesse freiwillig auf 
sich genommen hat, in gleicher Weise, insoweit diese Belastung als 
soziale Pflicht erscheint, alle Berufsgcnossen treffe.

Die bisher besprochenen Motive, welche zur besonderen gesetz
lichen Regelung der Pensionsversicherung der Privatangestclltcn 
führen, sind auch für die Art der Regelung maßgebend.

Bor Allem gilt es, mi Wege der Gesetzgebung die Ber- 
sicherungspslicht fcstznlcgen. Dic Unzulänglichkeit der bisherigen 
Versorgung sowohl nach dcr quantitativen, wie auch »ach der 
qualitativen Seite läßt den Zwang zur Versicherung unabwcislich 
erscheinen, soll überhaupt das ins Auge gefaßte Ziel der Ver
sicherung, das sozialökonomischc Problem dcr Gewährleistung der 
wirthschaftlichcn Existenz, erreicht, beziehungsweise verwirklicht 
werden. Da trotz genügender Gelegenheiten dic freiwillige Ver
sicherung von Privatangestclltcn in befriedigendem Ausmaße nicht 
heobachtct werden konnte, namentlich aber Angestellte in minder 
vorthcilhasten Stellungen, dic Angehörigen der unteren Einkommens-



schichten, die gerade aui allernicisten der Versorgung bcdikftig sind, 
derselben »ich! thcilhaftig zu werdm pflegen, so ist cs nicht mir 
ein Recht, sondern dic Pflicht des Staates nnd der Gesetzgebung, 
den Zwang zur Versorgung insoweit anszusprechen, als eine solche 
Blaßregel durch die gesammtwirthschaftlichen Interessen ebensowohl 
ivie durch das sozialethische Gerechtigkcitsideal der Sicherung der 
Existenz des Arbeitenden durch sein Arbeitsentgelt geboten erscheint.

Aber auch nur so weit! Denn ein Zwang zur Versorgung 
soll sich nur ans die Sicherung eines Eristenzminimnms erstrecken.

Dieser Grundsatz war für die Bestinnnnng der Höhe nnd 
der Fori» der Versichernngsünstnugen maßgebend. Fuhrt der sozial- 
ökonomische Gedanke des Schutzes der ans ihr Arbeitseinkommen 
angewiesenen Angestellten gegen die Verarmung und Mittellosigkeit 
in de» Fällen abnehmender oder gänzlich geschwundener Erwerbs- 
fähigkcit zur obligatorischen Versicherung gegen diese Gefahren, so 
schließt derselbe Gedanke gleichzeitig auch dic Forderung in sich, 
daß ökonomische Leistungen verlichert werden müssen, welche dem 
einzelnen Individuum die Existenz zu sichern vermögen nnd das
selbe vor der Geiahr bewahren, die Armcnvcrsorgnng in Anspruch 
nehmen zu müssen, auch schon dann, wenn cs durch vorzeitige, 
nicht vorherznschende körperliche oder geistige Gebreche» erwerbs
unfähig geworden sein sollte.

Die Fori», in welcher dieses Existenzminimmn zu leisten ist, 
ist eine Rente. Nur eine solche bietet die Gewähr, daß den Ver 
sorgnngsberechtigten dauernd die dic Existenz sichernden Untcrhalts- 
mittcl zur Verfügung stehen.

Für die Bemessung der Rentcnhöbe wurde das System der 
GehaltSklasscn gewählt. Durch das im Gesetzentwürfe dnrchgeführte 
Prinzip, die Sicherung eines Eristenzminimnms obligatorisch zu 
machen, ist der Gedanke der Anpassung des Existenzminimums, 
beziehungsweise der VersichernngSlcistnngen an den durch dic 
gewohnte Lebensführung geschaffenen Kreis von LcbenSbedürsnisse» 
keineswegs ausgeschlossen, ja man mußte, von der Bedürtnißfrage 
ausgehend, nvthwcndig zu einer Unterscheidung von Klassen der zu 
Versorgenden gelangen, die nach den Aktivitätsgehalten sich bilden.

Hcrvorgehoben muß werden, daß die Altersrente um 5» Per
zent hoher festgesetzt erscheint, als die JnvaliditätSrente. Blaßgebend 
hiesür war die Erwägung, daß einerseits eine besondere Prämie 
für die Ueberwindung der Mühsale des Berufes in dem höheren 
Alter ausgesetzt und andererseits hiedurch vorzeitigen >sfnvalidität§- 
erklärnngen porgebengt werden sollte,



Was die Rentenstufen anlangst kann nicht geleugnet werden, 
daß der Verschiedenheit der realen Kaufkraft der Renten von Ort 
zu Ort keine prinzipielle Berücksichtigung <wie etwa durch Schaffung 
von Ortsklassen) zntbeil geworden isst Sie erscheint aber auch nicht 
geboten, insofern die Anpassung der Ezistenzminima an die Aktivitäts- 
bczüge die Annahme gerechtfertigt erscheinen läßt, daß dadurch dem 
Momente lokaler Verschiedenheiten in den Kosten der Lebens
führung ohnehin schon genügend Rechnung getragen ist.

Die Wahl der im Gesetzentwürfe bestimmten absoluten 
Ziffern für die Renten der verschiedenen Gehaltsstufen war freilich 
nicht am wenigsten auch durch die Kosten der Versorgung bedingst 
Es bedarf kaum einer besonderen Begründung, daß für die Be
stimmung der Leistungen, welche den Angestellten und ihren Hinter
bliebenen als Versorgnngsgeniisse geboten werden sollen, die 
Beschaffung der Mittel zur Bestreitung der Versorgung und die 
ökonomische Leistungsfähigkeit der bctheüigten Kreise, welche diese 
Mittel anfznbringen haben werden, stets berücksichtigt werden 
mußten. Die Versichcrungspflicht durfte einerseits das Einkommen 
der zu Versorgenden nicht zu schwer belasten, denn nur ein maß
voller Verzicht auf Genüsse m der Gegenwart zu Gunsten der 
DaseinScrhaltnng in der ungewissen Zukunft kann bei so eng 
beschränkten Einkommcnsvcrhältnisfen, wie man sie immerhin auch 
in den vom Gesetzentwurf ms Auge gefaßte» Kreisen findet, als 
ökonomisch berechtigt erscheine». Die Versichcrungspflicht durfte 
aber auch andererseits nicht mit einer Bcrlctznng der gcsammt- 
ökonomischen Interessen verbunden werden. Eine solche mußte aber 
besorgt werden, wenn bei der Wahrnehmung der Interessen dieses 
.Kreises der PrivatangcstcUten, also nur eines Brnchthciles der 
großen Menge der Berufsarbeiter, die Leistungsfähigkeit der Dienst
geber und vor Allem der geschäftlichen, sei cs indnstlicllen, sei cs 
agrarischen Dienstgeber, außer Acht gelassen würde und ihnen durch 
die Versorgung der Privatangcstcllten eine Last anfgebürdct würde, 
die mit ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit, an die noch andere 
sozialpolitische Anforderungen herantreten werden, außer Har
monie steht. _________

Umfang der Lcrsichcrmigspflicht.
Zu W r uüd S.

In den beiden ersten Paragraphen des Entwurfes wird der 
Umfang der Vcrsichernngopflicht eingehend geregelt.

Bon grundlegender Bedeutung ist der erste Absatz des 8 1. 
Schon oben wurde die von dem Entwürfe verfolgte Tendenz dar-
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gelegt. Der Ausgangspunkt kür die Ausnrbcitung des vorliegenden 
Gesetzentwurfes wur das Bestreben, dein seit vielen Fahren in 
regster Weise zum Ausdruck gebrachten Verlangen nach einer allge
meinen Alters- und Jnvaliditätsversorgung für alle „Privat- 
bcamten" zu entsprechen.

Dieses Ziel führte nothwendig zur Entscheidung über die 
Frage des Begriffes ..Privatbeamter", beziehungsweise darüber, 
welche Kategorien von in Privatdicnstcn Angestellten in den Kreis 
der „Privatbcaintcn" cinznbczichcn seien. Hiebei mußten die Er
gebnisse der über die Standcsverhaltnissc der Privatangcstcllten 
dnrchgcführten amtlichen Erhebungen maßgebend sein. Im weitesten 
Rahmen angelegt, um den fraglichen Kckcis der Personen möglichst 
vollständig überblicken zu können, lassen die Ergebnisse der Er
hebungen die Schwierigkeit der Abgrenzung des Kreises der Privat
beamte» nur zu deutlich erkennen.

War bei Feststellung der Kategorie der technischen Privat- 
bcamtcn die Grenze gegenüber dem Arbeiterstandc im engeren 
Sinne vielfach zweifelhaft, so erwies sich die Unterscheidung der 
Beamten von den Gehilfen, der zu höheren Dienstleistungen Be
rufenen von den zu untergeordneten Arbeiten Bestimmten in de» 
Kategorien der Handelsangcstellten, sowie der land- und forstwirth- 
schaftlichcn Bediensteten geradezu als undurchführbar.

Nicht allein die Unregelmäßigkeit der Bezeichnung einer und 
derselben Beschäftigung, sondern auch die Verschiedenheit in der 
Zuweisung einer Beschäftigung an völlig verschieden gnalifizirte 
Individuen von Land zu Land und selbst innerhalb eines und des 
selben Landes schließen eine halbwegs gerechte taxative Aufzählung 
der Kategorien von Bernfsarbcitcrn, welche in den Kreis der im 
Sinne des vorliegenden Gesetzentwurfes, zu Versorgenden cinzn 
beziehen sind, schlechthin ans-

Es galt in gleicher Wcise-zn berücksichtigen: technische Arbeits
kräfte für höhere Dienstleistungen, me auch Werkführcr und Per
sonen, die unter den verschiedensten Bezeichnungen als Vorarbeiter, 
Abthcilnngslciter re. thätig sind, ferner ebensowohl „höhere" wie 
„niedere" land- und forstwwthschaftlichc Bedienstete, Administrations- 
nnd kommerzielle Angestellte, Buchhaltnngs- und Kasscbcdicnstete, 
endlich insbesondere anch Lehrpersonen, Personen des Kultus 
dicnstes, Konzevts- wie Kanzleikräfte bei Advokaten und Notaren, 
Schriftsteller, Privatsekretärc, Telephonisten, Telegraphisten, Tabak 
Irafik- und Lottokollektnrbedicnstcte n. s. s.

Unter solchen Umständen empfahl sich das Abgehen von 
besonderen unterscheidenden Kriterien nach der Natur der Be-
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Da aber überdies auch einheitliche Kriterien nach Per
sönlichen Momenten, wie etwa die Vorbildung des einzelnen An
gestellten, zu einer sozial gerechten oder vom ökonomischen Stand
punkte billigen Abgrenzung nicht führen konnten, erschien es, uni 
jede Kasuistik zu vermeiden, welche bei der Vielgestaltigkeit des 
Verkehrslebens doch stets lückenhaft hätte bleiben müssen, am zweck
entsprechendsten, jenes Bioment, welches- für die wirthschaftliche 
Lage des zn Versorgenden von der größten Tragiveite ist, nämlich 
die Länge der Gehaltszahlungsperiode, zum entscheidenden Kriterium 
für die Konstatirung der Bersicheruugspflicht zu machen, da in 
diesem wohl das sicherste Shmptom für eine gewisse Stabilität 
des Dienstverhältnisses und die Nothwcudigkeit einer bestimmten 
Kündigungsfrist erblickt werden darf. Diesem Eintheilungsgrunde 
wird enie völlig einwandfreie Begründung nicht absolut zugesprochen 
werden können, gewiß ist es aber, daß derselbe, als der weiteste, 
am meisteil verdiente, Berücksichtigung zu erhalten.

Die insbesondere in einzelnen Ländern zutage tretenden geringen 
Bezüge der Angestellten ließen es insbesondere mit Rücklicht ans 
die später zur Erörterung komniende Eiiiihcilnng der Versiche- 
rungspflichtigen in drei Gehaltsklassen.wünschenswerth erscheinen, 
die Versichernngspslicht auch noch von einem Mmdestiahresbezuge 
abhängig zu machen, dessen Höhe der Entwurf zweckmäßig mit 
600 Kr. bestimmen zn sollen vermeinte.

Ausnahmen sind bedingt hinsichtlich der im Hofdienste oder 
im Dienste des Staates oder einer staatlichen Anstalt Angestellten, 
gleichgiltig, ob dieselben definitiv angestellt lind oder als Diurnisten 
verwendet werden; ferner hinsichtlich des zweifellos heterogenen 
Gesindes und jener Personen, welche ausschließlich oder nberwi'egcnd 
Gesindedienste verrichten, durch Erwägungen finanzpolitischer und 
sozialer Natur. Zu den letzteren wird insbesondere das Diener- 
personale, ans welches die Dicnstbotenordnnngen nicht Anwendnng 
finden, wie z. B. Geschäfts-, Ämtsdiener m dgl., zu rechnen sein.

Die Ausnahme hinsichtlich der Altersgrenze nach unten ist 
durch die Erwägung bedingt, daß der Bersicherungszwang für 
Personen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
entbehrlich, für diese selbst eine um so drückendere Belastung in- 
volviren würde; jene hinsichtlich der Altersgrenze nach oben endlich 
basirt ans vcrsicherungstcchnischcn Gründen.

Im Zusammenhänge mit der eben zum Ausdrucke gebrachten 
Tendenz des Entwurfes bestimmt der vorletzte Absatz des h 1, 
daß ein monatlich gezahlter Tageslohn als ein Monatsgehalt im 
Sinne deS Gesetzes nicht nnznschen ist, denn es handelt sich in
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solchen Füllen eben nur um eine Fornmlitüt der Auszahlung, 
ieineswegs aber um eine den Anforderungen des Gesetzes ent
sprechende Stellung der betreffenden Personen.

Es dürfte vielleicht eingewcndct werden, das! diese letztere 
Bestimmung den Dicnstgebcrn die Handhabe bieten könnte, einzelne 
Angestellte der Bersicherungspflicht dadurch zu entziehen, das! der 
deiffclben gebührende Gehalt etwa durch eine Private Abmachung 
als Taglohn bezeichnet wird. Allein, diese Befürchtung kann wohl 
im Allgemeinen kaum ernst genommen, ein einzelner Fall aber 
nickt als Hindernis! angesehen werden; denn abgesehen davon, das? 
kein Gesetz vor Umgehungen bewahrt sein kann, würde diesen 
Machinationen durch die Verkchrsbedürfnisse der Boden entzogen 
und es den Angestellten überlassen bleiben, geeignete Mittel zu 
finden, die ihnen die nöthigc Widerstandskraft gegenüber solchen 
Bestrebungen verleihen könnten.

Durch diese Bestimmung wird im Gegcntheile in dem Kreise 
der gegen Tag- oder Wochenlohn Angestellten das Streben nach 
Stabmsirnng der Dienstverhältnisse nur belebt werden, und es 
wird ohne allzu großen Optimismus die Erwartung ausgesprochen 
werden dürfen, daß bei der großen Zahl der Dienstgeber der soziale 
Sinn für das Gemeinwohl, nanientlich aber für das Wohl ihrer 
Arbeitskräfte so weit ansgebildet ist, daß dieselben nicht nur der 
artige, oben angedentete Mittel zur Umgehung des Gesetzes ver
schmähen, sondern geradezu auf den Ausbau der Versorgung durch 
Erweiterung des Kreises der Versicheruugspflichtigen, soweit dies 
in ihrer Hand liegt, hinarbeiteu werden.

Bei der schon oben erwähnten großen Schwierigkeit einer 
präzisen Abgrenzung der Versichernngspslicht und im Hinblicke ans 
die ökonomische Zweckmäßigkeit erschien cs nothwcndig oder wenig 
stcns zweckmäßig, dem Minister des Innern die Ermächtigung zu 
ertheilen, im Einveruchnicn mit den bctheiligten Zentralstelle» einzelne 
Gruppen von Angestellten, welche nach dem Wortlaute des ersten 
Absatzes des 8 1 versichcrungspflichtig sein würden, von der Ber- 
sichcrungspslicht zu befreien.

Der 8 2 zählt drei Kategorien von Personen ans, ans welche, 
obgleich dieselben nach den Bestimmungen des ersten Paragraphen 
vcrsichernngspflichtig sein würden, das Gesetz dennoch keine An
wendung zu finden habe. Es sind dies

I. Personen, welche ans Grund der besonderen Vor.ein fiten 
über die Bcrgwerksbruderladen in dem i»i 8 Abs. t, des Ge
setzes- vom 28. Juli I88U, R.-G.-Bl. Nr. 127, bezeichneten Um 
fange vcrsichcrnngSpslichtig sind;
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.^-.Angestellte, welche Nch schon auf Grund einer früherer 
Dienftleiftnng nn Genüsse einer Jnvaliditüts- oder Altersrente, be- 
ziehnngsiveife Pension, Provision n. dgl, befinden:

3. Angestellte, welche dauernd im Anslande beschäftigt werden.
Die crftcrwähnte Exeinption bezweckt die Abgrenzung der 

Berfichernngspslicht nach diesem Gesetze gegenüber jener nach dem 
Brnderladengesetze. Es wurden hiebei in die Versicherung nach dem 
vorliegenden Gesetze grundsätzlich diejenigen Personen cinbezogen, 
welche nach dem Brnderladengesetze lediglich einer Unfallversicherung 
unterworfen sind, insbesondere also die Betriebsbeamten. Dagegen 
soll das Gesetz ans die nach dem Brnderladengesetze im vollen'Um
fange versichernngspflichtigcn Aufseher und Arbeiter, und zwar auch 
dann, wenn deren Bcrsichcrnng nach den W 1t und 12 des Brnder 
ladcngesehes ihre Regelung erfährt, leine Anwendung finden. Die 
zwctterwähntc Ausnahme ist von der Erwägung diktirt, dah das 
Gesetz nach feiner Tendenz keine Beranlassnng haben kann, Personen, 
welche einer Jnvaliditüts- und Altersfürsorge schon thcilhaftig sind, 
der Mllcht.zn unterwerfen, auf Grund ihrer — wohl zumeist auch 
mir geringtügigcn — Nebenerwerbe weitere Anwartschaften zu er
langen. Naturgemäß mußte jedoch diese Exeinption auf jene Fälle 
befchrnntt werden, da die genossenen Ruhcbezüge eine bestimmte 
Mnilmalhohe erreichen. Der Entwurf nimmt als Zpnosur die Höhe 
der von ihm selbst ig Aussicht gestellten Leistungen und macht 
hiebei tcine» Unterschied, aus welchem Titel der Rnhebezug genossen 
wird. Es kommen also hier gleicherweise *die von einem früheren 
Dienftgeber, er sei ein privater gewesen oder nicht, gewährten Riihe- 
bezngc m Betracht, wie auch Renten, welche der Angestellte etwa 
auf Grund dtr Unfallversicherungsgcsetzc bezieht.

Bei diesen Personen hätte der Entwurf auch die Lösung, und 
zwar etwa m der Art in Aussicht nehmen können, daß ein die ge- 
zvgcne Grenze nicht überschreitender Rnhebezug nicht völlig nn 
bernckfichtigt bleibe, sondern daß eine Ergänziliigsversichernng platz- 
ziiArcifcn habe. Der Entwurf glaubte diese Lösung deswegen nicht 
wählen zu sollen, weil solche Fälle wohl kaum sehr häufig sein 
werden, aber auch bei den vorkommenden Fällen eine Bersichernngs- 
pflicht schon wegen des vorgerückten Alters entfallen dürfte, endlich 
weil der Entwurf grundsätzlich nur einheitliche Renten kennt und 
eine pusatzversichermig — und nur eilte solche könnte bei den all 
genienicn ireiidenzcn überhaupt in Betracht kommen — technisch große 
und, ivie oben dargethan wurde, nimiitze Schwierigkeiten.bereitet patte.

D,e Ercmption des Punktes 3 des 8 2 bedarf wohl keiner 
befonderen Begründung.



Wartezeit.
3» 8 s-

Die Festsetzung einer nngcmcsscnen Wartezeit ist, obwohl es 
sich nm eine Zwangsversichcrnng handelt, ebenso nothwendig als 
unbedenklich.

Rothwendig ist sie, weil nie Bcrsichernngsleistnngen iiberhanpt 
völlig unabhängig von der Höhe der Einzahlungen und ohne Rück
sicht auf den Gesundheitszustand des Versicherten im Zeitpunkte des 
Vcrsichcrnngsbegumes gewährt werden, und weil, obwohl eine Be- 
dariscrgänznng ini Wege der Umlage vorgesehen ist, die Leistlings 
sähigkcit der zu errichtenden Pensionsanstalr doch in der Hauptsache 
ans de» Präniicncingängen süßt. Demzufolge müssen die eigentlichen 
Bernfsarbciter, sowie die beitragenden Dienstgeber davor geschützt 
werden, daß zufolge irgendwelcher Vereinbarungen eine vielleicht nur 
wenige Tage geleistete Arbeit den Rechtsgrnnd für die nnßbränch 
liehe Erhebung von Pcnsionsansprüchen schasst und die wirklich 
Beitragenden geschädigt werden.

Unbedenklich ist die Festsetzung einer Wartezeit bei dieser 
zwangsweisen Versicherung, weil bei den in die Versicherung ein- 
bezogencn Bernfsarbciter» die Voraussetzung der Jnvaliditätsrente, 
das ist die Erwerbsunfähigkeit, in der Regel erst nach längerer 
Arbcitsthätigkcit cintritt. Die Harte, welche die Wartezeit für die 
Ansprüche der Hinterbliebenen in sich schließt, ist einerseits durch 
die Bestimmung des 8 5, Abs. 2, behoben, wonach das Ersordermß 
einer Wartezeit entfällt, wenn die Erwerbsünfähigkcit oder der Tod 
des Versicherten infolge eines in Ausübung des Dienstes er
littenen und mit dein Dienste im Zusammenhänge stehenden Unfalls 
cintritt, andererseits durch Einräumung des Anspruches auf eine 
einmalige Abfertigung der Witwe, beziehungsweise der Kinder nach 
tztz 23 und 2-1 gemildert.

Die Ausdehnung der Karenz auf den Anspruch ans Stelle», 
losigkeitsnnterstützmig ist durch die Erwägung geboten, daß noth- 
wendigcrweise dem Mißbrauche dieses Zweiges der Versicherung 
vorgcbengt werden nmß. Durch Znrücklcgung eincr einigermaßen 
zusammenhängenden Beitragszeit von mindestens 0" Monaten ist 
immerhin eine gewisse (gewähr für das Vorhandensein der Arbeils- 
willigkeit geschalten. Gegen die Gefahr «ner mißbräuchlichen Aus
beutung dieser Gesetzeswohlthat der Stellenlosigkeitsunterstütznng 
wurde sogar die wiederholte Znrücklegung der Wartezeit im ß 16, 
Alinea, 2, festgesetzt.



Auc-inas; der geseblichen Lcistnngc», Erwerb nnd Perl »st des 
Anspruches »ns dieselben, Beginn und Ende der Bezüge.

Au dru 88 a bis St.

In diesen Bestimninnaen winde behufs einer thnnlichstcn 
Ilcbcrsichtlichkcit und Verständlichkeit des Entwurfes an einer mög
lichst gleichartige» Gliederung strenge fcstgel,alten, und zwar in der 
Richtung, daß stets zunächst das gesetzliche Ausmaß der Leistung, 
dann der Anspruch auf dieselbe, dann der Beginn und das Ende, 
beziehungsweise die Dauer des Bezuges, sowie die Fälle bestimmt 
wurden, in welchen ein Ruhen des Bezuges cinzutreten hat. Endlich 
wurden die Folgen eines ungebührlichen Bezuges geregelt.

Die im Gesetze vorgesehenen Renten sind, entsprechend der 
Einthcilnng der Versicherungspflichtigen in drei Gehaltsklassen, 
durchwegs in drei Stufen bemessen- Es betragt jährlich in 
Kronen die

Invaliditätsrente Altersrente Witwenrente
in der l. Klasse 600
„ „ II. >. 000
„ III. >200

900 ^ 300
1350 450
1800 6.0

demnach:
die Altersrente 150 Perzent der Invaliditätsrente, die Witwenrente 
50 Perzent der Invaliditätsrente.

Die Möglichkeit, daß eine versicherte Person während der 
aktiven Dienstleistung mehreren Gehaltskkassen angchört hat und 
sich hienach der Rentcnansprnch für diese Person selbst, bezichnngs 
weise ihre Hinterbliebenen verschieden gestaltet, führte zu dcrRoth- 
wcndigkcit, die Bedingungen für einen höhere» Bezug Präzise zu 
regeln.

Hinsichtlich der Alters- und Witwenrente bestimmt der 8 >0, 
beziehungsweise 17, daß, wenn der Versicherte während der Bci- 
tragszeit verschiedenen Gehaltsklasscn angehört hat, die Alters-, 
bczichnngswcisc Witwenrente nach der Dauer der Zugehörigkeit zu 
jeder Gehaltsklasse zu bemessen ist- Hicfür ist der technische Auf
bau maßgebend; denn da die genannten Ansprüche im Wege des 
Prämicnvcrsahrens, und zwar mit einer nach der jeweiligen Ge- 
haltsklassc abgestnsten Bcitragslciftnng versichert werden, ist es nur 
folgerichtig, daß Alters- und Witwenrenten .vcrhältnißmäßiA nach 
den Einzahlungen, das heißt nach der Dauer der Zugehörigkeit 
zu jeder Gehaltsklassc zucrkannt werden.

In Ansehung der Bemessung der Invaliditätsrente konnte — 
ganz abgesehen von den Bestimmungen des 8 33 — auch deshalb



nicht in gleicher Weise verfahren werden, weil es der Tendenz des 
Entwurfes entspricht, die Invalidilätsrcnte in ganz bestimmten, 
und zwar jenen Ausmaßen zu gewähren, welche den entsprechenden 
Eriskcnzminima genügen.

Diese Bestimmung über die Bemessung der Jnvaliditätsrente 
wird auch geeignet sein, jeden Anreiz z» einer Slinulirnng der 
Invalidität ansznschlicßen.

Auch bei der Bemessung der Altersrente ist wieder eine 
weitere Berücksichtigung des Versicherten in der Richtung vorge
sehen, daß bei einer mehr als 40-, beziehungsweise 35jährigen 
Dienstzeit jene Zeiten nicht in Rechnung gezogen werden, während 
welcher der Angestellte in de» geringsten Bezügen stand. Es macht 
hiebei keinen Unterschied, in welche Periode des Dienstes dieser 
geringste Bezug fällt.

Der 8 ? bestimmt die Voraussetzungen für den Bezug der 
Invaliditätsrentc und gibt damit die Bcgrisfsmcrkmale der vom 
Entwürfe ins Auge gefaßten Invalidität.

Bei der Festsetzung der Voraussetzungen für die Gewährung 
der Invaliditätsrentc mußte folgende» Erwägungen Raum gegeben 
werden.

Die von dem Entwürfe in die Versicherung einbczogenen 
Kreise müsse» wohl, wenn sie auch nicht als Angehörige eines ein
heitlichen Bcrufszwcigcs angesehen werden können, dennoch als 
Berufsarbeiter im engere» Sinne angesehen werden, weil nicht zu 
verkennen ist, daß sie ganz überwiegend Arbeitskräfte umfassen, 
welche durch langjährige Vorbildung, theoretische wie praktische 
Schulung und Beschäftigung in einer bestimmten Richtung, zu 
einem bestimmten oder wenigstens zu einem demselben analogen 
Berufe besonders gnalifizirt pnd. Konnte nun wohl »nt Rücksicht 
auf dieses letztgenannte Moment, das heißt mit Rücksicht daraus, 
daß man cs mit einer sozialen Klasse besonders qnalifizirtcr Arbeiter 
zu thun hat, die reine Bernfsinvalidität als ausschließliche 
Voraussetzung für die Gewährung der Invaliditätsrentc bestimmt 
werden, so mußte doch wieder davon Umgang genommen werden, 
denn eine reine Berufsinvalidität würde nur für Arbeiter eines 
bestimmten Bcrufszweigcs in dem Sinne berücksichtigt werden 
können, daß gerade dieser Berufszwcig für seine Arbeiter sorgen 
soll, sobald ihm dieselben nach Maßgabe ihrer körperlichen und 
geistigen Kräfte nicht mehr genügen.

Diese Voraussetzung trifft aber eben hier nicht zu. Es ist 
eine ganze Reihe von heterogenen Berufszweigen, deren Angehörige 
solidarisch die Fürsorge für bestimmte soziale Kategorien von



beruflich heterogenen Arbeitskräften zu bestreiten haben. Es muß 
daher van der die Kosten dieser Versorgung tragenden.Gesummt 
heit - insbesondere sind das ja die Arbeitgeber — mindestens 
damit gerechnet werden Minen, daß die zwar in ihrem bisherigen 
Berufe, nicht aber schlechthin und überhaupt leistnngsunfäbig Ge
wordenen das noch vorhandene Maß ihrer Arbeitskraft nicht 
brach liegen lassen, sondern zum Wenigsten in einer durch das 
im Entwürfe vorliegende Gesetz bedachten Bernfsstellung zu ver- 
wcrthen suchen, mag diese auch immerhin mit der bisherigen nicht 
einmal als verwandt bezeichnet werden können.

Es galt also, einen Mittelweg z» gehen, und es erklärt der 
Entwurf daher zwar zunächst Denjenigen als erwerbsunfähig, 
welcher infolge eines körperlichen oder geistigen Gebrechens seinen 
bisherigen Bcrufspflichten nicht weiter zu obliegen vermag, jedoch 
unter der Voraussetzung (8 7, lit. a, im Zusammenhänge mit 8 R 
Z. 2, beziehungsweise Limen 2), daß er sich nicht durch eine seinen 
Arbeitskräften entsprechende Beschäftigung — also nicht nothwendig 
eine Beschäftigung in seinem bisherigen Berufe — einen die Jnvalidi- 
tätsrcnte, auf welche er Anspruch hätte, übersteigenden Bezug verdient.

Das geringe Ausmaß der Jnvaliditätsrente wird den An
sporn zur Bcthätmung vorhandener Erwerbsfähigkeit, eventuell auf 
einem neuen Bcrnsszwciae, gewiß bilden. Den Uebcrgnng zu einem 
neuen Benstszweige sucht der Entwurf aber ohnedies dadurch zu 
erleichtern, daß die vorübergehende Invalidität, als welche sich die 
Bernfsinvalidität dann häufig nur darstellcn wird, schon Anspruch 
ans die Rente gewährt.

Dabei kam es aber darauf an, eine Zpnosnr für das zulässige 
Höchstausmaß eines Arbeitseinkommens neben dem Beznge dieser 
Jnvaliditätsrente sestznsetzen.

Die Festsetzung einer ziffermäßigen Grenze für die Begrün
dung eines Rechtsanspruches wird niemals ganz ohne Härten 
bleiben. Gleichwohl schien cs nur folgerichtig, die Rcchtsver- 
nmthung (proeoumtio .furi« vt äo surr) anszustcllen, daß ein in 
seinem Berufe leistungsunsähig Gewordener dennoch eine seiner 
Qualifikation wenigstens annähernd entsprechende Verwerthung 
seiner Arbeitskraft gefunden hat, sobald er aus der Arbeit jenes 
Maß von Einkommen verdient, welches als Eristenzminimum für 
die Angehörigen seines bisherigen Berufes vom Gesetzentwürfe 
selbst festgesetzt ist. Es schien daher nicht angczeigt, einen höheren 
Betrag als dieses Epstcnzmininmi» als Grenze zu bestimmen.

Da der Entwurf den Versicherten die Sicherheit des nvth- 
dürstigsten Lebensunterhaltes bieten will und hicfitr den Betrag der
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Invaliditätsrente versieht, so mich notbwendig die beabsichtigte 
Fürsorge immer dann cintreten, wenn den Versicherten zwar ein 
Theil ihrer Erwerbsfähigkeit geblieben ist, diese aber nicht mehr 
hinreicht, um jenen niedrigen Betrag zn verdienen. Es tonnte 
daher auch nicht nntcr diese» Betrag herabgegangen werden, Ei» 
Abzug des noch möglichen und thatsächlichen Erwerbes von der 
Jnvaliditätsrcnte — eine Eventualität, die gleichfalls ins Auge 
zn fassen war — schien in der Durchführung erhebliche Schwierig
keiten zn bereiten und überdies in zahlreichen Fällen zn ganz 
krassen Härten zn führen,

Im Allgemeinen mns, aber noch bemerkt werde», das, die 
Benrtheilniig des die Rente Ansprechenden ans seine Invalidität 
hin so rigoros vor sich gehen dürfte, das, die Wahrscheinlichkeit 
gar nicht vorlicgt, das, ein als beruflich invalid Erkannter in einem 
neuen Bernfszweig sich mehr verdienen wird als das Ezistenz 
Minimum, das seinem bisherigen Bcrnfseinkominen gesetzlich zngc- 
schrieben wird; die Fälle, in denen die festgesetzte zisfcrmgsiige 
Grenze zn Härten führen kann, werde» daher wohl nur überaus 
sporadisch anftretcn.

Die Detailbcstiinmimaeu über den Anspruch, den Bezugs
beginn, das Erlösche» des Bezuges und den nngebührlichcn Bezug 
bedürfeii kaum einer näheren Erläuterung oder Begründung.

Was speziell die für den Anspruch, beziehungsweise Bezug 
der Altersrente festgesetzte Altersgrenze anbelangt, so entspricht sie 
wohl den bestehenden Verhältnissen,

Das Gesetz will jedoch die Angestellten noch einer besonderen 
Begünstigung theilhaftig werden lassen, falls dieselben nach Er
reichung der gesetzlichen Altersgrenze die erforderliche 40-, be
ziehungsweise 85jährige > Beitrags-) Wartezeit 480, beziehungsweise 
4M Bestragsmonate, nicht absolvirt haben, In diesem Behnse 
bestimmt der § >2, das, in solchen Fällen eine Verkürzung der 
4>>-, beziehnngsweise 85jährigen Normalwartezeit, und zwar bei 
Männern nm vier Hehnthcilc, bei Frauen um die Halste des 
fehlende» Nestes, eintritt, Hienach wird ein OSjähriger Mann, be
ziehungsweise eine Mjährige Frau, welche zum Beispiel erst 
00 Dienstjahre vollstreckt haben, nicht noch volle 10, beziehungs
weise 5 Jahre, sondern nur 6, beziehungsweise 2'/, Jahre aus den 
Bezngsbeginn zn warten haben, wobei es ganz gleichgiltig ist, ob 
dieselben noch aktiv sind oder nicht.

Eine weitere Vorsorge glaubte der Entwurf auch für jene 
Fälle treffen zu sollen:
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^ männliche Bedienstete, welche vor Vollendung des 
65. LeberAahres und in ihrem 87., beziehungsweise 38.. oder 39. 
und 40 Dienst- (Beitrags-) Jahre, weibliche Bedienstete, welche 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres und in ihrem 32., beziehungs
weise 33. oder 34. und 35. Dienst- (Beitrags-) Jahre des Dienst- 
Postens nnvcrschuldeterweise verlustig gehen.

2. da Personen infolge frühzeitigen Dienstbeginnes die 
volle 40-, bcziehnngsivcise 35iährige Wartezeit (Bcitragszeit) vor 
lLrreichnng des für den Anfall der Altersrente gesetzlich vorge- 
geichenen Alters znriickgclcgt haben.

In beiden Jallen soll eine Altersrente gewährt werden, und 
zwar im erstercn Falle in einer Höhe, welche »ach den in den ein
zelnen Altern thatsächlich geleisteten Einzahlungen zu berechnen ist: 
doch muß dieselbe mindestens die Höhe der Jnvaliditätsrentc er
reichen, ans welche der Versicherte Anspruch haben würde, wenn er 
in diesem Zeitpunkte invalid geworden wäre. Im zweiten Falle soll 
dem Versicherten das Optionsrccht dafür eingcräumt werden, ent
weder sogleich eine Altersrente, jedoch nur in der Höhe der Jn- 
validitätsrente zu erlangen, oder aber ans de» im 65., beziehungs
weise 60. Fahre einlretcndcn Anfall der Rormalaltersrcnte zu 
warten. Eine Bcitragsleistnng hat in der Zwischenzeit nicht mehr 
stattzufinden, auch wenn der Betreffende weiterhin in einer An
stellung verbleibt.

Die Kumulirnng einer Jnvaliditäts- und Altersrente oder 
der Ersatz einer Jnvaliditätsrentc durch linc Altersrente ist aus
geschlossen.

Der Grundsatz des Gesetzentwurfes, daß die Versorgung der 
Versichcrniigspflichtigen nur, für die Zeit gänzlicher oder 'ver
minderter Arbeitsfähigkeit geschaffen werden soll, scheint durch 8 4t 
eine Durchbrechung zu erfahren, insofernc die Altersrente nnab- 
hängig von der Fortdauer der Berufsfähigkeit zur Auszahlung 
gcllmgt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich Alter und 
Wartezeit erfüllt sind. Vorerst muß dem gegenüber jedoch bemerkt 
werden, daß die Loslösung der Erwerbung der Versorgungs- 
ansprüche von der verslchcrnngstcchnischen Grundlage wohl nicht 
angelst. Sobald daher versichernngstechmsch die Mittel vorhanden 
sind, in» dein Ansprache zu genügen, ist ein Grund nicht cinzusehen, 
warum dem Ansprnchshcrcchtigtenscin Bezug vorenthalten bleiben soll.

Zudem wird aber mit der angenommenen Altersgrenze und 
Dienstzeit in, der Regel ohnehin eine verminderte Leistungsfähigkeit 
eingetretcn sein und die Altersrente eine überaus wotstthuende 
Einkomniciiscrgänznng bilden.
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Die Höhe derselben ist nach de» in de» einzelnen Altern tat
sächlich geleisteten Einzahlungen zu berechnen, doch muß dieselbe 
mindestens die Höhe dcrJnvaliditätsrentc erreichen, auf welche der 
Versicherte Anspruch haben würde, wenn er in diesem Zeitpunkte 
invalid geworden wäre.

Zu z >s.
Durch die gesetzliche Vorsorge, Angestellten, welche ohne ihr 

Verschulden ihren Dicnstpostcn verlieren, bis zur Wiedererlangung 
einer Stelle Unterstützungen in der Höhe der Jnvaliditätsrentc, 
jedoch auf die Dauer von längstens einem Jahre zu gewähren 
dürste einem tiefempfundenen Bedürfnisse abgehoben werden.

Die Einbeziehung dieses schwierigen Problemcs der Arbeits
losenversicherung, dessen praktische Lösung bisher ohne Erfolg ver
sucht wurde, in den Rahmen dieses Gesetzentwurfes entspringt zu
nächst dem Gedanken, die Fürsorge für den Kreis der Privat- 
angcstclltcn im Sinne dieses Gesetzentwurfes in der Weise auszu- 
dehncn, daß dieselben nicht nur gegen die Nachthcilc des Schwindens 
und des Verlustes ihrer Arbeitsfähigkeit gesichert, sondern auch 
davor geschützt sein sollen, in Fällen mangelnder Erwcrbsgelegcn- 
hcit ans eine tiefere Stufe des Berufslebens und damit ihrer 
Lebensführung bcrabzusinken.

Nicht ein bloß platonischcrWnnsch ist cs, der zu diese», Gedanken 
führt, sondern thatsächlich geradezu ein Bedürfnis;. Die starke Ver
breitung iinvcrschnldcter Stellenlosigkeit — und nur um diese kann 
cS sich selbstverständlich handeln — wurzelt znm großen Tbeilc in 
der allenthalben zu beobachtenden Unzulänglichkeit der Bestim
mungen der Dienstverträgc, beziehungsweise dem Fehlen einer aus
reichenden Dienstespragmatik. Die willkürliche Entlassung des An
gestellten ohne ein Verschulde» auf dessen Seite wird auch bei sehr 
cingehcnd stipulirte» Dicnstvcrträgen möglich sein, ohne daß dem 
Angestellten ein rechtlicher Anspruch aus Ersatz des ihm dadurch 
erwachsenden Schadens znstehcn würde.

Auch die für liianchc Dienstcsverhältnisse er lass gUtcndc 
sechswöchcntliche Kündigungsfrist kann selbstverständlich nicht als 
zulänglicher Schutz gegen die bedenklichste ökonomische Schädigung 
des Angestellten angesehen werden.

Insofern«: der vorliegende Gesetzentwurf nun überhaupt schon 
die Tendenz verfolgt, im Wege positiver Gesetzesnormcn eine ge
wisse Rechtssicherheit für Verhältnisse zu schassen, die eigentlich 
durch den Abschluß des Dienstvertrages geregelt werden müßten, 
entspricht cs ganz dem Geiste desselben, auch diesen Nachtheil des 
Mangels einer Dienstcspragmatik als Korrelat der Existenzsichc-
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rnng -durch dir Unterstützung im Fülle der Stellenlosigkeit uuch 
Möglichkeit zu paralysiren.
^ Im 8 15 sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Stcllcnlvsigkcitsnntcrstütznng festgesetzt. Im Punkte 1 mird das 
Moment der Schuldlosigkeit des Stellenlosen au der Stcllcnlosig 
keit präzisirt, im Punkte 2 wird die Gewährung der Unterstützung 
dem Zwecke dieser Fürsorge entsprechend aus dcn.ttrciS der wirklich 
Bedürftigen eingeschränkt. Am Punkte 3 endlich wird einerseits der 
Anspruch eingeschränkt, auf die Fälle längerer, und zwar mehr als 
dreimonatlicher Stellenlosigkeit, andererseits wird, entsprechend dem 
oben angeführten Motive, welches zu dieser Fürsorge führt, die 
Zusicherung der Unterstützung auf die Fälle einer sozusagen rela
tiven Stellenlosigkeit ausgedehnt, insofcruc dort festgesetzt wird, 
dass ein Arbeitseinkommen, welches unter dem Ausmaße der zn- 
gcsichertcn Unterstützung bleibt, den Anspruch auf diese nicht ans
schließen soll. Durch die lctztbcrührtc Bestimmung sollte allerdings 
auch das Streben, überhaupt einen, wenngleich vielleicht keinen 
angemessenen, der bisherige» Bcrufsstcllnng entsprechenden Ver
dienst, wenigstens Provisorisch zu finden, nicht unterbunden werden.

Für die Bestimmung der Höhe der zngcsichertcn Unterstützung 
war die Erwägung entscheidend, daß der Zweck derselben zunächst 
darin besteht, dem Stellenlose» einen solchen Rückhalt zu biete», 
welcher ihn in Stand setzt, Stcllnngsangcbotc anSzuschlagen. durch 
welche er ans ein niedrigeres Maß der Lebensführung herab- 
gcdrückt würde, die er aber, dem Zwange der Noth folgend, an- 
nchmcn müßte, wenn er der vollständigen Mittellosigkeit gcgcnübcr- 
stündc.

Für die Festsetzung der Marimaldancr der Unterstützung mit 
12 Monaten bildeten die Ergebnisse der mchrcrwähntcn amtlichen 
Erhebungen über die Standesverhältnisse der Privatangcstclltcn die 
Grundlage. Nach den bezüglich der Stabilität der Anstellung er
hobenen Daten überschritt die Dauer der Stellenlosigkeit sowohl 
bei den Privatangcstelltcn, wie bei den in öffentlichen Diensten ohne 
Pensionsberechtigung Angestellten nur in wenigen Ausnahmsfällcn 
den Zeitraum von 15 Monaten (450 Tagen). Im Durchschnitte 
betrug sic bei allen in die Erhebung cinbezogencn Privakangestclltcn 
167A Tage, bei den in öffentlichen Diensten ohne Pcnsionsbezug 
Angestellten 203'2 Tage. Darnach kann die zwölsmonatliche Unter
stützung nach dreimonatlicher Spczialkarcnz als hinreichend an
gesehen werden.

Vom Gesetzentwürfe wird angenommen, daß der unver
schuldet zur Entlassung gelangende Angestellte ziemlich allgemein
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den cinmonatlichen ÄttivitÜtsbezug vom Dicnstgebcr als Abferti
gung zu erhalten pflegt, so daß er für die erste Zeit der Stellen
losigkeit nicht aller Mittel entblößt scheint. Die Festsetzung der 
drcinionatlichen Spezialkarenz dürfte darnach nnbcdenklich sein. 
Nur ein längerer Berdienstentgang schließt wirkliche ökonvniische 
nnd gesellschaftliche Gefahren für den Stellenlosen in sich,

' Im Znsanlineiihailgc mit dieser Fürsorge wird die Organi- 
sirnng der Stellenvermittlltng für de» Kreis von Bcrnssardcitern, 
welchen die Wohlthnten dieses Gesetzes zukomincn sollen, im 8 4tz 
vorgesehen, woraus »och weiter nuten einzngehen sein wird.

Zu 8 W,

Die Festsetzung einer vcrhältnißmäßig kurzen Dauer der Er 
ziehnngsbeiträge (bis ziitii 14. Lebensjahre) im 8 22 entspricht 
gleichfalls dem Gedanken, daß durch den Zwang thatsachlich nur 
das »othwendige Maß von Fürsorge gesichert werden soll. Mit 
Znrücklegung der Altersgrenze, mit welcher die Schulpflicht endet, 
ist zumeist die Möglichkeit der Unterbringung eines Kindes in 
einem Erwcrbszweige vorhanden, daher auch die Nothwendigkcit 
eines Erziehnngsbcitrages keine nnbcdingtc mehr.

Organisation des Betriebes.
Zu 88 to bis <»:!.

Die Eigenart des durch diesen Gesetzentwurf ins Leben zu 
rufenden Vcrsichcrungsbctriebcs nnd die technische Durchführbarkeit 
des Projektes erfordert gebieterisch die Zlisnmmenfassiinfl des 
eigentlich technischen Dienstes.

Oberster Grundsatz bei der Lösung der Frage der Betricbs- 
organisation war die Erzielung des thunlichst billigen Funktionirens 
derselben. Die Zusammenfassung des technischen Dienstes in einem 
einheitlichen Institut hat sich dabei geradezu nufgedrängt. Aber 
nicht allein der Umstand, daß die thnnlichste Einfachheit im Be
triebe eine erhebliche Verbilligung der Versicherung in sich schließt, 
ließ die Errichtung einer einzigen Pcnsionsanstalt für das ganze 
Gebiet, für welches der Gesetzentwurf die Bersichernngspflicht Vor
sicht, angezcigt erscheinen, auch die nach den gepflogenen statisti
schen Erhebungen, mnthmaßlich zu gcwärtigcnde Zahl von Ver- 
sichcrnngspflichtigen, welche in die Pcnsionsanstalt emznreihcn sein 
werden, wird eine Theilung der Versicherten, sei es nach beruflichen 
oder nach territorialen Gesichtspunkten, nnd dcmznfvlgc eine 
Theilung der Organisation in mehrere koordinirtc Institute gewiß 
nicht nothwcndig machen. Es genügt diesbezüglich der Hinweis
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wie dcs Auslandes, insoscrnc bei zahlreichen derselben der bei der 
Pensionsanstalt zn gewärtigcnde Bersichernngsbestand bei Weitem 
überschritten wird, ohne daß das Prinzip der einheitlichen Leitung 
und des technischen, sowie des ökonomischen Dienstes eine Durch
brechung erfahren würde.

War hienach einerseits die Schaffung einer einheitlichen Pen
sionsanstalt dringend nothwcndig, so mußte anderseits dpch für 
eine absolut und dringend erforderliche Kontrole bei thunlichster 
Beschränkung der Kosten gesorgt werden; diesen Rücksichten ent 
sprang der neue Gedanke nach Schaffung kleinerer Kreise im 
großen Kreise, deren Interesse an der Sache lebhait berührt wurde 
und denen daher mit Beruhigung eine Zahl von Geschäften über 
tragen werden konnte.

Dies führte zn der Schaffung der „Lokalverbändc" als 
Organe der Pensionsanstalt und gleichzeitig als wichtige Geschäfts
führer derselben. Dabei ist in Anschlag gebracht, daß grundsätzlich 
für jeden politischen Bezirk ein solcher Verband geschaffen wird; 
wo aber eine zn geringe Zahl von Angestellten in einem politischen 
Bezirke die Errichtung eines besonderen s'vkalvcrbandes nicht ge
rechtfertigt erscheinen läßt, werden je nach Bedarf die Mitglieder 
von zwei und mehr Bezirken zn einem Verbände vereinigt werden.

Die Rücksicht auf eine möglichste Billigkeit ließ es wünschens- 
wcrth erscheinen, die Verwaltungsorgane der Pcnsionsanstalt und 
der swkaiverbändc den üitcrcssirtcn Kreisen zn entnehmen und als 
Ehrenämter zu konstituircn. '

Dieser Ausbau der Organisation verbürgt allein einen ent
sprechenden Erfolg, denn er ermöglicht eine intensive Thcilnahmc 
der Interessenten, durch welche verhindert werden soll, das Institut 
als etwas außerhalb Stehendes anznsehen, welchem die Lasten 
ohncwciters anfgcbürdct werden könnten; es ermöglicht aber auch 
eine rasche und billige Amtsführung, welche im Betriebe der Vcr 
sichcrnng so nothwcndig ist, soll die Institution wirklich segen- 
dringend wirken.

Die Dctailbestimmnngen der 8Z 40 bis 63 dürften zn beson
deren Begründungen kaum Anlaß bieten.

Gleichwohl soll hier besonders ans die Vorschriften der 88 40, 
Absatz 2, 43, 46, 51, 52 und 61, hingcwiescn werden.

Es muß als eine berechtigte Forderung des Staates aner
kannt werden, daß eine Pcnsionsanstalt, welcher so große Aufgaben 
zngewiesen sind, an deren klaglosem Fnnktioniren das Wohl und
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Wehe vieler Tausender hangt, einer intensiven staatlichen Aufsicht 
unterstellt wird.

Ihre Handhabung würde nur unvollständig sein, wenn sic 
sich nicht auch aus das Recht der Ernennung des Präsidenten, 
beziehungsweise der Bestätigung des leitenden Beamten, insbcson 
dere auch des verantwortlichen Mathematikers erstreckte.

Der Gesetzentwurf glaubt im 8 43 die Grundlagen für eine 
außerhalb der eigentlichen Anstaltszwcckc liegende Wirksamkeit der 
Pcnsionsanstalt schaffen^ zu sollen. Zufolge tz 43 kann im Statute 
die Organifirnng der Stellenvermittlung vorgesehen werden. Wie 
schon im Vorausgegangcnen angedcntet wurde, steht der Arbeits
nachweis im engsten Zusammenhänge mit dem Problem der 
Arbeitslosenversicherung. Als ungemein nützliches Korrelat der 
StellenlosigkeitÄürsorgc erscheint die Angliedernng eines Stellen
nachweises an die für die Versichcrnngszweckc ins Leben tretende 
Organisation umso anaczcigter, als diese zufolge der Einheitlichkeit 
einerseits, des umfassenden Geltungsgebietes andererseits ganz be
sonders geeignet erscheint, den Ausgleich von Angebot und Nach
frage am ArbeitSmarkt für die in Betracht kommenden Bcrufs- 
kategorien in thunlichst vollkommener Weise zu bewerkstelligen Auch 
die Billigkeit des so bereits geschaffenen Apparates kann den Inter
essenten eines solchen Arbeitsnachweises nur besonders zugute kommen.

Kann so die Organisation der Versicherung als solche die 
Hand bieten zu einer eminent sozialen Funktion, so sollen gegebenen 
Falles, je nach der Gestaltung der Verhältnisse, insbesondere des 
Assoziationsgeistes im Wege der Kreditgewährung an Mitglieder 
ans den Mitteln der Pcnsionsanstalt spezifisch ökonomische Zwecke 
gefördert werden. I» erster Linie wäre da die pekuniäre Fnndirnng 
genossenschaftlicher Unternehmungen <Krcditgenossenschaften, Be
amten , Banassozialioncn und ähnliche) ins Auge zu fassen, durch 
welche die dem Vcrkehrslcbcn entzogenen Geldmittel der produk
tiven Verwendung wenigstens zum Theile wieder zngeführt werden 
können. Diesem Gedanken entsprechend, wurde im ß 88, ^Ilnea 2, 
eine von der herkömmlichen Anlage von Prämienrescrvcn ab
weichende Form vorgesehen. Die grosse Anzahl der Mitglieder 
der Pensionsanstalt, ferner das Prinzip der gleichen Antheiinahmc 
der Dicnstgcbcr und Angestellten an der Selbstverwaltung lieh cs 
ebenso nothwendig als opportun erscheinen, das Recht zur Theil 
»ahme an der Generalversammlung nicht jedem Mitglied«, sondern 
nur Dclegirten derselben zu gewähren, denn erfahrungsgemäß sind 
Körperschaften mit zu viel Köpfen zur Führung von Verwallnngen 
wenig geeignet.



dcshlilb durch Wuhliuänner gewühlt 
weidui, ivelche selbst wieder den Lokalansschnsscii zu entnehmen sind.

Anderweitige Erfüllung der Vcrsichcrnngspsticht.

Zu M 6t bi« 69.

^ Die statistischen Erhebungen haben ergeben, dass auch derzeit 
Ichon für einen ziemlich bedeutenden Bruchtheil von Angestellten in 
einem mehr oder minder bedentenden Umfange gesorgt ist, bc 
zichnngsweise gesorgt zu werden beabsichtigt wird.

Auf die verschiedenen Vcrsorgnngsinstitnte näher cinzugehe», 
kann hier umsomehr unterbleiben, als diese Daten i» erschöpfender 
Weise in den vom Ministerium des Innern pnblizirten Erhcbnngs 
resnltaten niedergelegt sind, auf welche sich bezogen werden muß.

Es stt an dieser Stelle nur zu betonen, daß der Entwurf 
gezwungen war, auf den Bestand dieser Versorgungen eingehend 
Bedacht zu nehmen.

War einerseits ein Anlaß vorhanden, solche oft mit vieler 
Muhe gegründete und großgezvgcnc Pensionsinstitute einfach als 
nicht existent aiiznsehen und auf diese Weise die Mitglieder zu 
doppelten Leistungen zu zwingen, so ist es wohl eine der vor
nehmsten Aufgabe» der Gesetzgebung, gute Institutionen sorgfältig 
zu hüten und minder gute sortznbildcn. Es durfte auch nicht 
übersehen werden, daß viele bestehende Institute in einzelnen Bc- 
langen in weit ausgiebigerer Weise für ihre Mitglieder sorgen, als 
dies Mi Rahnien eines Mothgesetzes überhaupt möglich war. -Es 
war also der Staatsverwaltung nicht bloß daran gelegen, bestehende 
Institute zu erhalten, sondern auch die Möglichkeit offen zu lassen, 
daß solche Institute auch fürderhin nach Maßgabe des Bedürf
nisses entstehen können.

„2?Wegen mußte der Entwurf darauf bedacht sein, daß 
überall die gesetzlichen Leistungen wenigstens im Durchschnitt als 
Mindestleistungen akzeptirt werden.

Die Beurtheilnng dieses Momentes als eines hervorragend 
vcrsichernngstechnischcn mußte dein Ermessen der Behörde über
lassen bleiben, da sich bei der Verschiedenheit der Einrichtungen 
der einzelnen Institute allgemeine Kriterien für die Gleich 
werthigkcit der Leistungen nicht im Voraus anfstellcn lasse».

Diesen Erwägungen entsprangen die Bestimmungen der 
8,8 04 bis über die sogenannten Ersatzinstitnte. denen das Recht 
eingcränmt werden soll und muß, daß bei ihnen unter bestimmten
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Voraussetzungen der gesetzlichen Berstcherungspslichl Genüge ge
leitet werden könne.

Das! auch diese Institute der Staatsanftzcht unterstellt bleiben 
müssen, ist eine logische Konsequenz des Umstandes, daß sie Träger 
der Zwangsversichcrung sein sollen.

Uebngens ist diese gesetzliche Konstruktion, abgesehen von 
ihrer Uuerläßlichkeit, auch durch Vorbilder gestutzt, indem für die 
BezirkSkrankenkasscu Betriebs- und Bereinskrankenkasscn vikarircu
^"^Die Detailbcstiiumungcn des 8 liä, welcher jene Vorschriften 

vrüchse enthält, denen die Privatinstltutc genügen müssen, damit 
sie als Ersatzinstitute angesehen werden können,, geben, da sie sich 
an die gesetzlichen Bestimmungen enge anschließcn, zu besonderen 
Beincrklingcn keinen Anlaß.

Die 88 üä, Z. 8 »nd «>7, regeln den Uebertritt von einem 
Ersatzinstitnte zi> eiiiem anderen oder zur Pensionsanstalt und um
gekehrt. _________

Schiedsgericht.
Zu 88 71! und 77.

Bei der Wichtigkeit der von der Pensionsanstalt zu besor
gende» Aufgaben innßtc dafür Vorsorge getroffen werden, daß 
ihren im Rahmen des Gesetzes erflicßenden Handlungen gegenüber 
den Interessenten eine entsprechende Bedeutung be,geniesten werde. 
Andererseits mußte zur Vermeidung unnöthiger Streitlgkeiteli und 
zur thuulichst raschen Schlichtung solcher sowohl mi Allgemeinen 
die Schriftlichkeit des Verfahrens statuirt als auch dafür vor- 
gcsorgt werden, daß die Zulässigkeit der Rechtsmittel und das 
Verfahren klar »nd bündig festgelegt werde.

Der Entwurf trennt daher scharf lene Gegenstände, welche 
endgiltig durch ein Schiedsgericht auszntrageii sind, und >cnc, 
welche der administrativen Judikatur unterliegen sollen und wohl 
auch znm Zwecke der Rechtsfortbildung Vorbehalten bleiben

"'"^Aus diesen Erwägungen werden der Judikatur der Schieds

gerichte alle Klagen gegen Bescheide znge,viesen, mit welchen über 
erhobene Ansprüche der Versicherten auf cme m die,em Gesetze 
vorgesehene Leistung entschieden wird. Derlei Bescheide können nur 
binnen der nuerstreckbareu Frist von sechs Wochen vom Tage der 
Zustellung derselben angcfvchten werden

Gegen alle übrigen Bescheide, sofernc durch dieselben.Ver
pflichtungen auferlegt oder bestehende Rechte berührt werden, kann
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der Rekurs an die postlischc Rmdcsstclle, in deren Perwaltnngs- 
fletnete me Venkionsanstalt, bczw, das Ersatzinstitnt de» Siy hat, 
vmncn i ^agcn, und gegen die Entscheidungen der politischen 
vandesstelle an das Muichenum des Innern binnen 4' Wochen, 
ledesmal von dein dem Znstcllnngstage folgenden Tage an ge
rechnet, enmebracht werden.

Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen der Pcnsions- 
schwut und Ersatznntitnten oder solchen unter den letzteren schien 
die Emsetznng eines Schiedsgerichtes von Fall zu Fall aus
reichend.

Staatsaufsicht.
S» 8 r«.

^ Die Ermöglichnng einer einheitlichen Handhabung der 
Staatsaufsicht erfordert deren Uebcrweisnng an das schon nach 
den ^bestehenden Ressortkompetcnzen hiezu berufene Ministerium 
des Innern, stiatnrgcmäß wird cs jedoch unerläßlich sein, in 
gennsten Fällen, so insbesondere bei den Pcnsionsinstitutcn der 
Bahnen, Banken, Kohlenbergwerke n, dgl„ ein Einvernehmen auch 
n»t de» sonst bcthciligten Ministerien zu Pflegen,

Zn diesem Behufc bestimmt der lebte Absatz des 8 79 aus
drücklich, daß bei Verfügungen, betreffend Ersatzinstitutc, welche 
von Unternehmungen errichtet oder dotirt werden, welche der 
Staatsaufsicht einer anderen Zentralstelle nntcrliegc», das Ein
vernehmen mit dieser Zentralstelle zu pflegxn ist.

Ausschluß von Vereinbarungen.
Zu 8 7U-

Weder der Dienstgebcr noch die Pcnsionsanstalt, bczw, die 
Ersatzinstitutc sind berechtigt, die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Cöcsctzcs zum Rachthcilc der Versicherten durch Verträge 
<Rcglements) im Voraus auszuschlicßcn oder zu beschränke», Vcr 
tragsbestimmnngcn, welche diesem Verbote znwiderlauscn, sind ohne
rechtliche Wirkung,
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